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Landtag Brandenburg 
Hauptausschuss 

Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 
der Fraktion der CDU 
der Frakt ion DIE LINKE 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Zur Sitzung des Hauptausschusses am 06. März 2019 
Zu TOP 1 

Anlage-<... 

r------ -
EINGEG/\f-JG~N 

0 5. Vi~Z. 2019 

! Ertet J}f~~i.7.~ 
. ,..,..... ' -· .. 

Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Siebentes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg, DS 6/10391 

Der Hauptausschuss möge beschließen : 

Art ikel 1 wird wie folgt gefasst: 

,Art ikel 1 

Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg 

Die Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992 (GVBI. 1 $. 298), die 
zuletzt durch das Gesetz vom 18. März 2015 (GVBI . I Nr . 6) geändert worden ist, wird 
wie fo lgt geändert: 

1. Art ikel 55 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

.(1) Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes und Stätte der politischen 
Willensbildung. Er beschließt Gesetze und den Landeshaushalt, kontro lliert die 
vo llziehende Gewalt. behandelt öffentliche Angelegen heiten, wirkt in bundes- und 
euro papolitlschen Fragen an der Willensbi ldung des Landes mit und erfüllt andere. 
ihm nach dieser Verfassung zustehenden Aufgabe n." 

2. Artike l 72 wird wie fo lg! gefasst: 

.Artike l 72 
(Untersuchungsausschüsse) 

(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag eines Fünfte ls seine r Mitglieder die 
Pflicht, einen Untersuchungsausschuss einzuseize n. Der Gegenstand der 
Untersuchungen ist in einem Beschluss festzulegen. Der Untersuchungsauftrag darf 
gegen den Willen der Antragsteller nicht verändert we rden. 
(2) Bei der Einsetzung jedes neuen Untersuchungsaussch usses wec hselt der Vorsitz 
unter den Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke. Der Vorsi tzende hat im 
Ausschuss kein Stimmrecht. ,Jede Fraktion hat das Recht, mit mindestens einem 
Mitglied Im Untersuchu ngsausschuss vertreten zu sein. 
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(3} Der Untersuchungsausschuss erhebt grundsätzl ich in öffent licher Sitzung die 
Beweise. deren Erhebung ein Fünftel seiner Mitglieder beantragt. Die 
Bewe iserhebung ist unzulässig, wenn sie offensichtlich nicht im Rahmen des 
Untersuchungsauftrages liegt. Das Brief•, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt 
unangetastet. Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtsh ilfe 
verpflichtet. Die Landesregierung. die Behörde n und Verwa ltungse inrichtungen des 
Landes und die Körperscha ften. Ansta lten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. die 
der Aufsicht des Landes unterstehen . sind verpfl ichtet. die vom 
Untersuchu ngsausschuss angeforderten Akten vorzulegen und Auskünfte zu geben, 
Zutritt zu Behörden, Dienstste llen und Einrichtungen zu gewähren sowie die 
ertorde rlichen Aussagegenehmigungen zu erte ilen. 

(4} Berichle der Untersuchungsausschüsse unterliegen nicht der gerichtlichen 
Nachprüfung. Die Ger ichte sind frei. den festgeste llten Sachverha lt zu würdigen. 

(5) Das Nähere regell ein Gesetz." 

3. Artikel 78 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

.. (1) Entspricht der Landtag nicht binnen drei Monaten dem Volksbegehren , so findet 
Innerha lb von weite ren vie r Monaten ein Volksentscheid statt. Die Frist zwischen der 
Feststellung der Zulässigke it eines Volksbegehrens und dem Volksentscheid kann 
durch das Präsidium des Landtages auf bis zu acht Monate verlängert werden . wenn 
dadurch der Volksentsche id gemeinsam mit einer landesweiten Wahl oder einem 
anderen Volksentscheid durchgeführt werden kann. Der Landtag kann einen 
konkurrierenden Gesetzentwurf oder eine sonstige Voriage nach Artikel 76 mit zur 
Abstimmung stellen. Der Landtagspräsident hat die mit Gründen versehenen 
Gesetzentwürfe oder die anderen zur Abstimmung stehenden Vor lagen in 
angemessener Form zu veröffentlichen." 

4. Art ikel 103 wird wie folgt gefasst: 

„Art ikel 103 
(Kreditaufnahme) 

(1) Der Haushalt des Landes ist grundsä tzlich ohne Einnahmen aus Krediten 
auszug leichen. 

(2) Zur Berücksichtigung einer von der Normallage abweichenden negativen 
konjunkturellen Entwicklung kann von dem in Absatz 1 genannten Grundsatz 
abge wichen werden . Im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhn lichen 
Notsituat ionen. die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche 
Finanzlage erheb lich beeinträcht igen. kann aufgrund eines Besch lusses mit einfacher 
Mehrhe it des Landtags von dem in Absatz 1 genannten Grundsatz abgewichen 
werden. Der Beschluss nach Satz 2 ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. 

(3) Die Übernahme von Bürgschaften. Garantien oder sonstigen 
Gewähr leistungen , die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, 
bedarf einer der Höhe nach bestimmten Ermächtigung durch Gesetz. Gleiches gilt für 
die in Ausnahme von Absatz 1 zulässige Aufnahme von Krediten. Für die 
Kred itaufnahme gemäß Absatz 2 Satz 1 kann eine Abweichung von der gesetzlich 
bestimmten Höhe im Ergebn is des Haushaltsvollzuges vorgesehen werden . 

(4) Das Nähere rege lt ein Gesel7.." 
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Begründ ung : 

A. Allgemeines: 

Die Antrags tellerinnen sind der Auffassung , dass die Art ikel 55, 72 und 78 der Verfassu ng 
des Landes Brandenbu rg - 25 Jahre nach dem Inkraftt reten der Verfass ung - den aktuellen 
Erfordern issen angepasst werden sollten. Dabei werden sowohl die Erfah rungen der Arbeit 
des Landtages Brandenburg als auch die Verfassungse ntwicklung in anderen 
Bundesländern berücksicht igt. 

B. Besonderes: 

Zu Artikel 55 

Art ikel 55 (Der Land tag) In seiner jetzigen Fassung ist bere its seit 1992 Bestandte il der 
Verfassung. Mit der darin enthaltenen Regelung, wonach die .Opposition ... ein wesentlicher 
Bestandteil der parlamentarischen Demokratie" und .. . • das Recht auf Chancengleichhe it'' 
hat, entsprach die Verfassung nicht nur der aktuellen Rechtsprechung des 
Bundesve rfassungsge richts. Diese Regelung war einer der GrOnde , wesha lb Brandenburgs 
Verfassung als eine der modernsten deutschen Verfassungen charakter isiert wurde . 

Seitdem sind mehr als 25 Jahre vergangen . Nicht nur die Aufgaben der Landesparlamente 
haben sich in diesem Zeitraum entwicke lt (insbesondere stärkeres Gewicht der Behandlung 
öffentlic her Ange legenhei ten außerhalb der Gesetzgebung , Erweiterung der Mitw irkung der 
Landtage an bundes- und europapolitischen Ange legenhe iten), sondern die Bundesländer 
haben ihre Verfassung gerade auch in Bezug auf die Bestimmung des Landtages als oberste 
Volksvertre tung weiter ausdifferenz iert: 

tn die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfa len wurde Im ,Jahr 2016 in Art ikel 30 Absatz 
1 ein Satz 2 eingefügt, der folgenden Wort laut hat: .zu seinen Aufgaben gehören die Wahl 
des/der Ministe,präsidentenlin, die Verabschiedung der Gesetze und die Kontrolle des 
Handelns der Landesregierung ; er bildet ein öffentliches Forum für die politische 
Willensbildung. • 

Die entsprechen de Norm Ober den Landtag in der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist seil 
2000 wie folgt gefass t: .(1) Der Landtag ist das vom Volk gewählte oberste Organ der 
politischen Willensbildung. Er vertritt das Volk, wählt den Ministerpräsidenten und bestätigt 
die Landesregierung, beschließt die Gesetze und den Landeshaushalt , kontrolliert die 
vollziehende Gewalt und wirkt an der Willensbildung des Landes mit in der Behandlung 
öffentlicher Angelegenheiten , in europapo/itisch an Fragen und nach Maßgabe von 
Vereinbarungen zwischen Landtag und Landesregierung .· 

Mecklenburg -Vorpommern best immt den Landtag In Artike l 20 seiner Verfassung als „die 
gewählte Vertretung des Volkes. Er ist Stiitte der politischen Willensbildung. Er wählt den 
Ministerpr/isidenten, übt die gesetzgebende Gewalt aus und kontrollierl die Tätigkeit der 
Landesregienmg und der Landesverwaltung. Er behandelt (iffenlliche Angelegenheiten.· 

Eine ve rgleichbare Regelung hat der Freistaat Sachsen se it langem. 

Allen diesen Regelungen ist gemeinsam, dass nicht nur Sachverhalte, die in der Verfassung 
ohnehin geregelt sind, an e iner Ste lle nochmals zusammenfassen (Wahl des 
Ministerpräsidenten , Gesetzgebung , Kontro lle der Reg ierung) , sondern darüber hinaus vor 
allem betonen , dass der Landtag, also die oberste Vo lksvert retung, eine wichl ige Stätte der 
politischen W illensbildung im Land ist. 

Diese ze ntra le Feststellung zum Landtag sollle auch Bestandteil der Brandenburger 
Verfassung . Unsere Landesverfassu ng würde dam it erstmals eine umfassende qualitat ive 
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Bestimmung des Landtages enthalten, die den heutigen Inhalten der Arbeit des 
Landespar laments entspricht 

Mit den vorgesch lagenen ÄndeTUngen wird der Landtag erstma ls als „Stä tte der politischen 
W illensbildung im Land Brande nburg• in der Landesverfassung verankert. Diese 
Stando rtbestimmung ist insbesondere auch vor dem Hintergrund sinnvoll und notwendig, 
dass im Land zah lreiche Organe, Parteien, pol itische Vereinigungen und auch Gruppen von 
Bürgerinnen und Bürgern an der politischen Willensb ildung beteiligt sind. Unter ihnen sind 
auch die Fraktionen des Landtages , die als selbstständi ge und unabhäng ige Gliederungen 
an der Arbeit des Landesparlaments mitwirken. 

Art ikel 55 Absatz 1 soll zudem künftig - in U nfersetzung der eben genannten Bestimmu ng 
als SUitte der politischen Willensb ildung im Land Brandenburg - auch die wichtigsten 
Aufgaben des Landtages benennen: Gesetzge bung, Besch lussfassung zum Haushalt und 
Kontrolle der vollziehenden Gewalt. Darüber hinaus wird darauf verw iesen, dass de r Landtag 
in (anderen) öffentlichen Ange legenheiten berät und entschei det sowie an der Willensb ildung 
in bundes - und europapo lltischen Fragen mitwirkt. Als Abrundung erfolgt der Hinweis: Die 
Verfassung ordnet dem Landtag in anderen Bestimmungen weite re Kompetenzen zu . 

Die umfassende Beschreibung der Au fgaben des Landtages in Art ikel ist auch wicht ig , weil 
sich davon nicht nur die die Aufgaben seiner Gremien ableiten. Auch die Breite der Aufgaben 
von Fraktionen , die - nach der Verfassung (Artikel 67) ,,mit eigenen Rechten und Pflichten 
als selbständige und unabhängige Gliederungen an der Arbeit des Landtages ... {mitwirken) 
und . .. die parlamentarische Willensbildung" unterstützen, ergibt sich unmittelbar aus den 
Aufgaben des Landtages . 

Zu Artikel 72 

Art ikel 72 (Untersuchungsausschüsse) ist se it Inkrafttreten der Landesverfassung in seiner 
Textfass ung unverändert. Währ end im Untersuchungsausschussgesetz einige Ände rungen 
im l aufe der Jahre vorgenommen wurden, blieb die Verfassung unverändert. 

Zu Absatz 1: 

Die Änderung stellt - wie auch in anderen Absätzen d ieses Artikels - eine Anpassung an d ie 
ge ltende Rechtsch reibung dar. 

Zu Absatz 2: 

Für alle Ausschüsse des Landtages gi lt die Grundmandatsregelung in Art. 70 Abs. 2 Satz 2 
Landesverfas sung. Für Untersuchungsausschüsse ist diese Vorgabe bisher nur 
einfachgesetz lich niederge legt. Sie sollte aber aufgrund ihrer Bedeutung für die Arbeit von 
Untersuchungsau sschüssen Aufnahme In die Verfassung finden . 

zu Absatz 3 

Zu Satz 1 

Satz 1 enthält gegenwärt ig neben dem Bewe isantragsrecht eines Fünftels der Mitgliede r 
eines Untersuchungsau sschusses auch ein Bewe isantrags recht der „Antragste ller". Durch 
den Ände rungsantrag wird angeregt, auf das Beweisan tragsrecht der Antragste ller zu 
verzichten. 

Rein sprachl ich legt die bisher in der Landesverfassung verwendete Formulierung nahe, 
dass diejenigen, die Antrags teller des Einsetzungsantrags im Plenum waren, auch ein 
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Beweisantragsrecht im Untersuchungsausschuss haben. Dies war aber vermutlich von den 
Müttern und Vätern der Landesverfassung nicht gemeint. Vielmehr hatte man hierbei die 
Mitglieder des Untersuchungsausschusses, die zu den Antragsteilenden im Plenum 
gehörten, im Blick. 

Vor diesem Hintergrund sollte in der Verfassung das Beweisantragsrecht im 
Untersuchungsausschuss ausschließlich einem Fünftel der Ausschussm~glieder zugeordnet 
werden. Damit haben auch diejenigen, die sich als Repräsentanten der 
Einsetzungsmlnderheit im Untersuchungsausschuss verstehen, die Möglichkeit, Ober das 
Antragsrecht eines Fünftels der Mitglieder des Ausschusses ihre Anträge durchzusetzen -
eine besondere Bezugnahme in der Verfassung auf die „Antragsteller'' ist deshalb 
entbehrlich. 

Dabei sollte nicht vergessen werden: Die Minderheit von einem Fünftel, die für die 
Einsetzung von Untersuchungsausschüssen notwendig ist, ist in anderen Bundesländern 
nicht die Regel. 

Zudem ist die Öffentlichkeit der Beweisaufnahme als verfassungsrechtlich abwägungsfähiger 
Grundsatz in Bezug auf die entgegenstehenden Interessen der Landesregierung im Rahmen 
des Rechts auf Aktenvorlage von großer Bedeutung und sollte daher ausdrücklich im 
Wortlaut der Verfassung enthalten sein. 

Zu Satz 2 

Die bisher in der Verfassung verwendete Formulierung, dass die Beweiserhebung 
unzulässig ist, wenn sie „offensichllich" nicht im Rahmen des Untersuchungsauftrages liegt, 
legt nahe, dass Ober die Prüfung, ob ein Beweisantrag noch im Rahmen des 
Untersuchungsauftrages liegt, hinaus dieses „überschießen" auch noch „evident" sein muss, 
um zur Unzulässigkeit der Beweiserhebung zu führen. Es ist bereits zweifelhaft, ob diese 
Konsequenz tatsächlich in der Absicht der Mütter und Väter der Ve,tassung lag. Abgesehen 
davon dürfte eine zusätzliche EvidenzprOfung, die das Beweisantragsrecht im Ergebnis 
erweitert, mit Blick auf die nur dem Untersuchungsausschuss eingeräumten 
Exekutivbefugnisse auch gegenüber Dritten mit dem Rechtsstaatsprinzip in einem nicht mehr 
auszugleichenden Spannungsverhältnis stehen - in diesem Zusammenhang wird auch auf 
die grundsätzlich großzügige Interpretation des Beweisantragsrechts in Bezug auf das 
Bestimmtheitsgebot (L VerfG, Urteil vom 16. Okt. 2003, VfGBbg 95/02) verwiesen. 

Zu Satz 4 und 5 

Die Verfassung sollle klar unterscheiden :zwischen der Rechts- und Amtshilfe (Satz 4) 
einerseits und dem Anspruch auf Aktenvorlage, dem Zutritt zu Behörden, Dienststellen und 
Einrichtungen(parallel zu Art. 56 Abs. 3 Satz 1 LV) und der Erteilung von 
Aussagegenehmigungen als originären Kontrollrechten gegenüber der Landesregierung, die 
nur einem parlamenta,ischen Untersuchungsausschuss zustehen, andererseits (Satz 5). 

Die vorgeschlagene Fassung von Absatz 5 präzisiert - zudem den Kreis derjenigen, die zur 
Vorlage von Akten und zur Auskunftserteilung verpflichtet sind, den Zutritt gewähren und die 
notwendige Aussagegenehmigung erteilen müssen. Diese Änderung wird für mehr Klarheit 
in der Arbeit von Untersuchungsausschüssen sorgen. 

Zu Artikel 78 

In Brandenburg haben bisher nur zwei Volksentscheide stattgefunden - zur Verfassung des 
Landes Brandenburg (1992) und zu den Staatsverträgen Ober die Neugliederung der Länder 
Brandenburg und Berlin (Neugliederungsvertragsgesetz - NVG) (1996). In beiden Fällen fand 
aber kein mehrstufiges Volksabstimmungsverfahren slatt, wie es die Landesverfassung In 
den Artikeln 76 bis 70 vorsieht. Die Durchführung des Volksentscheides erfolgte vielmehr auf 
einer einfachgesetzlichen Grundlage (Verfassung) bzw. auf der Grundlage von Artikel 116 
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de r Landesverfassung (Fusionsstaa tsverträge) . Ausgehe nd davo n wa r der 
Landesgesetzgeber frei , die Termine für den jeweiligen Volksentscheid zu bestimmen. 

Seit Inkrafttreten der Verfassung haben nur zwei Vo lksinitiativen die für e in Volksbegehren 
notwendige Mindest-Unterschriftenzahl erreicht: die Vo lksinitiative fOr das Nach/lugve rbol 
und die Volksin itiative gegen Massentierhaltung . In beiden Fällen musste der Landtag im 
Verfahren nach Feststellung des offiziellen Endergebn isses sich auch mit äer Frage 
beschäft igen , wie in der von der Verfassung (Art ikel 78 Absatz 2) vorgegebenen Drei
Monats -Frisl die Vorbereit ung des Vo lksentsche ides überhaupt mögl ich ist. Die hierbei 
gesammelten Erfahrungen deuten darau f hin, dass sowohl die Frist für d ie Beratung eines 
zuläss igen Vo lksbegehrens im Landtag als auch die Frist zwischen der Entscheidung des 
Landtages zum Volksbegehren und dem Termin des Volksentsch eides vergrößert werden 
so llten. 

Zum einen ist fUr die ordnungsgemäße Vorbereitung eines Volksentsche ides ein langer 
ze itlicher Vorlauf notwendig - konkrete Aufträge, insbesonde re für den Druck der 
Abst immungsma terialien, können ers t ausge löst werden. wenn die Entsc.heidung des 
Landtag es übe r die Ablehnung des Volksbegehrens vorliegt und veröffen tlicht ist. Zum 
ande ren kann durch die längere sitzungsfre ie Zeit des Landtages in de n Sommermonaten 
eine .Situation entstehen, die mit erheblichen Kosten verbundene Sonders itzungen eines 
Ausschusses und nachfo lgend des Landtages in der sitzungsfreien Zeit notwendig machen . 
um die gesetz lich vorgeschriebenen Entsche idungen zu treffen. Hinzu kommt, dass 
mög liche,we ise die Sommerfer ien auch die Te ilnahme von Vertretern des Volksbegehrens 
an den Ausschusss itzungen erschwe ren könnten. 

Es wird vorgeschlagen , durch eine entsprech ende Ände rung In Artike l 78 die Frist für die 
Behan dlung eines Vo lksbegehrens Im Landtag von zwei auf d re i Mon ate zu erhöhen. Durch 
e ine weitere Änderung soll die Frist zwischen der Bekann tmachung des Beschlusses des 
Landtages zum Volksbegehren und dem Term in des Volksentsche ides auf vier Monate 
erhöht werde n. 

Zudem wird durch die Ergänzung eines Satzes die Möglichke it e röffnet, im Falle anstehender 
landesweiter Wah len oder eines anstehenden anderen Volksentscheides die Gesamtfrist 
zw ischen de r Feststellung der Zulässigkeit des Vo lksbegeh rens und der Durchführung des 
Vo lksentscheides auf maximal acht Monate zu erhöhen. Hierfür ist ein Beschluss des 
Präsidiums erforde rlich. 

Zu Artikel 103 

Die Rege lung des Artikels 103 ist wortg leich dem Gesetzentwurf entnom men. 

' ' ,, Dr . Jan Redmann 

1 ~ / / 

für d,le Frakt ion der CDU / 

/J~ v ~"~ ~- vcj xXtvogel 
fü r die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Thomas Domres 
für die Fraktion DIE LINKE 
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Landkrefstag Brandenburg 
Postfach 60 1 o 35, 14410 Poµ;darn 

Landtag Bran de nburg 
Hauptausschuss 
Herrn Vorsitzende n 
Mike Bischoff , MdL 
Al ter Markt 1 

14467 Po tsdam 

Ihr Schreiben vom 
13 . März 20 19 

Ihr Zeichen 

Hausanschrift: 
Jägera llee 25 
14469 Potsdam 
Postanschrift: 
Postfach 60 1 O 35 
14410 Po1sdam 
E-Mail: 
poststel I e@ landk reis tag-branden bu rg. de 

Telefon: 0331/29874 - O 
Telefax: 03 31/2 98 74 - 50 

Durchwahl: 
03 31/2 98 74 - 33 

Datum: 2019 -0 4- 01 
Az.: 20 50 - 60/ 0m/chr 
(bei Antwort bitte angeben) 
t1N:Wlldt1'5/.dlg,en~iWW 19Aaol 91 l dl)c 

Öffent1iche Anhörung zum Siebenten Gesetz zur Änderung der Ver
fassung des Landes Brandenburg, Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, 
der CDU-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, LT-Drs. 6/10391 

Se h r ge e hr te r Herr Bischoff , 

fü r die Einl a dung zu der v. g . Anhörung a m 3 . April 20 19 dür f en 
wir uns recht herz lich be i Ihn e n bedan ke n . 

Der La ndkrei stag nimmt zu dem En twur f folgend erm aß en Ste l lung . 

Wesent lic her In ha l t d es Entwurfs ist die Re ge lu ngsabsicht des 
verfassungsändernden Gesetzgebers , von dem gemäß Art . 109 Abs . 3 
GG den Länder n eröff ne t en Rege lu ngsspielr aum Gebr auch zu ma chen , 
im Landes rech t Ausnahmen von dem a ls "Sc h ul denbremse" apos tro 
phie rte n grundgesetzlichen Net t oneuversch uld u ngsverbot zuzulas 
sen. 

Dieser Regelungsansatz wir d grunds ät zlic h beg rü ßt und unte r 
stützt . 

Aus Landk r e i ss i ch t. sollte jedoch durc h eine i n den Verfassu n gs 
wortl a ut e rgän ze n d aufz unehmende Kla usel e i nde u ti g und unmi ss 
verständlich kl argeste llt wer den, dass d ie kommunalen Ver f as 
su ngsr echte aus Art. 97 (Konnexität.sprinzip ) sow i e Art . 99 (Kom
munaler Fi na n zau sg l e ich ) auch im üb rigen nic h t u nt er Berufu ng 
auf d ie Schuld e nbre me geschmälec t werde n d ürf en. 
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Zu den Einze l heiten : 

Zu konstatieren ist, dass die gr un dgesetz l ichen Maßs t äbe für ei
n e Staa t sversc huldung d u rch Einführung eines grundsätzlichen 
Ne t to ne uverschu l dungsverbo t s be r ei t s i m Zuge der Föderalismusre 
form II durch die Neufassung der Ar t ikel 109 , 109a, 115, 143d GG 
gemäß dem Ge setz zu r Änderung des Grundgesetzes vom 29 . Ju l i 
2009 - BGBl. I S . 2248 - ge änder t worden sind . Die danach defi 
n i er t en neuen Schuldenr e ge lung e n sol l en für die Länder ab 2020 
gre i fen; in so f er n ist j edoch festzuhal t en, dass die kommuna l en 
Sp i t zenverbä nde be i der Ent1fürfserste l lung für di e nunmehr aus 
gehe nd von Art. 109 Abs. 3 GG beabsich t igt en l andesrechtliche n 
Rege l unge n nic ht e i nbezoge n worde n s i nd . 

Mit dem vorl i egenden En t wurf so ll von de r gemäß Ar t . 109 Abs. 3 
GG gegebenen Regelungs e rmächtigu ng an di e Länder Geb r auch ge 
mac ht wer den , l an des ges e t z lich Ausnahmen vo n dem grundsätz l i chen 
Ne tt oneuversc huldungsverbot zu kod i fizi e r e n . 

Di es wir d aus Landk r e i ss i ch t grundsä tz l ic h beg rü ßt . Ni cht zu 
le tz t die i m Rahmen de r zurü ckl i eg ende n Finan z- und Wir t 
sc ha ft skr i se 2009/2010 erwo r benen Erfah ru ngen legen e s nach 
d r ückl i ch nahe, dass s i ch de r St aa t b zw. das La nd wi r ksame Hand 
lungs- , Gestaltungs- und Rea k tionsmö gli ch keiten f ür kon j unk t u
rel l e Abwärt sb eweg unge n , Nots it uat i one n und Wirtschaftskrisen 
vo r behält, i ndem zur Bewä l tig ung der dam it ve r bundene n Kos t en 
a l s Fi na nz ieru ngs i ns t rume n t a usnahmswe i se auch Ei nnahmen aus 
ne ue r Ver schu l du ng zugelassen werden. 

Zu be t onen i s t jedoch a uc h gemessen an den Be fu nden des Landes
rechnungshofs in se in em zug r unde li egenden Bericht zu r Umset zung 
der Schuldenregel (LT- Drs. 6/8860), dass gegenwä r tig aus den a n 
deren Länder n , d i e di.e Schu l denregel bereits l andes r ech t li ch 
e i ngeführt ha ben , noch ke i ne bzw. ke i ne hinreiche nd be l astba r en 
Pr axiserfah r ungen zu den konkre t e n Ausw i rk ungen der jewe i l i g ge 
wählt en Rege lu ngsmode l le n i ch t nu r zur Entw i cklu n g de r Staa t s 
v erschu l dung, sondern i nsgesam t zu den Folgewi r kungen der Sch ul 
denbeg r e nzun gsrege l ungen f ü r die For t en twickl ung der Fi nan zbe 
zi ehungen der Länder zu ihren Kommunen vorliegen . 

Glei c hzeitig is t zu verzeichnen, dass mit dem grundsä t zl i che n 
Verbo t e i ner Nettokreditau f nahme ungeac h tet de r f ür Sonde r s i tua
ti onen no r mi erte n Ausnahmetat bes t än de im üb r ige n e i n p otentie l l 
e r heb l ic her Konso l id i e r ungsdr uck gener i e r t wer den kan n . Darü be r 
kann auch n i cht hinwegtäusche n , dass de r La ndeshausha l t nunmehr 
be r e i ts se i t. 2011 ohne neue Sch u l den auskommt . Nich t zul et zt 
wei sen ak t uel l e Pr ognosen au f e i ne konj unktu r e ll e Ei n t r übu ng hi n 
und ka nn das aktue l le Zi nsni vea u a n de n Kapita l mär ke n sc h lech
terdings ni ch t daue rh a f t ga r a nt i e r t we r de n . 

Vor di e sem Hint e rgru nd beste h t aus Land kr e i ss i ch t di e Er s<ar t ung , 
dass b e i diese r la ndes re chtl i che n Ausgesta lt ung verfassungs
rech t liche Leitl i nien eingezogen 1-1erden, di e ve r meiden hel f en , 
dass i nf o l ge de r Schulde n regel für den Landeshausha lt e nts t ehen
d e Konsol i dierungs l aste n in der S t aatspraxis auf die konununale 
Ebe ne weggedrückt werde n , indem insbesond e r e der kommunale Fi 
nanzausgl e i ch unzureich e nd bemessen wird, bei den übertrag e ne n 
Auf gaben den Kommunen d i e nö t ig e Landese r stat t ung vor en tha lt en 
wird oder so nstige Las t en ohne a us r e i c hende Fi nan zi e ru ng auf di e 
Kommunen verschoben werden . 
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Entsprechende Risiken si nd schon d a ri n a n gelegt , dass di e Sc h ul
denbegrenzungsregel gemäß Art . 109 Abs . 3 GG d ie Konununalver
sch uld ung ni cht ein bezieht ; d i es gilt u nb eschadet de r eur opa
r ech tli chen Vorgaben im Eur opäische n St ab i li tät s - u nd Wach stums
pakt (vgl . dazu den Bericht des La ndes r echn u ng s hofs , Se it e 2 1 
und Seite 64 f.) . 

Gleichzeitig kann nicht arg umen t i ert werde n, d a ss so l che Fehl 
entwick lu ngen in Brandenburg f r emd wä r en . Ein e n eind r uc ksvol l en 
Be l eg für eine unzureichen d e Kommuna l fi n anz ieru ng lie f e r te zu 
l e tzt das 2018 vorgelegte Gutachte n d es Fi nan zwissensc ha ft l i ch en 
Forsc hu ngsinstituts Köln - Fi Fo - zum Kommu na l en Fina nz ausgle i ch 
in Bran denb urg , von dem au s gehe nd s i ch der Fi n an zau s g leichsge 
setzgeber zu recht veranlasst sah , de r konstat i e r te n sig nifikan 
t en Unwuch t bei der Fin anzverteil un g zu Laste n der Kommun en 
durch Anhebung der Verbundquo te i n d em Siebe nten Geset z zu r Än
derung d es Brandenburg i sche n Fina n zausg l eic hs g ese tz es vom 
18. Dezember 2018 gegenzuste uer n. 

Vor diesem Hintergrund sprechen sich die Landkreise mi t Bli ck 
auf d i e beabsichtigte Ausgestaltung der Schulde nr egel in d e r 
Landes ve rfassung nachdrücklich für eine dem Regel ung svo r bi l d vo n 
Art . 9 5 Abs . 3 d er Sächsischen Landesverfass ung n achem p f un de n e 
verfassungsrechtliche Klarst e ll ung a u s , f ür die dahe r f o l gende 
Formulierung durch Ein f üge n eines entspreche nde n 1'.b satzes i n 
Ar t. 103 BbgVe rf-E a nge r eg t '"ir d: 

Vom Verbot der Kreditaufllahme bleiben die Rechte de r ko mmu
nalen Träger der Selbstvenvaltung nach Artikel 9 7 und Ar t i
ke l 99 unberührt . 

zu r Wahr u ng der Rec h te der Kommunen aus Arti kel 97 (Ko nne x itäts
prinzi p ) so wi e aus Art i ke l 99 (Kommun ale r Finan zausgle i ch) sorgt 
di e Rege lung dami t nicht nu r für die n ötige Transpare n z zum 
Han d l u ngsrahm en, so n dern in beso nderem Maße für konunun ale Akzep
tanz g e gen üb er der Umsetzun g der Schuldenregel in der Landesver
fassu n g sowi e später i n de r Staatsprax i s . Denn hierdurch wird 
klargestel lt und d amit ein wi.chtiges rechtspolitisches Signal 
g egebe n, dass die ko mmunal e n Verfassungsrec h t e n icht un t er Beru
f u ng a uf die Sc h u l dengrenze geschmälert werden dürf en. 

Abschl i e ße nd dürfe n wir anmerken , dass wir uns i n entsp r ec hen d er 
~leise bereits i m Rahmen d er Anhörung zu dem para ll e l bera tenen , 
die vor l i egend b eabsichtigte Verfassungsände ru ng gemäß Art . 103 
BbgVerf-E un t ersetze nden Entwu rf f ür e i n Dritt es Gesetzes zur 
Änderung der Landeshaushaltsordnung , Gese tz en t wurf der SPD
Frakt ion , der CDU-Fr akt i on , der Fra ktion DIE LI NKE und der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (LT-D r s . 6/ 10390) , am 28 . März 20 19 
im Ausschuss für Inneres und Konununales posit i oniert hatten . 

Mit fr eundl i che n Gr üßen 

im Auf tr ag 

Dr . Obermann 
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Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eines Siebenten Gesetzes zur Änderung der Verfassung 
des Landes Brandenburg (Drucksache 6/l039I) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender , 
sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Gelegenheit zu dem übemüttelten Entwurf eines Siebenten Gesetzes zur Änderung der Ver
fassung de.s Landes Brandenburg Stellung nehmen zu können, danken wir Umen. 

1. Vorbemerkung 

Der Bund und die Länder haben mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 29. Juli 
2009 einen Paradigmenwechsel vorgenommen und einen neuen bundesrechLlichen Rahmen gesetzt. 
Nach der Neur egelung des A1t. 109 Abs. 3 Satz J GO gilt seither das Gebot, den Hausha lt grund
sätzl ich ohne Einnahm en aus Krediten auszugle ichen und damit ein grundsätzliches Neuverschul 
dungsverbot. 

Nach Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG können Bund und Länd er Regelungen zur im Auf- und Abschw1.mg 
symmetr ischen Berücksichtigu ng der Auswirkunge n einer von der Norma llage abweic henden kon
junkture llen Entv./ickltmg treffen sowie eine Ausnahme rege lung im Fall von Naturkatastrophen oder 
außergewö hnlichen Nots ituationen, die sich der Kontrolle des Staa tes entziehen und die Finanz lage 
des Staates erheblich beeinträchtigen, vorsehen. 

Macht ein Land hiervon keinen Gebrauch, gilt das in Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GO normierte Neuver
schu ldungsve rbot ausn ahmslos. 

Während die Neurege lung für den Bund schon ab dem Haushaltsjahr 20 11 galt, gelten die neuen 
Vorgaben für das Land Brandenb urg und die iibrigen Bundes länder ab den 01. Januar 2020. 

In anderen Bundesländern wurde im Zusammen hang mit der landesrec htlichen Umsetzung der 
Schuldenbremse auch die Frage erörte,t, ob dies zu einer Vedagerung des Konsolidierungsd1ucks 
des La ndes auf die komm unale Ebene führen könnte . 

Mitttlbmlllkoburgi.s,:.be: Sparkasse. POISl~'lln. IDAN: 0 640 160$ OOi)O 3S02 221 S 0 1. OJC; WELA.DEO ll)Mß ; S 7 (H:it1es1eU~ ßabelsbergl. Tram 94. !}9 (llalt~leUe Wt1tt.slrill3e) 
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Aus gemeindlic her Sicht wird mit der Einführung de r Schu lde nbremse insbesondere in den Bl ick 
zu nehmen sein, inwiewei t die Länder etwa durch Einsparungen im komm una len Finanzausgleich, 
bei der Kostenerstattung für übe ,tragene Aufgaben, bei der Dotierung kommuna ler Förderprogram
men oder durch eine mitte lbare oder unmittelbare Übertragung von Aufgaben ihren Konsolidie
nmgsdruck auf d ie Kommunen verlagern . Befürchtet wird z.B. eine Reduzierung der Aufgaben· 
wahmehmung von Landesbehörden und kommunalen Kompensationseffekten. Beispiel e sind das 
Straßenwesen und der Bere ich der Polizei. 

Verschiedene Bundes länder haben dem durch begleitende Rege lungen Rechnung getragen. 

2. Recht auf kommunale Selbstvenvaltung 

Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes best immt wie Att. 97 der Landesverfassung, dass den Städten und 
Gemeinden das Recht gewähdeister sein muss, alle Angelegenheiten der ört lichen Gemeinsc haft im 
Rahmen der Gesetze in eigener VeranLwmtung zu regeln. 

Für die Städte und Gemeinden bedeutet d ies, das s s ie al le örtl ichen Aufgaben aimehmen dürfen. 
Diese Grundsätz lichke it gehö,t nach Ansic ht des Bundesverfassungsgerichtes zum Kernbereich und 
dam it zum gegen Aushöh lung geschützten Wesensgeha lt der Selbstverwa lLung. 

Diese Bestimmung verpflichtet das Land Brandenburg dafür zu sorgen, dass die kommunalen Trä
ger der Se lbstverwaltung ihre Aufgaben erfüllen kö nnen. Dies bein haltet eine E instandspflicht für 
eine ausreichende Finanzausstattung, soweit die Gemeinden , Landkreise und andere Gemeindever
bände nicht durch eigene Einnalunen bzw. Mi ttel des Bund es eine angemessene Finanzausstaltung 
haben. 

Nach Art. 106 Abs. 7 GG sind die Länder dazu verpflichtet einen prozentualen Anteil der ihnen 
zustehen den Gemeinschaftssteuern an die Kommunen weiterzule iten . 

Diese Gmndsät:ze werden in der Landesverfuss ung in Art. 99 abgesichert, wonach die Gemeinden 
und Gemeindeverbände im Ralunen des Finanzausgleichs an den Steuereinnahmen des Landes an
gemessen zu betei ligen sind . 

Mit dem Beschlus s des Siebenten Gesetzes zu r Änderung des Brandenburg ischen Finanzausgleich 
gesetzes hat der brande nburgische Landtag erst im Dezember des vergangenen Jahres die angemes
sene Beteiligung der brandenburgisc hen Kommunen durch Anpassu ng der Verbundquote konkret i
sie rt. 

Auch aufJerhalb des K.ernbereichs besteht zugunsten der Gemeinden ein Aufga.benverteilungsprin· 
zip, nach dem die Angelegenheiten der örtl iche n Gemeinschaft grundsätzl ich in deren Aufgabenbe
reich fällen. 

Die gesetz liche Bestimmung von Aufgaben ist für die kommuna le Ebene von besonderer Bedeu
ltmg. Ein wesentlicher Teil der Aufgabenerftlllung erstreckt sich näm lich nicht auf die Wahrneh· 
mung ö1tlicher Aufgaben, sondern resultie1t aus der Übertragung und Ausgestaltung staa tlicher Auf
gaben. 

Da Rege lungen über die Wahrnehmung vor allem im Hinb lick auf die mit ihnen oft verbundenen 
zusätzlichen Belastungen, haben die Länder in den Landesverfass ungen Bestimmungen , soge nannte 
strikte Konnexitätsregelungen geschaffen, die eine Aufgabenübe ,tragu ng an d ie Kommunen mit der 
Gewährung einer ausreichenden Finanz ierung zusammen bringen sollen. Für Brandenbur g gilt Art. 
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97 Abs. 3 Landesverfassung. Danach [kann] das Land[. . .] die Gemeinden und Gemeindeve rbände 
durch Gese tz oder aufgru nd eines Gesetzes ve17~f/ichten, Aufgaben des Landes wahrzunehmen und 
sich dabei ein Weisungsrecht nach gese rzlichen Vorschriften vorbehalren. Werden die Geme inden 
und Gemeindeverbände du rch Gese /z oder aufgrund eines Gesetzes zur E1:fi.illung neuer öffentlicher 
Aufgaben verpflichtet. so sind dabei Bestimmungen iiber die Deckung der Kosten zu treffen. Führen 
diese Aefgaben zu einer Mehrbelas tung der Gemeinden oder Gemeindeverbände , so ist dqfiir ein 
entsprechenderflnanzieller Ausgle ich zu schaffe n. 

3. Siebentes Gesetz zur Änderung der Landesverfassung 

Der vorl iegende Gesetze ntwu1fvera nkert ein eigenständiges Neuverschuldungsve rbot in der bran
den burgischen Landeserfass ung und greift hierbei die vom Arl 109 Abs. 3 Grundgese tz eröffneten 
Spielräume für die Länder auf. Die vorgesc hlagene Änderung der brandenburgischen Verfassung 
besch ränkt sich dem Charakter der Verfassung gemäß attf grundsätzliche Rege lungen; die konkrete 
techn ische Ausgesta ltung der neuen Schuldenrege l bleibt der ausführenden Gesetzge bung vorbe
halten.1 

Vor dem H intergrund der bekanntl ich nach wie vor angespannte n finanz iellen Lage vieler branden
burg ischer Städ te und Gemeinden lehnt der Städte und Geme indebund die oben darges tellten un
mittelbare oder mittelbare Lastenve rschiebungen auf die Kommunen durch Einführung einer Schul
denbremse ab. 

Für· den vorliegenden Gesetzesentwurf der Frakt ionen von SPD, CDU, DIE U NKE und BÜNDNIS 
90/DlE GRÜNEN und für den Gesetzesen twurf zur Ändernng der Landeshaushaltsordnu ng hätten 
wir uns daher gewünscht, dass die landesrechtliche Umsetzung der Schuldenbremse mit der Ziel
ste llung verknüpft wird, dass di.e Begrenzung der Verschu ldung des Landes und ein sich aus der 
Verschuldungsrcge lung ergebender Konsolidieru ngsdruck der Landese bene grundsätz lich nicht zu 
einer Verschiebung von finanziellen Lasten des Landes auf die brandenburgischen Kommunen füh
ren darf. 

Auffällig ist, dass im Gegensatz zu anderen Bundeslän dern dem vorliegenden Gesetzes text keine 
Vorgaben l'llr den Landesgese tzgeber oder die Landesregierung zu entnehmen sind, wonach die 
Kommunen vor schuldenbedingte n Eingriffen bzw. Einschrä nkungen ihrer Grundrechte nach Art . 
97 und Art. 99 der brandenburgisc hen Landesverfass ung zu schützen sind bzw. unberührt bleiben . 

An dieser Stelle sei hierzu auf Art. 14 1 der Hessisc he Landesverfass ung verwiesen, wonach die 
Rechte der hessischen Kommunen gemäß Art. 137 A bs. 5 (Lasten- und Finanzausgle ich) von der 
Schuldenrege lung unberührt bleiben. 

Auch bleiben die Rechte der kommunalen Träger der Se lbstverwalmng gemäß Art. 85 (Konnex ität) 
und Alt. 87 (Finanzausgle ich) auch von der Schuldem ege lung nach Art. 95 der Sächsischen Lan 
desverfassung unberührt. 

Der aktuelle Gesetzesentwurf zur Schuldenbremse in Niedersac hsen stellt darüber hinaus in seiner 
Begründung klar, dass „die nachhalt ige Begrenzung der Versch uldung auf l lmdesebene [. .. ] nichl 
zur Verschiebungfinanzieller Lasten mif die Gemeinden und Landkreise fahren {darß. Die verfas
sungsrechtlic he Finanzverlmlwor/ung des Landes gegenüber den Komm unen bleibt durch die neuen 
Regeln unberührt." 

' Drittes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltso rdnung 
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Aus den oben genannten Gründen sieht es der Städte- und Gemeindebund Brandenburg als notwen
dig an, dass die vorgesehene Änderung der Landesverfassung klar, unmissverständ lich und eindeu
tig klarste llt, dass die kommunale Selbstve rwaltung in der bisherigen Ausprägung (u.a. strikte Kon
nexität nach Arr. 97 und zum Finanzausgleich nach Are. 99 nicht mit dem Verweis auf die Begren
zung der Verschuldung de.s Landes weiter eingeschränkt werden darf. 

Im Hinblick aul' die beabsichtigte landes rechtliche Ausgestaltung des Neuve rschu ldungsve rbotes 
bittet der Städte- und Gemeindebun d Brandenburg den Landtag Brande nburg, die vorgesehene Re
gelung durch eine sich an Art. 95 der Sächs ischen Landesverfassung ange lehnte Klausel zu ergän
zen. Dies sollte in A1t. 103 Landesverfassung eingefüg t werden und könnte wie folgt fo1111ulie1t 
werden: 

,, Vom Verbot der Kreditaufnahme bleiben die Rechte der lwmmunalen Träger der Selbst
venvaltu ng nach Artikel 97 und Arlikel 99 unberühl'l. " 

Die Einführung einer entsprechenden Regelung in die Landesve 1fassung würde zur Klarheit der auf 
das Land bezogenen Zielricht ung des Ne uverschu ldungsverbotes beitragen und zug leich auch die 
Akzeptanz der weiteren Umsetz ung der Sch uldenbrem se im kommunalen Bereich beitragen. 

M it freundlichen Grüßen 

Graf 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion 

Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Siebentes Gesetz zur Änderung der 

Verfassung des Landes Brandenburg, Drs. 6/10391, sog. ,,Schuldenbremse" 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr 
geehrte Damen und Herren, 
ich danke Ihnen für die mir hellte gegebene Gelegenheit, mich zur Einführung einer soge· 
nannten „Schuldenbremse" für Brandenburg zu äuaem. Meine Ausführungen sind in drei Be
reiche gegliedert: Zunächst nehme ich generell Stellung zu der geplanten Neuregelung (l.), 
danach beleuchte ich drei Einzelfragen (II.), schließlich beantworte ich die mir übennit1elten 
Fragen einzelner Fraktionen (ITI.). 

1. Generelle Einschätzung 

1. Schuldenermöglichung 
Die sogenannte „Schuldenbremse" in Art . 103 BbgLV-E ist zwar kein „Schuldengaspedal'', 
räumt dem Land Brandenburg aber gleichwohl die Möglichkeit ein, weitere Schulden aufzu
nehmen, die ohne diese neu einzuführende verfasstmgsrechtliche Regelung wegen der grund
gesetzlichen Vorgabe des Art. 109 GG nach Ablauf der Übergangsfrist des Art. 143d I 3 GG 
nicht mehr bestände. Der bisherige Art. 103 BbgL V ist nämlich an Art. 115 GG a.F. orientiert 
und erfüllt nicht die Vorgaben des A1t. 109 III GG n.F. 

2. Or ient ierung am Grundgesetz 
Der hier vorgeschlagene Art. 103 BbgL V-E ist vergleichsweise eng am Grundgesetz orien
tiert, was positiv zu bewerten ist. 
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3. Verankerung in der Landesverfassung 
Sollte der vorgeschlagene Alt. 103 BbgL V -E in die Landesverfassung aufgenommen werden, 
erfüllte er die grundgesetzliche Vorgabe „im Rahmen ilu·er [der Länder, d.V.] verfassungs
rechtlichen Kompetenzen" bestmöglich und stellte einen Prüfüngsmaßstab auch für das 
LVerfG dar. Zudem bände Art. 103 BbgLV-E wegen des Von-angs der Verfassung auch den 
einfachen Haushaltsgesetzgeber. 

II. Einzelregelungen 
Ergänz.end möchte ich auf drei Einzelregelungen der geplanten Vorschri1t hinweisen. 

1. Art. 103 Abs. 2 S. 1 BbgLV-E „negative konjunkturelle Entwicklung" 
In Art. 103 Abs. 2 S. 1 BbgLV-E ist von einer „von der No1mallage abweichenden negativen 
konjunkturellen Entwicklung" die Rede, während Art. l09 Abs. 3 S. 2 GG nur allgemein von 
einer „ von der Nonnallage abweicbende.n konj unkturellen Entwicklung" spricht. Damit greift 
die brandenburgische Regelung den Hauptanwendungsfall für die Kreditaufnahme auf, ver
langt aber nicht, dass bei einer besonders positiven konjunkturellen Entwicklung Überschüsse 
erzielt werden müssten. 

2. Art. 103 Abs. 2 S. 2 BbgLV-E „mit einfacher Mehrheit des Landtags" 
Der wichtigste Unterschied zu den grundgesetzlichen Regelungen findet sich in Art. l 03 Abs. 
2 S. 2 BbgL V -E, wonach über die Inanspruchnahme dieser Ausnahme „mit einfacher Mehr
heit des Landtags" entschieden wird. Da1in liegt eine Abweichung zu Art. 115 Abs. 2 S. 6 
GG, der für eine solche Betätigung einen Beschluss der Mehrheit der Mitglieder des Bundes
tages, also die Kanzlennehrheit gemäß Art. 121 GG, fordert. Brandenburg liegt damit auf 
einer Linie mit Ländern wie Hessen und RJ1einland-Pfalz, während etwa Art. 72 Abs. 3 S. 1 
HmbV und Art. 95 Abs. 6 S. 1 Alt. 2 SächsV gar eine Zweidrittehuehrheit verlangen. 
Die Brandenburgische Regelung dürfte der grundgesetzlichen Vorgabe in Att. 109 Abs. 3 S. 5 
GG noch genügen, gleichwohl sollte bedacht werden, ob angesichts der Bedeutung der Kre
ditaufualune hier nicht doch eine Verschärf,mg des Mehrheitserfordemisses vorgesehen wer
den sollte. 

3. Art. 103 Abs. 3 S. 1 BbgLV-E „bestimmte Ermächtigung" 
Gemäß Art. 103 Abs. 3 S. l BbgLV-E bedarf die Übernahme von Bürgschalten, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen einer bestimmten Ermächtigung, während Art. 115 Abs. 1 
GG für den Bund auch eine bestimmbare Ermächtigung genügen lässt. Darin liegt eine gewis
se graduelle Verschärfung gegenüber dem Gntndgesetz, die unbedenklich erscheint. 

III. Einzelne Fragen 
Abschließend nehme ich Stellung zu den Fragen, die von einzelnen Fraktionen des Landtages 
übermittelt worden sind. 

1. Fragen der rral<tion Bündnis 90/Die Grünen 

a) Sind Regelungen ausreichend klar und bestimmt? 
Ja. Meines Erachtens sind die Regelungen ausreichend klar und bestimmt. 

b) Quorum der einfachen Mehrheit 
Verfassungsrechtlich halte ich eine einfache Mehrheit für vertretbru·, verfassungspolitisch eine 
qualifizierte Mehrheit für wünschenswe1t. 
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2. Fragen der AfD ·Fraktion 

a) Tilgung von Altschulden 

Das Grundgesetz sieht eine Regelung zur Tilgung solcher Altschulden, die vor der Föderalis
musreform II im Jalu· 2009 aufgenommen wurden, nicht vor und verpflichtet die Länder auch 
nicht, entsprechende Regelungen einzuführen. Das Land Brandenburg wäre aber nicht daran 
gehindert, eine entsprechende Vorscluift auch in die Landesverfassung aufzunehmen. 

b) Kein Tilgungsplan nach konj unkturbedingte r Neuverschuldung 
In der Tat erscheint es als systemwidrig, dass die Landesverfassung zwar einen Tilgungsplan 
bei der Kreditaufnahme in Notfällen vorschreibt, nicht aber bei der Kreditaufnahme aus kon
junkturellen Gründen. Dies entspricht aber den grundgesetzlichen Regelungen. 

c) Einbeziehung der Extrahaushalte 
Rechtlich nicht selbstständige Sondervermögen des Landes sind nach dem Rechtsträgerprin
zip ohnehin einbezogen, ohne dass dies noch gesondert geregelt werden müsste. 
Rechtlich selbstständige Sondervermögen und weitere jur istische Personen des öffentlichen 
oder privaten Rechts sind hingegen nicht einbezogen. Dies entspricht den grundgesetzlichen 
Vorgaben. 
Abweichend ist dies etwa in Art. 131a Abs. 5 BremV geregelt, wonach Einnalnnen aus Kredi
ten dem Land Bremen auch entstehen, wenn Kredite von j uristischen Personen, auf die das 
Land aufgrund Eigentums, finanzieller Beteiligung, Satzung oder sonstiger Bestimmungen, 
die die Tätigkeit des Untemelunens regeln, uiuniuelbar oder mittelbar einen beherrschenden 
Einfluss ausüben kam1, im Auftrag des Landes und zur Finanzierung staatlicher Aufgaben 
aufgenommen werden und wenn die daraus folgenden Zinsen und Tilgungen aus dem Lan
deshaushalt zu erbringen sind .. 
Mittelfristig wäre eine Einbeziehung dieser weiteren Rechtsträger 'NÜnschenswe1t. Zudem 
wird auch ganz grundsätzlich die Frage der kommunalen Verschuldungsmöglichkeiten auf 
den Prllfstand kommen müssen. 

Univ.-Prof. Dr. Thorsten Ingo Sclunidt 
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Stellungnahme zur Novelle des Art.103 der Verfassung Brandenburgs 

A 

Gesetzes- und Vertragstexte 

Der Entwurf des Siebenten Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg 
(Dmcksachc 6/10391) lautet: 

„A.rtikell 03 

(1(1:editaufuahme) 

(1) Der Haushalt des Landes ist gmndsätz lich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 

(2) Zur Berücksichtigung einer von der Normallage abweichenden negativen konjunkturellen 
Entwicklung kann von dem in Absatzl genanuten C'rruncL~atz abgewichen werden. Im Fall von 
Naturkatastro phen oder außergewöhnlichen Notsit1iationen, d ie sich der Kontrolle des Staates 
entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann aufgnmd eines Be
schlusses mit einfacher Mehrheit des Landtags von dem in Absatz) genannten Gnmdsatz ab
gewichen werden. Der Beschluss nach Satz 2 ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. 

(3) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen kö1U1en, bedarf einer der Höbe nach beslirnm
Len Ennächt igung durch Gesetz. Gleiches gilt für die in Ausnahme von Absal.Zl zulässige 
Aufnahme von Krediten. Für die Kreditaufnahme gemäß Absatz2 Satzl kann eine Abwei
chung von der gesetzlich bestimmten Höhe im Ergebnis des Haushaltsvollzuges vorgesehen 

werden. 

( 4) Das Nähere rege lt ein GeseLz. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 
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Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft". 

II 

Der Entwurf folgt den Vorgaben, die sich aus Art. 109 Abs. 3 GG in der Fassung vom 29. Juli 
2009 (BGB!. I S.2248) folgen. Darauf sind auch die Begründungen des Entwurfs abgestellt. 

Art. 109 Abs. 3 GG lautet: 

(!) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und voneinander unabhän
gig. 

(2) Bund und Länder erfüllen gemeinsam die Verpflichmngen der Bundesrepublik Deutsch
land aus Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft auf Grund des Artikels 104 des Ver
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin 
und tragen in diesem Rahmen den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
Rechnung. 

(3) Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten 
auszugleichen. Bund und Länder können Regelungen zur im Aut: und Abschwung symmetri
schen BerücksichtigLmg der Auswirkungen einer von der Nom1a1Jage abweichenden konjunk
turellen Entwicklung sowie eine Ausnahmeregeltu1g für Naturkatastrophen oder außerge
wöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Fi
nanzlage erheblich beei.nlTächtigen, vorsehen. Für die Ausnahmeregelung ist eine entspre
chen.de Tilgungsregelung vorzusehen. Die nähere Ausgestaltung regelt für den HaLL,halt des 
Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, dass Satz I entsprochen ist, wenn die Einnahmen aus 
Krediten 0,35 vom Himdert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht llber
sclu·eiten. Die nähere Ausgestaltung l'llr die HaLLshalte der Länderregeln diese im Rahmen 
ilu·er verfassungsrechtlichen Kompetenzen mit der Maßgabe, dass Satz I nur dann entspro
chen ist, wenn keine Eilmalunen aus Krediten zugelassen werden. 

(4) Durch Bw1desgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarJ: kö1men für Btmd tmd 
Länder gemeiltsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte 
Haushaltswirtschaft und für einemehrjährige Finanzplanung aufgestellt werden. 

(5) Sanktionsmaßnalunen der Europäischen Gemeinschaft im Zusammenhang mit den Best
immwigen in Artikell04 des Ve1trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Ein
haltung der Haushaltsdisziplin tragen Bund und Länder im Verhältnis 65 zu 35. Die Länder
gesamtheit trägt solidarisch 35 vom Hunde1t der auf die Länder entfallenden Lasten entspre
chend ihrer Einwolrnerza!Jl; 65 vom Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten tragen 
die Länder entsprechend ihrem Verursachungsbeitrag. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf". 

Der dazugehörende Art. l 09 a GG lautet: 

Art 109a 
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( l) Zm Ve,meidtmg von Haush altsnotlagen regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, 
l . die fortlaufende Überwachung der Haushaltswirtschaft von Bund und Ländern durch ein 
gemei11sames Gremium (Stabilitätsrat), 
2. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Feststellung einer drohenden Haushaltsnotlage, 
3. die Grundsätze zur Aufstellung w1d Durchführung von Sanierungsprogra1mnen zur Ver
meidtmg von Haushaltsnotlagen. 

(2) Dem Stabilitätsrat obliegt ab dem Jahr 2020 die Überwachung der Einhaltung der Vorga
ben des Attikels 109 Absatz 3 durch Bund tmd Länder. Die Überwachung orientie1t sich an 
den Vorgaben und Verfahren aus Rechtsakten auf Grund des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zur Einh altung der Haushaltsdisziplin. 

(3) Die Besch lüsse des Stabilität~rats und die zugrunde liegenden Berattmgsunter lagen sind zu 
veröffentlichen. 

Der ergänzende Art. 143 d GG lautet: 

,,(!) Artikel 109 und 115 in der bis zum 31. Juli 2009 ge ltenden Fassung sind letztmals auf 
das Hausha ltsjahr2010 anzuwenden. Artikel 109 und 115 in der ab dem l. August 2009 gel
tenden Fassung sind erstmals für das Haushaltsjahr2011 anzuwenden; am 31. Dezember2010 
bestehende Kreditermächtig11ngen für bereits eingerichtete S0nderve1mögen bleiben unbe
rührt. Die Länder dürfen im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2019 nacl1 
Maßgabe der geltenden landesreehtlichen Regelungen von den Vorgaben des Artikels l 09 
Absatz 3 abweichen. Die Haushalte der Länder sind so aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 
2020 die Vorgabe aus A1tikel 109 Absatz 3 Satz 5 erfüllt wird. Der Bund kann im Zeitraum 
vom 1. Januar 201 1 bis zum 31.Dezember 2015 von der Vorgabe des Artikels 115 Absatz 2 

Salz 2 abweichen. Mit dem Abbau des bestehenden Defizits soll im Haushaltsjahr 2011 be
gonnen werden. Die jähr lichen Haushalte sind so aufzuste llen, dass im Haushaltsjahr 2016 die 
Vorgabe aus Artikel 115 Absatz 2 Satz 2 erfüllt wird; das Nähere regelt ein Btmdesgesetz. 

(2) Als Hilfe zur Einhalt1mg der Vorgaben des Art ikels 109 Absatz 3 ab dem 1. Januar 2020 
können den Ländem Ber lin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holste in für 
den Zeitraum 2011 bis 2019Konso lidierungshilfen aus dem Haushal t des Btmdes in Höhe von 
insgesamt 800 Millionen Euro jähr lich gewährt werden. Davon entfa llen auf Bremen 300 Mil
lionen Euro, auf das Saarland 260 Millionen Euro und auf Berlin, Sachsen-Anl1alt und 
Schleswig-Holstein jewei ls 80 Millionen Euro. Die I-Iilfen werden auf der Grund lage einer 
Vcrwa lttmgsvere inbarung nach Maßgabe eines Bundesgesetzes mit Zusti.nunung des Bunde s
rates ge leistet. Die Gcwäluung der Hilfen setzt einen vollständigen Abbau der Finanzienmgs
defizite bis zum Jahresende 2020 voraus. Das Nähere, insbesondere die jährlichen Abbau

schritte der Finanzierungsdefizite, die Überwachung des Abbaus der Fina.nziernngsdefizite 
durch den Stabilitätsrat sowie die Konsequenzen im Fa lle der Nichte inhalttmg der Abbau
schritte , wird durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates und durch Verwa ltungs
vereinbarung geregelt. Die gleichzeitige GewährtU1g der Konso lidierungshilfen und Sanie
nmgshi lfen auf Grund einer extremen Haushaltsnotlage ist ausgeschlossen. 
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(3) Die sich aus der Gewährung der Konsolidienmgshilfen ergebende Finanzienmgslast wird 
hälfüg von Bund und Ländern, von letzteren aus ihrem Lfmsatzsteueranteil, getragen. Das 
Nähere wird durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geregelt.( 4) Als Hilfe zur 
künflig eigenständigen Einhaltung der Vorgaben des Altikel s 109 Absatz 3 können den Län
dern Bremen und Saarland ab dem 1. Januar 2020 Sanierungshilfen in Höhe von jährlich ins

gesamt 800 MillionenEuro aus dem Haushalt des Bundes gewährt werden. Die Länder ergrei
fen hierzu Maßnahmen zum Abbau der übermäßigen Verschuldung sowie zur Stärkung der 
Wirtschafts - und Finanzkraft . Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf. Die gleichzeitige Gewährung der Saniernngshilfen und Sanierungshilfen 

auf Grund einer extremen Haushaltsnot lage ist ausgeschlossen" . 

III 

Gesetz zur Errichtung eines Sta.bil itätsrates und zur V ermeidtmg von Haushaltsnotlagen (Sta

bilitätsratsgesetz - StabiRatG) 

§ 1 Stabilitätsrat 

(!) Bund und Länder bilden einen Stabilitätsrat mit dem Ziel der Vermeidung von Haushalts
notlagen . Dem Stabilitätsrat gehören an: 

die Bundesministerin oder der Bundesminister der Finanzen, 

die für die Finanzen zuständigen Ministerinnen oder Minister der Länder, 

die Bundesministerin oder der Bundesminister für 'Wirtschaft und Energie. 

Der Sta.bilitätsrat wird bei der Bundesregienmg eingerichtet. 

(2) Den Vorsitz im Stabilitälsrat führen gemeinsam die Bundesministe rin oder der Bundesmi
nister der Finanzen und die oder der Vorsitzende der Finanzministerkonferenz der Länder. 

(3) Der Stabilitätsrat tritt nach Bedarf zusammen, jedoch mindestens zweimal j ährlich. Die 
Sitzungen sind vertraulich und nicht öffentlich. 

( 4) Die Beschlüsse des Stabilitätsrates werden mit der Stimme des Bundes und der Mehrheit 
von zwei Dritteln der Länder gefasst. Die Stimme des Bundes wird durch die Bundesministe
rin oder den Bundesminister der Fina11Zen abgegeben. Bei Entscheidungen, die einzelne Län

der betreffen, ist das betroffene Land nicht stimmberechtigt . Entscheidungen, die den Bund 
betreffen, werden abweichend von Satz l mit der Mehrheit von zwei Dritteln aller stimmbe
rechtigten Mitglieder gefasst. Die Beschlüsse und die zugrunde liegenden Beratungsunterla
gen werden veröffentlicht. 

(5) Der StabiJitätsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese regelt auch die Vertretung im 

Verhinderungsfa ll. 

(6) Zur Unterstützung der Aufgaben des Stabilitätsrates wird ein Sekretariat eingerichtet, das 
jewei ls aus einer Vertreterin oder eiuem Vertreter aus dem Bundesministe rium der Finanzen 

4 



sowie aus einer oder einem von der Finanzministerkonferenz der Länder benannten Vertrete

rin oder Vertreter besteht. 

§ 2 Aufgaben des Stabilitätsrates 

Aufgaben des Stabilitätsrates sind die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes 
und der Länder sowie die Durchführung von Sanienmgsverfähren nach § 5. [Dem Stabilitäts
rat obliegt ab dem Jal1r 2020 die Übcrprüftmg der Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltsdis
ziplin des Artikels 109 Absatz 3 des Gnmdgesetzes durch den Btmd und alle einzelnen Län
dcr.] l Der Stabilitätsrat überwacht die Einhaltung der Obergrenze des strnkturellen gesamt
staatlichen Finanziemngsdefiz its nach § SI Absatz 2 des Haushaltsgrtmdsätzegesetzes. Dem 

Stabi litätsrat können durch Gesetz we itere Aufgaben übertragen werden. 

§ 2 Satz 2 des Stabil itätsratsgeset'Zes tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

§ 3 Regelmäßige Haushaltsüberwachung 

(1) Der Stabilitätsrat überwacht regelmäßig die aktuelle Lage und die Entwicklung der Haus

halte von Bund und Ländern. 

(2) Der Stabilitätsrat berät jährlich über die Haushalts lage des Bundes und jedes einzelnen 
Landes. Gnmdlage der Beratungen ist ein Bericht der jeweiligen Gebietskörperschaft, der die 
Darstellung bestimmter Kennziffern zur aktuellen Haushaltslage und zur Finanzplanung, die 
Einhaltung der verfassungsmäßigen Kreditaufnahmegrenzen sowie eine Projektion der mittel
fristigen Haushal tsentwicklung auf Basis einheitlicher Annahmen enthalten soll. Der Stabili
tätsraL legt allgemein geltende, geeignete Kennzi !färn fest. 

(3) Die vorge legten Haushaltskennziffern und die SchllL~sfolgerw1gcn des Stabilitätsrates 
werden veröffentlicht. 

§ 4 Drohende Haushaltsnotlage 

(1) Der Stabi litätsrat beschließt allgemein geltende Schwellenwerte für die einzelnen Kennzif
fern nach § 3 Absatz 2, deren Überschreitung auf eine drohende Hausha ltsnotlage hinweisen 
kann. Für den Bund sind gegenüber den Ländern abweichende Schwellenwerte festzulegen. 

(2) Der Stabil ilälSrat leitet eine Prüfung e in, ob beim Bund oder in einem bestimmten Land 
eine Haushaltsnotlage droht, wenn 

der Bund oder ein Land im Rahmen der allgemeinen Hausha ltsüberwachung darauf hinweist, 
dass für den von ihm zu verantwo1tenden Haushalt eine Notlage droht, oder 

der Bund oder ein Land bei der Mehrzahl der Kennziffern nach § 3 Absatz 2 die Schwellen 
werte nach Absatz 1 übersclu·eitet oder die Proj ektion eine entsprechende Entwicklung ergibt. 

(3) In die Prüfung werden alle relevanten Bereiche des betroffenen Haushalts umfassend ein
bezogen. Der Bund oder das Land ist verpflichtet, die für diese Prüfung erforderlichen Aus

künfte zu ertei len. 
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(4) Die Ergebnisse der Prilfi.mg werden in einem Bericht zut nächsten Sitzung des Sfabilitäts
rates vorgeleg t. Der Bericht nimmt Stellung dazu, ob im Bund oder in dem betreffenden Land 
eine Hausbaltsno tlage droht und gibt eine entsprechende Beschlussempfehlung. 

(5) Der Stabi litätsrat beschließt aufgrund des Prüfberichts nach Absatz 4, ob im Bund oder in 

dem betre:ffe11den Lä.rid eine Haushaltsnotlage droht 

§ 5 Sanierungsve rfahren 

(1) Hat der Stabilitätsrat eine drohende Haushaltsnot lage nach § 4 Absatz 5 für den Bund oder 
ein Land festgestellt, vereinbart er mit dem Bund oder dem Land ein Sanierungsprogramm . 

Der Bund oder das Land unterbreitet hierfür Vorschläge. Das Sanierungsprogramm erstreckt 
sich grundsätz lich über einen Zeitraum von fünf Jahren; es enthä lt Vorgaben über die ange
strebten Abbanschritte der jährlichen Nettok reditaufnahme und die geeigneten Sanierungs
maßnahmen. Geeignet sind San ierungsmaßnahmen nur insoweit, als s ie in der alleinigen 
Kompetenz der betToffenen Gebietskörperschaft liegen. 

(2) Der Btmd oder das Land setzt das vereinbarte Sanierungsprog ramm in eigener Verantwor
nmg um und berichtet halbjähr lich dem Stabilitä tsrat über die Einhaltung der vereinbarten 
Abbauschr itte der jäh r lichen Netto kred itaufnahme. Bei Abweichungen der tatsächlichen Net
tokredilaufuahme von der vereinbar ten Nettokre ditaufuabme prüft der Stabili tätsrat im Ein
vernehtnen mit dem Bund oder dem Land, ob und welche weiteren Maßnahmen erforderlich 
sind. 

(3) Legt der Bund oder das Land ungee ignete oder unzureichen de Vorschläge für Sanie
nmgsmaßnahmen vor oder setzt er oder es die vereinbaiiea Maßnahmen nur tmzlffeichend 
um, beschließt der Stabililätsrat eine Aufforderung znr verstärkten Haushaltssanierung. 
Höchstens ein .Jahr nach diese r Aufforderung prüft der Stabilitätsrat, ob der Bund oder das 
Land die notwendigen Maßnahmen zur Haushaltssanierung ergriffen hat. Wurden die not
wendigen Maßnahm en nicht ergriffen, fordert der Stabilitätsrat den Bund oder das Land er
neut auf, die Bemühungen um eine Haushaltssanierung zu verstärken. 

( 4) Nach Abschluss des Sanierungsprogramms prüft der Stabililäu.'rat die Haushaltslage des 
Bundes oder des Landes. Für den Fall, dass auch bei vollständiger Umsetzung des vereinbar
ten Sanierungsprogrnnun.s weiterhin eine Haushal tsnotlage droht, wird ein neues Sanierungs
programm zwischen dem Stabilitätsrat und dem Bund oder dem Land vereinbatt. 

§ Sa Überprüfung der Einhalnmg der grundgesetzlichen Verschu ldungsregel 

(l) Der Stab ilitätsrat überprüft regelmäßig im Herbst eines Jalrres die Einhalt ung der Ver
selmldungsrege l des A1tikels l 09 Absatz 3 des Grundgesetzes durch den Bund und jedes ein
zelne Land für das jewe ils abgelaufene, das aktuelle und das darauffolgen de Jahr. 

(2) Die ü berwachw1g nach Absatz 1 orientiert sich an den Vorgaben und Verfahren aus 
Rech tsakten aufgrund des Vertrages über d ie Arbei tsweise der Europäischen Union zur Ein
haltung der Haushaltsdisziplin. Grundlage ist ein einheitliches Ko,~unkturberei nigungsverfah
ren. Die Beschlilsse und Berichte werden veröffent licht. 
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§ 5a des Stabilitätsratsgesetzes k ill arn L Janua r 2020 in Kraft. 

§ 6 Einhaltung der Obergrenze des stn1kt1.U"ellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits nach 
§ 51 Absatz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 

(l) Der Stabilitätsrat überplitft auf Grnnd1agc einer Schätzung des gesamtstaatlichen Finan
zierungssaldos zweimal jähr lich die Einhaltung der Obergrenze des strukturellen gesamtstaat
lichen Finanzierungsdefizits nach § 51 Absatz 2 des Haushaltsgrun dsätzegesctzcs für das lau
fende Jahr und die vier folgenden Jahre. Die Beschlüsse des Stabil itätsrates werden veröffen t

licht. 

(2) Kommt die Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Obergrenze des strukturellen gesamtstaatli 
chen Finanzierungsdefizits überschritten wird, empfiehlt der Stabi litätsrat Maßnahmen, die 
geeignet sind, das überhö}1te Finanzierungsdefizit zu beseitigen. Zu berücksichtigen sind da
bei die Empfehlungen des Rates nach der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 
1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Ko
ordinierung der Wirtschaftspolitiken (ABI. L 209 vom 2.8.1997, S. 1), die zuletzt durch die 
Vcrordmmg (EU) Nr . 1175/2011 (ABI. L 306 vom 23.11.2011, S. 12) geändert worden ist. 
Die vom Stabilitätsrat beschlossenen Empfehlungen werden der Bundesregierung und den 
Landesregierungen zw· Weiterleitung an die je weiligen Parlamente zugeleitet. 

(3) Falls kein Beschluss des Stabilitätsrates über eine Empfehlung nach Absatz 2 zustande 
kommt, leiten die Vorsitzenden des Stabilitätsrates der Bundesregierung und de11 La11desre
gierungen zur Weiterleitung an die jeweiligen Parlamente einen Bericht zu, in dem das Er
gebnis der Prüfung und die im Stabilitätsrat erörterten Maßnahmen darzulegen sind. Diesem 
Bericht sind die Einschätzungen und Empfehlungen des unabhängigen Beirats des Stabilitäts

rates nach § 7 Absatz 3 beizufügen . 

§ 7 Unabhängiger Beirat des Stabilitätsrates 

( l) Zur Unterstützung des Stabilitätsrates bei der Überwachung der Einhaltung der Obergren
ze des strukturellen gesamtstaatlichen Finru12ierungsdefizits nach § 51 Absatz 2 des Haus

haltsgrundsätzegeset:zes wird ein unabhängiger Beirat eingerichtet. Der Beirat gibt sich mit 
der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder eine Geschäftsor dnung. Für den Beirat ent
stehende Kosten tragen Bund und Länder je zur Hälfte. 

(2) Mitglieder des Beirats sind je ein Vertreter der Deutschen Bundesbank und des Sachver
ständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtsc haftlichen Entwickhmg, ein Vertreter der an 
der Gemeinschaftsdiagnose beteiligten Forschllngsinstitute, je zwei für die Dauer von fünf 
Jalu·en von Bund und Ländern dtu·ch deren Vertreter im Stabilitätsrat benannte Sachverständi
ge und je ein für die Dauer von fünf Jahren von den kommuna len Spitzenverbänden und den 
Spitzenorganisationen der Sozialversichenmg benannter Sachverständiger. 

(3) Der Beirat gibt eine Stellungnalune zur Einhaltung der Obergrenze des stn ~cturelleo ge
samtstaatlichen Finanzierungsdefizits nach § 51 Absatz 2 des Haushalcsgrundsätzegeset7..es 
ab. Kommt er zu der Auffassung, dass die Obergrenze nicht eingehalten wird, gibt er Empfeh-
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Jungen für Maßnahmen ab, die geeignet sind, das überhöhte Finanzierungsdefizit zu beseiti

gen. Der Vorsitzende des Beirats nimmt insoweit aJJ der Beratung des Stabilitätsrates teil. 

(4) Die vom Beirat vorgelegten Einschätzungen und Empfeh lungen werden veröffent licht. 

§ 8 Unterrichtung der P;u·Jamente 

Die Bundesregierung und die Landesregierungen leiten Beschlüsse und Berichte nach § 
Absatz. 4, § 3 Absatz 3, § Sa Absatz 2 und§ 6 Absatz 1 den jewe iligen Parlamenten zu. 

IV 

Das Protokoll zu Art . 104 EGV, vorher Art. 104 c EGV, auf das Art. 109 Abs. 2 GO verweist, 

lautet: 

„PROTOKOLL über das Verfahren bei einem übermäß igen Defiz it 

DIE HOHEN VERTRAGS.PARTEIEN IN DEM WUNSCH , die Einzelheiten des in Artikel 

104 c des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft genannten Verfahrens bei 

einem übermäßigen Defiz it festzulegen SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGE

KOMMEN, die dem Vertrag zur Gründu ng der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind: 

Artike l l 

Die in Artikel 104 c Absatz 2 dieses Vertrags genannten Referenzwerte sind : 

-- 3 % für das Verhältnis zwischen dem geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizit und 

dem Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, 

-- 60 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Schuldenstand und dem Bruttoin lands

produkt zu Ma rktpreisen. 

Art ikel 2 

In Artikel 104 c dieses Vertrags und in diesem Protoko ll bedeutet- ,,öffentlich" zum Staat, 

d.h. zum Zentralstaat (Zentralreg ierung), zu reg ionalen oder lokalen Geb ietskörperschafte n 

oder Sozia lversicherungseinr ichtungen gehör ig, mit Ausnahme von kommerz iellen Transakti

onen, im Sinne des Europäiscl1en Systems vo lkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 

- ,,Defizi t" das F inanz ierungsdefiz it im Sinne des Europä ischen Systems vo lkswirtschaftli

cher Gesamtrechnt mgen; 

- ,,Invest itionen" die Brutto-Anlage investi tionen im Sinne des Europäischen Systems 

volksw irtschaflliche r Gesamtrechnungen; 

- ,,Schu ldenstand" den Brutto -Gesamtschul dens tand zum Nomina lwert am Jahresende nach 

Konsoli dierung innerha lb und zwisc hen den cin2.clne11 Bereichen des Staatssektors im Sinne 

des ersten Gedankenstrichs . 
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Artikel 3 

Um die \:Virksamkeit des Ve1fabrens bei einem übenuäßigen Defizit zu gewährleisten, sind 
die Regierungen der Mi tgliedstaaten im Raluuen dieses Verfalu·ens für die Defizite des 
Staatssektors im Sinne von Attikel 2 erster Gedaokenstiicb verantwortl ich. Die Mitgliedstaa

ten gewährleisten, daß die im1erstaatlichen Verfahren im Haushaltsbereich sie in die Lage 
versetzen, ihre sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen in diesem Bereich zu 
erfüllen. Die Mitgliedstaaten müssen ihre geplanten und tatsächlichen Defizite und die Höhe 
ihres Schuldenstands der Kommission unverzüglich und regelmäßig mitteilen. 

Artikel 4 

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen statistischen Daten werden von der 

Kommission zur Verfügung gestellt". 

V 

Der sogenannte Fiskalpakt vom 2. März 2012 lautet: 

,,VERTRAG ÜBER STABILITÄT, KOORDINIERUNG UND STEUERUNG IN DER WIRT

SCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION 

TITEL! 

ZWECK UND AN\VENDUNGSBEREJCH 

ARTIKEL 1 

(1) Mit diesem Vertrag kommen die Vertragsparteien als Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union überein, die wirtschaftliche Säu le der Wirtschafts- tmd Währungsunion durch Verab
schiedung einer Reihe von Vorschriften zu stärken, die die Haushaltsdisziplin durch einen 
fiskalpolitischen Pakt fordern, die Koordinierung ihrer Wirtschafl:spolitiken verstärken und 
die Steuerung des Euro-Währungsgebiets verbessern sollen tmd dadurch 2l tr E1Teichung der 
Ziele der Europäischen Union für nachhaltiges \Vachstum , Beschäftigung, Wettbewerbsfü 
higkcit und sozialen Zusammenhalt beitragen. 

(2) Auf die Ve1tragspaiteien, deren Währung der Euro ist, findet dieser Vertrag in vollem 
Umfang Anwendung. Für die anderen Vertragsparteien gilt er in dem in Artikel 14 festgeleg
ten Umfang tmd unter den dort gena1rnten Voraussetzungen. 

TITEL II 

KOHÄRENZ MIT DEM UtsffONSRECHT UND VERHÄLTNIS ZUM UNIONSRECHT 

ARTJKEL2 

(1) Dieser Vertrag wird von den Vertragspart .eien in Übereinstinunung mit den Verträgen, auf 

denen die Europä ische Union beruht, insbesondere mit Attikel 4 Absatz 3 des Vertrags über 
die Europäische Union, und mit dem Recht der Europäisc hen Union, einschließlich dem Ver-
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fahrensrecht, wann immer der Erlass von Sekundä rgese tzgebung erforderlich isl, angewand t 

und ausgelegt. 

(2) Dieser Vertrag gilt insoweit, wie er mit den Verträgen, auf denen die Ew·opäische Union 

beruht, und mit dem Recht der Europä ischen Union vere inbar ist. Er lässt die Hand lungsbe

fugnisse der Union auf dem Gebiet der Wirtscbaftsunion unberülu-t. 

TITEL III 

FISKALPOLITISCHER PAKT 

J\RTIKEL3 

(1) Die Ve1tragsparteien wenden zusätzlich zu ihren sich aus dem Recht der Europäischen 

Union ergebenden Verpflichtungen und unbeschadet dieser Verpflichtungen die in diesem 

Absatz festgelegten Vorschriften an: 

a) Der gesamtstaatl iche Haushalt einer Vertragspartei ist ausgeglichen oder weist e inen Über

schuss auf. 

b) Die Regel unter Buchstabe a gilt als eingehalten, wenn der jähr liche strukturelle Saldo des 

Gesamtstaa ts dem länderspezifischen mitte lfristigen Ziel im Sinne des geänderten Stab iLiUits

und Wachstumspakts, mit einer Untergrenze von einem strukturellen Defizit von 0,5 % des 

Bruttoin landsprodukts zu Marktpreisen, entspricht. Die Vertragspa rteien stellen eine rasche 
Annäherung an ihr jewei liges mittelfris tiges Ziel sicher . Der ;ceitliche Rahmen für diese An

näherung wird von der Europäischen Komm ission unter Berücksichtigung der länderspez ifi

schcn Risiken für die langfristige Tragfähigkeit vorgesch lagen werden . Die Fortschri tte in 

RichtlLDg auf das mittelfristige Ziel und dessen Einhalt1mg werden dem geänderten Stabi litäts

und Wachstumspakt entsprechend auf der Grund lage einer Gesamtbewertung evaluiert, bei 

der der strukturelle Hausha ltssaldo als Referenz d ient tmd d ie eine Analyse der Ausgaben 

ohne Anrechnung diskreti .onärer einnahrnenseitiger Maßnahmen einschließt. 

c) Die Vertragsparteien dürfen nur tmter den in Absatz 3 Buchsta be b festgelegten außerge 

wöhn lichen Umständen vorübergehend von ihrem jewei ligen mittelfiist igen Zie.l oder dem 

dorthin führenden Anpassungspfäd abweichen. 

d) Liegt das Verhältnis zwbchen öffentlichem Schuldenstand und Bruttoinlandsprodukt zu 

Mru:ktprei.sen erheblich unter 60 % und sind die Risiken für die langfristige Tragfähigkeit der 

öffentlichen Finanzen gering, so kru.m die Untergrenze des in Buchsta be b angegebenen mit

te lfristigen Ziels ein strukturelles Defizit von maxi.mal 1,0 % des Bruttoinlandsprodukts zu 

Marktpre isen erreichen. 

e) Erhebliche Abweichungen vom mittelfrist igen Ziel oder dem dotthin fülu·enden Anpas

sungspfad lösen automatisch einen Korrekturmechanismus aus. Dieser Mechan ismus schließt 
die Verpflichtung der betreffenden Vertragsparte i ein , zur Korrektur der Abweichungen in

nerhalb eines festgelegten Zeitraums Maßnahmen zu treffen. 
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(2) Die Regelungen nach Absatz 1 werden im einzelstaatlichen Recht der Vertragsparteien in 

Form von Bestimmungen, die verbindlicher und dauerhafter Art sind, vorzugsweise mit Ver
fassungsrang, oder deren vollständige Einhaltung und Befolgung im gesamten nationalen 
Hausha ltsverfahren auf andere Weise garantiert ist, spätestens ein Jahr nach lnkrafttrct en die
ses Vertrags wirksam. Die Vertragsparteien richten auf nationaler Ebene den in Absatz 1 

Buchstabe e genannten Korrekturmechan ismus ein und stützen sich dabei auf gemeinsame , 
von der Europäische n Kommission vorzusch lagende Grundsätze, die insbesondere die Art, 
den Umfang und den zeitlichen Rahmen der - auch unter außergewöhn lichen Umständen - zu 
treffenden Ko1Telcturmaßnahmen sowie die Rolle und Unabhängigkeit der auf nationaler Ebe
ne für die Überwachung der Einhaltung der in Absatz I genannten Regelungen zuständigen 
Institutionen betTeffen. Dieser Ko1Tektunnechauismus wahrt uneingeschränkt die Vorrechte 
der nationalen Parlamente. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels gelten die Begiil:fabestirmnungen, die in Artikel 2 des den 
Verträgen zur Europäischen Union beigefügten Protokolls (Nr. 12) über das Verfahren bei 
einem übetmäßigen Defizit festgelegt sind. Zusätzlich dazu gel!en für die Zwecke dieses Ar
tikels die folgenden Begriffsbestimmungen: 

a) "Jährlicher struktureller Saldo des Gesamtstaats" ist der konjunkturbereinigte jährliche Sal
do ohne Anrechnung eilllllaliger und befristeter Maßnahmen. 

b) "Außergewöhnliche Umstän de" sind ein a.ußergewölmliches Ereign is, das sich der Kon LTol
le der betreffenden Vertragspartei entzieht 1md erhebliche Auswirkungen auf die Lage der 
öffentlichen Finanzen hat, oder ein schwerer Konjunkturabschwung im Sinne des geänderten 
Stabilitäts- und Wachstwuspakts, vorausgesetzt, die vorübergehende Abweichung der betref
fenden Vertragspait ei gefährdet nicht die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finan

zen. 

ARTIKEL4 

Geht das Verhältnis zwischen dem gesamtstaatl ichen Schuldenstand einer Vertragspartei und 
dem Brutto inlandsprodukt über den in Artikel 1 des den Verträgen zur Europilischen Un ion 
beigefügten Protokoll s (Nr. 12) über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit genannten 
Reforenzwert von 60 % hinaus, so verringert diese Vertragspaitei es gemäß Artikel 2 der Ver

ordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung 
des Verfahrens bei einem libcrmäßigcn Defizit in der durch die Verordnung (EU) Nr. 
1177 /2011 des Rates vom 8. November 20 11 geänderten Fassung als Richtwert um durch
schnittlich ein Zwanzigste l jährlich . Das Bestehen eines übermäßigen Defizits durch die Ver
letzung des Schuldenkriteriums wird vo111 Rat nach de111 Verfahren des Artikels 126 des Ver
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union fäslgesteJJt werden . 

ARTIKELS 

(1) Eine Vertragspartei, die gemäß den Verträgen, auf denen die Europäische Union beruht, 
Gegenstand eines Defizitverfahrens ist, legt ein Haushalts - und Wirtschaftsparto.erschaltspro
gramm auf, das eine detaillierte Beschreibung der Strukturreformen enthält, die zur Gewähr
leistung einer wirksamen und dauerhaften Korrektur ihres übermiü3igen Defizits zu beschlie-
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ßen und umzusetzen su1d. lnhalt und Fo1m dieser Programme werden im Recht der Europäi
schen Union festgelegt. Sie werden dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission un Rahmen der bestehenden Überwach ungsverfahren des Stabili täts- und 
Wachstumspakts zur Genehmigung vorgelegt werden und auch innerhalb dieses Ralunens 
ü bcrwacht werden. 

2) Die Umsetztmg des Haushalts- und Wirtschaftspartnerschaftsp rogranuns und die mit die
sem Programm in Einklang stehenden jährlichen Haushaltspläne werden vorn Rat der Europä
ischen Union und der Europäischen Kommission überwacht werden. 

AR.TIKEL6 

Zur besseren Koordinienmg der Planung für die Begebung von Staat~schu.ldtiteln erstatten die 
Vertragsparte ien dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission im 
Voraus über ilu·e entsprechenden Planungen Bericht. 

ARTlKEL 7 

Die Vertragspa1teien, deren Wähmng der Euro ist, verpflichten sich unter uneingesclu:änkter 
Einha ltung der Verfahrensvorschriften der Verträge, auf denen die Europäische Union beruht, 
zur Unterstiitzung der Vorschläge oder Empfehlungen der Europäischen Kornmission, in de
nen diese die Auffasslmg vertritt, dass ein Mitgliedstaat der Europäischen U11ion, dessen 
Währung der Euro ist, im Rahmen eines Verfahrens bei einem übennäßigen Defizit gegen das 
Defizit-Kriterium verstößt. Diese Verpflichtung entfällt, wenn zwischen den Vertragsparteien, 
deren Währung der Euro ist, feststeht, dass eine analog zu den einschlägigen Bestirnrnungen 
der Verträge, auf denen die Europäische Union ben ~1!, Lmler Auslasstmg des Standpunkts der 
betroffenen Vertragsparte i ermittelte qualifizierte Mehrheit von ihnen gegen den vorgeschla
genen oder empfohlenen Beschhrns ist. 

ARTIKEL 8 

( ! ) Die Europäische Kommission wird aufgefordert, den Vertragsparteien zu gegebener Zeit 
cu1en Bericht über die Bestimmungen vor2.ulegen, clie jede von ihnen gemäß Artikel 3 Absatz 
2 erlassen hat. Gelangt clie Europäische Kommission, nachdem sie der beu-efienden Vertrags 
partei Gelegenheit 2tu· Stelhmgnahme gegeben hal, in ih{em Bericht zu dem Schluss, dass 
cliese Vertragsparte i Artikel 3 Absatz 2 nicht nachgekommen ist, wird der Gerichtshof der 
Europäischen Union von einer oder mehreren Vertragsparteien mit der Angelegenl1eit befasst 
werden. Ist eine Vertra.gspa1tei unabhängig vom Bericht der Kommission der Auffassung, 
dass eine andere Vertrags partei Artikel 3 Absatz 2 nicht nachgekommen ist, so kam1 sie den 
Gerichtshof mit der Angelegenheit befassen. In beiden Fällen ist das U1teil des Gerichtshofs 
für die Verfalu·ensbetei ligten verbindlich, und diese müssen innerhalb einer vom Gerichtshof 

festge legten Frist die erforder lichen Maßnahmen treffen, um dem Urteil nachzukommen. 

(2) Ist eine Vertrags partei nach eigener Einschätzung oder aufgrund der Bewertung der Euro

päischen Kommission der Auffassm1g, dass eine andere Vertragsparte i nicht die in Absatz 1 
genann ten erforderlichen Maßnalunen getroffen hat, rnn dern Urteil des Gerichtshofs nachzu
kommen, so kann sie den Gerichtshof mit der Sache befassen tmd die Verhänglmg finanzieller 
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Sanktionen gemäß den von der Europäischen Kommission im Rahmen von Artikel 260 des 
Vertrags über die Arbeitswe ise der Europäischen Union festgelegten Kriterien verlangen. 
Stellt der Geiicbtshof fest, dass die betreffonde Vertragspartei seinem Urteil nicht nachge
kommen ist, so karm er gegen diese Vertragspartei einen Pauschalbetrag oder ein Zwangsgeld 
verhängen, der/das de11 Umständen angemessen ist und nicht über 0, 1 % ihres Brnttoinlands

produkts hinausgeht. Die gegen eine Vertmgspartei, deren Währung der Euro ist, verhäng ten 
Beträge sind an den Europäischen Stabilitätsmechanismus zu entrichten . Anderenfalls werden 
die Zahlungen an den Gesamtha11shaltsplan der Europäischen Union enlTichtet. 

(3) Dieser Artikel stellt einen Schiedsvertrag zwischen den VertTagsparteien im Sinne des 
Artikels 273 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dar. 

TITEL IV 

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE KOORDINIERUNG UND KONVERGENZ 

ARTlKEL9 

Gestützt auf die wirtschaftspolitische Koordinierung im Sinne des Vertrags über die Arbeits
weise der Emopäischen Union verpflichten sich die Vertragsparteien, gemeinsam auf eine 
Wittschaftspo litik hin.zuarbeiten, die durch erhöhte Konvergenz und Wettbewerbsfühigkeit 
das reibungslose Ftmktionieren der Wirtschafts- und Währungstmion sowie das Wirtschafts 
wachstum fördert. Zu diesem Zweck leiten die Vertragsparteien in Verfolgung des Ziels, 
Wettbewerbsfiihigkeit und Beschäftigung zu fördem, weiter zur lang6i~tigen Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen beizutragen und die Fimmzstabililä l zu stärken, in allen fib· das rei
bungslose Funktionieren des Euro-\Vährungsgebiets wesent lichen Bereichen die notwendigen 

Schritte und Maßnahmen ein. 

ARTTKEL 10 

Den Anforderungen der Verträge, auf denen die Europäische Union ben ~1t, entsprechend sind 
die Vertragsparteien bereit, in Angelegenheiten, die für das reibungslose Ftmktionieren des 
Euro-Währungsgebiets wesentl ich sind, wann immer dies angemessen und notwendig ist, von 
den in Artikel 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgesehenen 

Ma13nahmen für d ie Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und - olme dabei den Bin
neruuru:kt zu beeinträchtigen - von der in Artikel 20 des Vertrags über die Europäische Union 
und in den A.ttikeln 326 bis 334 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
vorgesehenen Verstärkten Zusammenarbeit aktiven Gebrauch zu machen. 

ARTIKEL 11 

Um Benchmarks für vorbildliche Vorgehensweisen festzulegen und auf eine enger koordi
nierte Wirtschaftspolitik hinzuarbeiten, stellen die Vertragsparteien s icher, dass alle von ihnen 
geplanten größeren wirtschaftspol itischen Reformen vorab zwischen ilmen erörtert und gege
benenfalls koordiniert werden . In diese Koordinierung werden die Organe der Europäischen 

Union gemäß den Erfordemissen des Rechts der Europäischen Union einbezogen. 

TITEL V 
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STEUERUNG DES EURO -W ÄHRUNGSGEBIETS 

ART IKEL 12 

(1) Die Staats- und Reg icrnngschefs der Vettragsparteien, deren Währung der Euro ist, und 

der Präsident der Europäischen Kommission treten informell zu Tagungen des Euro-Gipfels 
zusammen. Der Präsident der Europ äischen Zentralbank wi rd ztu· Teilnahme an diesen Ta
gungen eingeladen. Der Präsident des Euro-Gipfels wird von den Staats- und Regierungschefs 
der Vertragsparte ien, deren Währung der Euro ist, mit einfache r Mehrh eit zu dem gleiche n 
Zeitpunkt ernannt, zt t dem der Europä ische Rat seinen Präsidenten wählt; die Amts:r.eit ent
sprich t der des Präsidenten des Europäischen Rates. 

(2) Euro-Gipfel werden bei Bedarf - mindestens j edoch zweim al jährl ich - einberufen, damit 

die Vc1tragspa1t eien, deren Währnng der Euro ist, Fragen im Zusammen hang mit ihxer spe:z.i
fischcn gemeinsamen Verantwortung für die einheitliche Währnng, we itere die Steuerung des 
Euro-Währnngsgebiets betreffende Fragen und die dafür geltenden Vorschriften sowie strate
gische Orientierungen Cilr die Steuer u11g der WirtschaflspoJjtik und größere Konvergenz im 
Euro -Währungsgebiet erörtem. 

3) Die Staats- und Regierungschefs der Vertragsparteien, deren Wlilu·ung nicht der Euro ist 
und die diesen Vertrag ratifizier t haben, nehmen an den Beratunge11 der Tagungen der Euro
Gipfel teil, die für di.e Verb·agsparteien die Wettbewerbsfähigkeit, die Ä11derung der allge
meinen Architekt ur des Euroraums und der grundlegenden Regelu ngen, die für diesen in Zu
kunft gelten werden, betreffen, sowie, wenn dies sachgerech t ist tmd mindestens einmal im 
Jah r, an Berat ungen zu bestimmten Fragen der Durchfllhrung dieses Vertrags über Stab ilität, 
Koordinier ung und Steuerung in der Wirtschafts- und \Vährungsu nion. 

(4) Der Präsident des Euro-Gip fels gewährleistet in enger Zusammenarbe it mit dem Pr'Js i
den ten der Europäischen Komm .ission die Vorbereitung und Kontinu ität der Tagungen des 
Euro-Gipfels. Das mit der Vorbereitung und Nachberei tung der Tagungen des Euro-Gipfels 
betraute Gremium ist die Euro -Gruppe, deren Präs ident zu diesem Zweck zur Teilnahme an 
diesen Tagun gen eingela den werden kann. 

(5) Der Präsident des Europilischen Parlaments kann eingeladen werden, um gehött zu wer
den. Der Präsident des Euro -Gipfels legt dem Europäischen Parlament nach j eder Tagung des 

Euro-G ipfels einen Bericht vor. 

(6) Der Präsident des Euro-Gi pfels unterrichtet die anderen Vertrag sparteien als die, deren 
\Vährung der Eu ro ist, und die anderen Mitg liedstaat .en der Europäischen Union laufend und 
einge hend über die Vorbereitungen und die Ergebn isse der Tagungen des Euro-G ipfels. 

ARTI KEL 13 

Wie in Titel II des den Verträgen zur Europäischen Union beigefügten Protokolls (Nr. 1) übe r 
cüe Rolle der nationalen Par lamente in der Europ äischen Un ion vorgesehen, best immen das 

Europä ische Parlament und cüe nationalen Par lamente der Vertragsparte ien gemeinsam libcr 
die Organisation m1d Fördcrm1g einer Konferenz von Vcrtretem der zuständigen Aussc husse 

des Europä ischen Parlaments und von Vertretern der zustäncügcn i\usschlisse der nationalen 
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Parlamente, um die IIaushaltspolitik und andere von diesem Vertrag eifasste Angelegenheiten 
zu diskutieren. 

TITEL VI 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND SCHLUSSBESTTMMUNOEN 

ARTIKEL 14 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Vertragsparteien gemäß ihren jeweiligen 
verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die RatifikationsUJ'kunden werden beim Generalsekreta
riat des Rates der Europäischen Union (im Folgenden "Verwahrer") hinterlegt. 

(2) Dieser Vertrag tritt am J. Januar 2013 in Kraft, sofern zwölfVe rtragspart.eien, deren Wäh
rtUlg der Euro ist, ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt haben, oder am ersten Tag des Monats, 
der auf die Hinterlegung der zwölften Ratifikationsmkunde durch eine Vertragspartei, deren 
\Vährung der Euro ist, folgt, je nachdem, welcher Zeitp unkt früher liegt. 

(3) Dieser Vertrag gilt ab dern Tag des Tnkrafttretens zwischen den Ve1tragspartcien, deren 
Währung der Euro ist, die ilm ratifiziert haben. Er gilt für die anderen Vertragsparteien, deren 
Währung der Euro ist, ab dem ersten Tag des auf die Hinterlegung ihrer jewe iligen Ratifikati
onsurkunde folgenden Monats. 

(4) Abweichend von den Absätzen 3 und 5 gilt Titel V für alle betroffenen Vertragsparteien 
ab dem Tag des lnkrafttretens dieses Vertrags. 

(5) Auf die Vertragsparteien, f'Llr die eine Ausnahmeregelung im Sinne von A1tikel 139 Ab
satz l des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder eine Freistellung ge
mäß dem den Ve1trägen zur Europäischen Union beigefügten Protokolls (Nr. 16) über einige 
Bestimmungen betreffend Dänemark gi ll und die den vorliegenden Vertrag ratifiziert haben, 
findet dieser Ve1trag ab dem Tag Anwendung, an dem der Beschluss zur Aufäcbw1g der Aus
nahmeregclllllg bzw. Freistellung wirksam wird, es sei denn, die betreffende Vertragspartei 
erklärt, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt an alle oder einige Bestimmungen der Titel ILI 
und TV dieses Vertrags gebunden sein will. 

ARTIKEL 15 

Dieser Vertrag steht den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die keine Vertragspartei 
sind, zum Beitritt offen. Der Beitritt wird mit der Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim 
Verwahrer wirksam, der die anderen Vertragsparteien davon in Ke1mtnis setzt. Nach Authen
tifizierung durch die Vertragsparteien wird der Wortlaut dieses Ve1trags in der Amtssprache 
des beitretenden Mitgliedstaats, clie auch eine Amtssprache und eine Arbeitssprache der Or
gane der Union ist, im Archiv des Verwahrers als verbindlicher Wo1tlaut dieses Vettrags hin
terlegt. 

ARTIKEL 16 

Binnen höchstens fünf Jahren ab dem Inkrafll:reten dieses Vertrags werden auf der Grundlage 
einer Bewe1tung der Eifahrungen mit der Urnset7.tmg des Vertrags gemäß dem Vertrag über 
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die Europäische Union und dem Vertrag übe r die Arbeitsweise der Europäischen Union die 
notwend igen Schritte mit dem Ziel unternommen, den In.hall dieses Vertrags ü1 den Rechts
rahme n der Europäischen Union zu überli.ibren. 

Geschehen zu Brüssel am zwe iten März zwei tausendundzwö lC. 

Dieses A bkommen ist in bulgarischer, tschechische r, dänischer , niederländischer, eng lischer, 
estnische r, finnischer, französischer, deutscher, griechisc her, ungar ischer, irischer, ita.lien i
schcr, lettischer , litauischer, maltesischer, po lnischer, portugiesischer, rumänischer, slowaki
scher, slowenischer, spanischer und schwed ischer Sprache abge fasst, wobei je der Wortlaut 
gleicherma ßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Arch iv des Verwahre rs hinterlegt 
wird; dieser übe rmittel t den Vertragsparteien j e eine beglaubigte Abschrift. 

VI 

Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes (Ar tikel 1 1 5-Gesetz - G 1 1. 5) 

G 115 vom 10.08.2009 (BGB!. f S. 2702, 2704), zuletzt durch Artikel 245 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBI. 1 S. 1474) geändert 

§ J Kreditermächtigungen 

Das Hausha ltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höbe das Bundesminis terium der Finanzen 
Kred ite aufnelunen darf 

1. zur Deckung von Ausga ben, 

2. zur Aufrechterha ltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenvers tärkungskred i
te). 

Soweit diese Kassenverstärkungskredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wieder
holt in Anspruch genonunen werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs 
Monate nach Ablauf des Haushaltsj ahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig wer
den. 

§ 2 Grundsätze für die Veransch lagung von Kreditaufuahmen zur Deckung von Ausgaben 

(1) Einnahmen und Ausga ben sind bei der Veransch lagung in einer konjunktu rellen Normal
lage grundsätz lich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen; Ei,mahmen und Ausgaben 
sind um finanzielle Transaktionen zu bereinigen. Eine Kred itaufnahme von bis zu 0,35 Pro

zent im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsproduk t ist als Strukturkomponente zulässig. 

(2) Wird für das Haushaltsjahr eine von der Nom1allage abwe ichende wirtschaftliche Ent
wick lung erwartet, verändert sich die Höchstgrenze der zu veranschlagen den Einnalune n aus 
Kredi ten nach Absatz 1 als Konj unkturkomponen te um diejenigen Einnahmen aus Krediten 
oder um d ie Hausba lt~überschüsse, die der erwarteten Wirkung der konj unkt1u·ellen Entwick

lung auf den Haushal t entsprechen. 

§ 3 Bereinigung um Jfaand.ell.e Transakt ionen 
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Aus den Ausgaben nach § 2 Absatz 1 erster Halbsatz sind die Ausgaben für den Erwerb von 
Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Darlehensvergabe her
aus zurechnen, aus den Einnahmen nach § 2 Absatz 1 erster Halbsatz diejenigen aus der Ver
äußerung von Beteil igungen, aus der Kreditaufualune beim öffentlichen Bereich sowie aus 

Darlehensrückflüssen. 

§ 4 Gnm dlagen zur Bestimmung einer zulässigen strukturellen Kre<litaufnalune. 

Das zw· Bestimmung der zulässigen strukturellen Kredi taufnalm1e nach § 2 Absatz 1 Satz 2 
maßgebliche Bruttoinlandsprodukt wird durch das Statistische Bundesamt ermitte lt. Zugrunde 
zu legen ist das nominale Bruttoinlandsprodukt des der Aufstellung des Haushalts vorange
gangenen Jahre s. 

§ 5 Konjunkturkomponente 

(1) Die Höhe der zu veransch lagenden konj unkturell bedingten Ei1malunen aus Krediten oder 
der Haushalts iiberschüsse nach § 2 Absatz 2 wird aus der Abweich1mg der erwarteten wirt
schaftlichen Entwicklung von der konjtmlcturellen Normallage abgeleitet . 

(2) Eine Abweichung der wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen Normallage 
liegt vor, wenn eine Unter- oder Überauslastrn1g der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapa
zitäten envarte t wird (Produktionslücke). Dies ist der Fall, wenn das auf der Gruncllage eines 

Ko11junlcturbereinigungsverfalu·ens zu schätzende Produkt ionspotenzia l vom envarteten Bmt
toinlandsprodukt für das Haushaltsjahr, für das der Haushaltaufge stellt wird, abwe icht. 

(3) Die Ko11j11nkturkomponente ergi bt sich als Produkt aus der Produktionslücke und der 
Budgetsens itivität, die angibt, wie sich die Einnahmen und Ausgaben des Bundes bei einer 
Verändenmg der gesamtw irtschaftlichen Aktivität verändern. 

(4) Das B\llldesministerium der Finanzen legt im Einvernelunen mit dem Bundesmi nisterium 
für Wirtschaft tmd Energie die Einzelheiten des Verfahrens zur Bestimmung der Konj unktur

kompo nente in Übereinslimm tuig mit dem im Rahmen des Europäischen Stabi litäts- und 
Wachstumspaktes angewandten Konjunkturber einigungs verfahren durch Rechtsveror dnung 
ohne Zust immung des Btmdesrates fest Das Verfahren ist rege lmäßig unter Bcrlicksichtig1mg 
des Standes der Wissenschaft zu überprüfen undfor tzuentwickeln. 

§ 6 Ausnahmesituationen 

Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Nots ituationen, die sich der Kontrol
le des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheb lich beeinträchtigen, können die 
Kreditg renzen nach§ 2 aufgrund eines Beschlusses des Bundestages nach Artikel 115 Absatz 
2 Satz 6 des Grundgesetzes überscluitten werden. Dieser Beschluss ist mit einem Tilgungs
plan zu verbinden. Die Rückfülrr\lllg der nach Satz l aufgenommenen Kredite hat biru1en 

eines angemessenen Zeitratm1es zu erfolgen. 

§ 7 Kontrollkonto 

17 



(!) Weicht die tatsächliche Kreditaufnahme von dem Betrag ab, der sich nach Abschluss des 
betreffenden Haushaltsjahres auf der Grundlage der tatsächJichen Wirkung der konjunkturel
len Entwick lung auf den Haushalt nach § 2 als Obergrenze ergibt, wird diese Abweichung auf 
einem Verrechnungskon to (Kontrollkonto)verbucht. Soweit von der Ausnahmeregelung des 
Artikels 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes Gebrauch gemacht worden ist, ist der zu ver

buchende Betrag um die aufgrnnd des entsprechenden BeschJusses erhöhte Nettokreditauf
nahme zu bereinigen. Die zu verbuchende Abweichung wird jährlich zum l. Mfu-z des dem 
Haushaltsjahr folgenden .Jahres festgestel lt und im weiteren Jahresverlauf aktualisiert, ab
schließend Zllm J .September des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. 

(2) Bei negativem Saldo ist auf einen Ausgle ich des Kontrollkontos hinzuwirken. Der negati
ve Saldo des Kontrollkontos soll einen Schwellenwer t von 1,5 Prozent im Verhältuis zum 
nominalen BruttoinJandsprodukt nichtüberschreiten. Das maßgebliche Bruttoütlandsprodukt 
bestüru11t sieb nach§ 4. 

(3) Ist der Sa ldo des Kontrollkontos negativ und llbersch.reitet der Betrag des Saldos J Prozent 
im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt, vert:ingert sieb die Kreditenuäch tigung 
nach § 2 Absatz l Satz 2 j eweils im nächsten Jali.r um deu übersclüeßenden Betrag, höchstens 
aber um 0,35 Prozent im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt; die VeJTingerung 
wird nur wirksam in Jahren mit positiver Veränderung der Produktionslücke. 

§ 8 Abweichungsrechte bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan 

Bei Nachträgen zum HaushaJtsgesetz und 2:Llm Haushall~plan kann die nach§ 2 Absatz 1 Satz 
2 enni ttelte zuläss ige Kreditaufnahme b is zu einem Betrag in Höhe von 3 Prozent der veran
schlagten Steuereinnahmen überschritten werden. Jn diesem Nachtrag dürfen keü1e neuen 
Maßnahmen veranschlagt werden, die 2:u Mehrausgabeu oder zu Mindereiimahmen führen. 
Zur Etmittlung der Konjunkturkomponente wird ausschliefüicb die erwartete wirtschaftliche 
Entwicklung aktualisie1t. Die Regelungen des § 7 bleiben unberührt. 

§ 9 Übergangsregelung 

(1) Dieses Gesetz ist erstmals auf den Bundeshaushalt des Jahres 2011 anzuwenden. 

§ 2 Absatz 1 findet im Zeitraum vom 1. Januar 201 l bis zum 31. Dezember 2015 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass das strukturelle Defizit des Haushaltsjahres 20 10 ab dem Jahr 
20 11 in gleiclunäßigen Schritten zuriickgefülut wird. 

(3) § 7 gjlt mit der Ma13gabe, dass mit Wirkung zum 31. Dezember 2015 der über die Haus
haltsjahre 20 11 bis20 15 kumulie1te Saldo des Kontrollkontos gelöscht wird. 
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B 

Stellungnahm e zur V crfassungsnovelle 

I 

SouveriiniläL~widrigkeil der Schuldenbremse 

1. Die Länd er Deutschlands sind Staaten . Ihre Bürger sind souverän; dem1 sie si11d frei. Die 
Landesvölke r üben ihre Souveränitä t mittels ihres Staates gemeinsain aus. Die politische 
Freihei t ist die Souveränität. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus (Art. 20 Abs. 2 S. l GG) 
oder: Das Volk ist Träger der Staatsgewal t (Art. 2 Abs. 2 BbgVerf). Sie wird vom Volke 
durch Organ der Gesetzgebung , der vo llziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeü bt 

(Art. 20 Abs . 2 S. 2 GG). Die Gesetzgebung wird durch Volksentsche id und durch den Land
tag ausge übt. Die vo llziehende Gewalt liegt in den Händen der Landesreg ierung, der Verwal

tungsbehör den und Selbstverwa ltungsorgane. Die Rech tsprechung ist unabhängigen Richtern 
anvert rau t (Arl. 2 Abs. 4 BbgVerf). Das ändert d ie Verfassungslage gegenübe r dem Grundge 
se tz nich t; dem1: Die Bestimmungen des Grundgesetzes gehen denen der Landesverfassung 
vor (Art. 2 Abs. 5 S. 1 BbgVerf). 

Durch den Bund mit den anderen Ländero in der Bundesrepub lik Deutschland geben die Län
der ihre Souveränität nicht auf. Lediglich die Ausübung der Staatsgew alt ist zwischen Bund 
und Ländern gete ilt und weitgehend gemeinsam durch das Grundgese tz geordne t 1• 

Der Bund ist nicht befugt, den Ländern die Souveränität streitig zu machen. Das widerspräche 
dem BundeS$1aatspri.nzip des Art. 20 Abs. 1 GG, das nicht zur Disposition des verfassu ngsän
dernden Gesetzgebers steht (Art. 79 Abs. 3 GG), auch nicht zur Disposi tion von Integrations
verträgen der Europilischen Union (Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG). Demgem äß dürfen Änderungen 
des Grundgesetzes die Länder nicht im Kern deren Souveränität besclU'änken. Die Mitgl ied
schaft in einem unitarischen Bundesstaat wie der Bundesrepub lik Deutschland, einem unech 
ten Bund esstaat', bringt notwendig eine Beschxänkung der Souveräni tät mit sich. Bestimmte 
Staatsaufga ben werden dem Bund übertragen und bestimmte Staa tsaufgaben werden nach 
gemeinschaft lichen Regeln ausgeübt, die in dem gemeinsamen Verfassungsgesetz , dem 
C'.rrundgesetz, stehen. Aber ein Kern der Souveränität muß unberührt bleiben. Sonst werde n 

das Selbstbest immungsrec ht des Volkes und damit auch dessen Souveränität ausgehöhl t. Das 
verletz t die Freiheit der Bürger des Landes. 

Seit den Anfänge n der Souverän itätslehre gehört die Finanzhoheit zum Kernbestand der Sou
verän.itii:t3. 7:ur Finanzho heit gehört die Befugnis des Staates un d damit des Landes, die Finan
zierung der Staatsaufga ben sicherzus tellen . Das berechtigt ihn auch zur Kreditaufnalune. Da-

1 Näher K. A. Sehachtschneider, Souveränität. Grundlegung einer freiheitlichen Souveränitätslehre. Ein Beitrag 
zum deutschen Staats-und Völkenechr, 2015, S. 402 ff 
2 Näher K. A. Scbachrschneid<.-r, Deutschland nach dem Konventsentwurf einer „Verfnssw1g für EW'opa, in: W. 
Hanke!/ K. A. Schachtschnoi<lcr / J . S1.arba11y (Hrsg.), Der Ökonom als Politiker- Europa, Geld w1d die soziale 
Frage, Festschrifl für Wilhelm Nölling, 2003, S. 279 ff. auch in meiner l lomepage, KASchachtschneider.de 
unter Downloads; clcrs., Souveränität, S. 402 ff., 408. 
3 K. A. Scbachtschncidcr, Souveränität, S. 385 f. 
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bei ist er verpflichtet, die Finanzstabilität4 zu wahren. Das gebieten ihm das Sozialprinzip des 
Art. 20 Abs. 1 GG und Brandenburg Art. BbgVerf. , aber auch das die Verpflichtung, den 
Erfordernissen des gesamtwirtschaftiichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (Art. 109 Abs. 
2 GO, Art. 2 Abs. 1, Art. 101 Abs. 1 S. 2 BbgVerf und Art. 103 Abs. 1 S. 2 BbgVerf bisheri
ger Fassung). Freilich läßt die Finanzstabilität sich nicht in jeder Lage sicher stellen. Kredit
aufoahmevorschrifLen des Bundes gegenüber den Ländern sind souverii.nitätsrechtlich bedenk
lich. K.reditaufüah!neverbote sind verfassungswidrig. 

2 a) Das gilt insbesondere, wenn die Finanzstabilität durch eine internationale Organisation 
wie ·dje Europäische Union (EU), die weder Staat noch Bundesstaat ist (BVerfGE 22, 293 
(296), 89, 155 (184, 186, 188 ff.); 123, 267, Abs. 228, 277, 296), abgenötigt wird. Die Stabi
litätspolitik der EU, zu der auch die Fiskalvorschriflen des Fiskalpaktes gehören, sind durch 
die Überschuldung einiger Mitg)iedslaalen der EU veranlaßt, die auch und gerade Deutsch
land zu erheblichen Unterstützungszahlen veranlaßt haben. Um die Schuldenländer zu einer 
soliden Finanzpolilik zu zwingen, die solche Hilfsmaßnalllllen erübrigen, sind die verschiede
nen Stabililälsmechanismen vereinbait worden. Der wesentliche Grund ist, daß die Unionspo
litik die Wälu·ungsunion zu stabilisieren trachtet, zumal den Euro, weil er das wesentliche 
Instrument ist, die stetige Integration der EU zu einem europäischen Staat, tendenziell unitari
schen Bundesstaat, zu entwickeln5• Ohne politische Union hat die Wirtschafts- und Wäh
rungsunion keine Bestandschai1ce. Das Unterfangen hat sich als chancenlos erwiesen. Der 
Euro ist gescheitert und ist als solcher nicht zu retten. 

Die Integration Deutschlands, von Bund und Ländern, in die EU zu einem funktionalen Bun
desstaat, in dem der Bund und die Länder jedenfalls nach den Vorgaben der EU überwacht 
werden, erweist sich durch A.tt. l 09 a Abs. 2 GG: 

„ Dem Stabi/itätsrat obliegt ab dem Jahr 2020 die Überwachung der Einhaltung der 
Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 durch Bund und Länder. Die Überwachung orientiert 
sich an den Vorgaben und Verfahren aus Rechtsakten auf Grund des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin" . 

Nach § Sa StabilitätsratsG überprüft der Stabilitätsrat die Einhaltung der grundgesetzlichen 
Vcrschuldungsregel ab 1. Januar 2020. 

(1) Der Stabilitätsrat überpnifl regelmäßig im Herbst eines .Jahres die Einhaltung der 

Verschiddungsregel des Artikels 109 Absatz 3 des Grundgesetzes durch den Bund und je 
des einzelne Land jtJr dasjeweils abgelaufene, das aktuelle und das darauffolgende Jahr. 

(2) Die Überwachung nach Absatz 1 orientiert sich an den Vorgaben und Ve1fahre11 aus 
Rechtsakten aufgrund des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zur 
Einhaltung der Haushaltsdisziplin. Grundlage ist ein einheil/iches Konjunkturbereini 
gungsve1jahren. Die Beschlüsse und Berichte werden veröffentlicht. 

'Dazu grundlegend M. Danzmann, Das Verhttln1is von Geldpolitik, Fiskalpolitik und Pinanzstabilit!ltspolitik. 
Seine lmplik--atiouen für das finanzstabilifätspolitische Mandat der Zentralbank am Beispiel der Eurorettungspoli
tik, 20 15. 
> K. A. Sehachtschneider, Souveränität, S. 506 ff . 
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Bereits der Stabilitätsrat, dem Art. 109 a Abs. l GG 1. die fortlaufende Überwachung der 
Haushaltswirtschaft von Bund und Ländern durch ein gemeinsames Gremium (Stabilitätsrat) 
ü beiträgt, führt eine souveränitätswidrige Misclwerwalluug von Bund und Ländern ein. Der 

Stabilitätsrat besteht nach § l Stabilitätsratsgesetz aus zwei Bundesministern und den Lan

desministern der Finanzen. 

§ 51 Haushaltsgrundsätzegcsctz in der Fassung vom 14. August 20 17 regelt: 

,,Koordinierende Beratung der Grundannahmen der Haushalts- und Finanzplanungen; 
Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschajis- und Wäh
rungsunion(]) Zur Koordinierung der Haushalts- und Finanzplanungen des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden undGemeindeverbände berät der Stabilitätsra/ über die zu
grunde liegenden vo/ks- ,md finanzwirtschaftlichen Annahmen. Dabei ist den Verpflich
tungen der Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Ew·opäischen Union auf 
(',rund der Artikel 121, 126 und 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi

schen Union zur Einhaltung der !-laushaltsdisziplin und in diesem Rahmen den E,forder 
nissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Der Stabilitätsrat 
kann zur Koordinierung der Haushalts- und Finanzplanungen Empfehlungen beschlie
ßen. Die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben der in§ 52genannten EinPichrun
gen sollen in die Beratungen und Empfehlungen einbezogen werden, soweit sie nicht 
schon in den Finanzplanungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden und Gemein
deverbände enthalten sind.(2) Das Slru/aurelle gesamts taatliche Finanzierungsdefizit von 
Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen darf eine Obergrenze von 0,5 Pro
zent des nominalen Bruttoinlandsprodukts nichliiberschreilen. Für Einzelheiten zu Ab
grenzung, Berechnung und zulässigen Abweichungen von der Obergrenze sowie zum Um
fang und Zeitrahmen der Rücliführung des strukturellen gesarn1s1aa1lichen Finanzie
rungsdefizits im Falle einer Abweichung sind Artikel 3 des Vertrages vom 2. lvfärz 2012 
über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion 
(BGB!. 2012 II S 1006, 1008) und die Verordnung (EG)Nr. 1466197 des Rates vom 7. Ju
li 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung 
und Koordin ierung der Wirtschaftspolitiken (ABI. L 209 vom 2.8.1997, S. 1), die zuletzt 

durch die Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 {Aßl. L 306 vom 23.11.201 J, S. 12) geändert 
worden ist, maßgeblich ". 

Nach § l H aushaltsgrundsä tzeG sind Bund und Länder verpflichtet , ihr Haushaltsrecht nach 
diesen Grundsätzen (sc: des ersten Teils des Gesetzes; das sind die Vorschriften bis § 48 , die 
die Regeln des Haushaltswesens bestimmen) zu regeln. Mit der Souveränitä t der Länder ist 
eine Bindung des Gese tzgebers nichl 2:u vereinbaren. Verfassungsgcmäß ist allein der Vor
rang des Bundesrechts vor dem Landesrecht, den Art. 31 GG vorschreibt. Aber der hängt vom 
Kompetenzgefüge zwischen Bund und Ländern ab. Das Ha.ushaltswesen ist K.embestand der 

Staatsgewalt der Länder, deren Souveränität. 
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Verschiedene Landesrcg iernngen und Vertreter der Landtage haben sich im Zuge der Umge
staltung der Finanz- und Haushaltsverfassung immer wieder gegen die zunehmende Misch
venva ltung ausgesprochen, vergeblich. 

b) Die Versnche, die schwachen Volkswutschaften des Euroverbundes durch harte Auster i

tätspolitik zur Schuldentragfähigkeit und Finanzstab ilität zu führen, waren erwarl uogsgemä{\ 
vergeblich. Sie haben die Kreditfähigkeit dieser Länder nicht gestärkt, aber bittere Armut und 
demzufolge politische Umwälzungen herbeigeführt. Der wesent liche Grund der untragbar 
hohen Kreditkosten dieser ohnehin weniger wettbewerbs fähigen Länder war der Binnenmark[ 

mit der Einhcitswährnng. Diese Unionspolitiken haben ihnen die Wettbewerbsfähigkeit an 
den Märkten der Union und den globalen Märkten genommen, vor allem weil die Währuogs
cinhcit ihnen die Abwerti.mgsmöglichkeit genommen hat. Sie mußten sich mit einer für ihre 
Wirtschaft überbewerteten Währnng gegen Wettbewerber behaupten, die eine weit unterbe
wertete Währung nutzen können, ZLUJ1a] Deutschland. Dieses Preisdumping ist schweres Un
recht, das durch die illusionären Projekte der EU, Binnerunarkt und Wäl1rungsunion, bewirkt 
wird. Die Protagonisten eines zu einem Großstaat vereinten „Europa" sind nicht bereit, ilu·e 
v isionär irregeleiteten Politiken aufäugeben. Der antidemokratische Apparat der Institutionen 
der EU erweis t ein zäh~ Beharrungsvermögen, wie immer denu-tige bürokratischen Monster. 
Die wirtschafü,l)oli tische Unvernunft der Wirtschafts- w1d Währungsunion hat weitere ver
nunihvidrige Maßnahmen nach sich gezogen, nämlich die Austeritätspolitik für die notleiden 
den Mitgliedstaaten und eine Fiuanzstab ilitätspolitik, deren Schuldenverbotspolitik allemal 
souveränitätswidriges Unrecht war und ist. 

c) Um der vermeintlichen Gleichbehand lung der Mitgliedstaa ten willen werden, typisch für 
vö lke1Techlliche Verträge, auch die wegen der Begünstigungen durch Binnenmarkt und Wäh
rungseinheit prosperierenden Vertragspartner in die fragwürdigen Regelungen der Ve1träge 
einbezogen. Kreditaufüaluneverbote stören Volkswirtschaften wenig, die der Kredite nicht 
bedürfen und wenn, eine hohe Schuldentragfähigkeit haben. Schwächere und durch die man
gelnde ökonomische Vernunft der Europäisten erzwungene \Vettbewerbsverzerrung benach
teiligte Mitgliedstaaten können die Vorgaben der Finanzsta bilitätspolitik der EU nicht einhal
ten, ohne ihre Völker in unzumutbare Not zu bringen und dadurch iluen Staaten die politische 
Stabilität zu ruiilieren. Italien etwa hat gänzlich neue Parteien an die Macht gebracht, die nicht 
daran denken, die Auster itätspolitik der Integrationisten zu vollziehen. Sie werden demgemäß 
von diesen bescllimpft und mit Sanktionsmaßnahmen überzogen. Sie handeln schlicht sachge

recht und haben auf Grund der Souverän ität ihrer Völker das Recht dazu. Ein Mitgliedstaat, 
Großbritannien, hat sich, gut begründet, für den Austritt aus der EU et1l~chieden tmd wird mit 
dw·chsichtigen und tmdurchsichtigen Methoden auch der EU (unanne hmbares Austrittsab
kommen) am Vollzug dieser Entscheidung des Volkes gehinde rt 

Die Finanzh ilfen mißachten nicht mu· wegen der Konditionierung die Souverän ität, sie neh
men den Völkern mit der Eigenstä ndigkeit auch die pol itische Freiheit. Sie mißachten die 
Würde der Bürger der gedemütigten Völker. Es gibl für die wirtschaüliche Konsolidierung 
nur eii1e Chance für einen souveränen Staat, nämlich eigene Währung mit der Abwertungs-
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möglichkeit und gezielte Schutzmaßnahmen. Die liberalistische Freihandelsdoktrin ist das 

Unglück der verführ ten Völker6. 

3. Die Schuldenbremse ist illusorisch und kann schon deshalb keine verfassungsrechtl iche 
Pflicht sein. Um Entschuldung zu bewirken, wird Wachstum postuliert, aber gegen Wachstum 

eine Austeri täispolitik des eisernen Sparens betrieben. Weder das eine noch das andere sind 
vcrnunftge lcitet, beides zusammen unsinnig. Die schwachen Volkswirtschaften haben, wie 
schon gesagt, im Binnenmarkt mit einheit licher Währnng keine Wachstumschance. Der Spar
zwang führt in Rezession und Deflation, also schnellen Niedergang der Wittschaft. Beides 

zusammen ist reine lllusion, wenn nicht schl icht der Versuch, die Öffent lichkeit durch Gerede 
zu täuschen, Propaganda. Ultra posse nemo ob ligatur, d ieser Satz, daß Pflichten nichts Un
mögl iches verlangen können, sollte trotz allen Eifers, die Öffent lichkeit mit einem schwäbi
schen Sparwillen zu täuschen, beachtet werden. Die in die Verfassungsgesetze geschriebenen 
Schuldengrenzen sollleu durchgehend erst nacb vielen Jahren maßgeblich werden, in 
Deuts chland nach Art. 143 d Abs. 1 GG im Bund 20 15, in den Ländem 2020, auch in Spanien 
2020. Die Hoffüung, daJ3 bis dahin eil1e Währungsreforn 1 die Schuldenlast geno1J1Jnen (und 
die Vennögen vernichtet) haben würde, war J1och7, ist aber durch die Eingriffe des Europäi
schen Systems der Zentralbanken (ESZB), geführt von der Europäischen Zentralbank (EZB) 

in die Finanzpol itik der Staaten der Eurozone enttäuscht worden. 

Die Mitgliedstaaten des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), die sich in einem Defi
zitverfahren befinden, sollten w1d sollen Rat und Kommiss ion ein Haushalts- und Wirt
schaftspartnerschaftsprngramm vorlegen, das die einzelnen Strukturreformen beschreibt. Des
sen Einha ltung sollte und soll im Ralunen des 20 11 verschärften Stabilitäts- und Wachstums
paktes von 1997 überwach t werden. Dieses Verfahren hat sich in keiner Weise bewährt. Ge
wissermaßen als Gegenleistung konnte und kann das bedürftige ESM-Mitglied mit Kredithil 
fen des ESM rechnen , welche zwar die Haushaltsfinanzierung erleichteti, aber die Schulden 
nicht mindert, jedenfalls aber der Wirtschaft nicht hilft. Die Wettbewerbsfähigkeit bleibt un
zureichend , weil die schwachen Volkswirtschaften in einem Binnetunarkt gegenüber den star
ken Volkswirtschaften, zwn al wenn diese geringere St11ckkosten haben oder nicht surrogier 

bare Produkte liefern können, keine Entwicklungschance haben, sondern zum Niedergang 
verdammt sind, j edenfa lls wenn sie keine absoluten Vorteile, wie wesentl ich geringere Lohn
kosten, als die Wettbewe rber haben und halten. ,,Freie Concurrenz kann für beide (se. ,,in der 
Cultur weit vorgerückte Nat ionen") nur dann wohltätig wirken, wenn beide sich auf einem 
ungefähr gleichen Standpunkt der industriellen Bildung befinden, ... " (Frieddcb List, 1841)8. 
Eine Volkswirtschaft, die ihre Währung nicht abwerten kann, muß, um wettbewerbsiiih.ig zu 
werden oder zu bleiben, die Lohnkosten senken. Gerade aber eine solche Politik vermögen die 
Mitglieder eines Staatenverbundes nicht zu machen. Die Verarmung der Arbeitnehmer ver
mag die Wirtschaft eines Landes nicht zu stärken . Ihr sind auch Grenzen gezogen, solange die 

6 Dazu K. A. Sehachtschneider, Verfassungsrecht der Europäischen Union, Teil 2: Wirtschafisver
fassung mit Welthandelsordnung, S. 434 ff., 629 ff. 
7 B. - l' h. Ramb, Der Zusammenbruch unserer Währung .. . und wie man sich darauf vorbereitet, 7. 
Aufl. 2011, S. 111 ff. 
• Das System der politischen Oekonomie. Erster Band. Der internationale Handel, die 1-landelspolitil< 
und der deutsche Zollverein, 1841, S. VU. 
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Bürger noch ihr elementares de111ola-atisches Recht haben, ihre Vertreter in den Staatsorganen 
zu wählen. Die betroffenen Staaten sind der "Wirtschafts- und Währungsunion beigetreten, 
um, wie es ihren Völkern versprochen wurde, den Lebensstandard der eigenen Bevölkerung 
zu erhöhen . Aber das gerade gehl nicht im Binnenmarkt, der den Wettbewerb zu seinem be
stirruuendeo Wirtschaftsprinzip er!1oben hat. Alle Subventionen haben daran nichts geändert. 

Diese begüns tigen besthmnle Untemelunen, nich t aber die Volkswirtschaft insgesamt, schon 
gar nicht, we1m die Subventionen kreditiir sind. Die whischaftliche Entwicklung des europäi
schen Binnemnarktes sollte das j edem vor Augen führen; denn die PIIGS sind es, welche mit 
Abstand die meisten Subventionen erhalten haben und erhalten. Subventionen behindern nach 
aller Erfährnng die iimovative Strukturierung der Wirtschaft. Kurzfristig helfen Subventionen, 
mittel- und langfristig sind sie ruinös, weil sie die notwendige Entwicklung verhindern und 
die exist.entielle Wettbewerbsfähigkeit vernichten . Die Konvergenz der Volkswittschaften 
wurde erhofft und versprochen, aber die Divergenz hat erwartungsgemäß erheblich zuge

nommen. Das Beispiel der neuen Länder Deutschlands, die in einem außerordentlichen Maße 
unterstützt werden, lehrt das skizzierte ökonomische Gesetz. Kreditäre Finanzhilfen können 
Sparzwänge nicht rechtfertigen. 

4. Die Ziele der Lfnionisten sind solange llllerreichbar a ls nicht die Wirtschafts- und Wäh
rungsunion durch eine Sozialllllion ergänzt ist, die in der EU in etwa gleiche Lebensverbä.ll
nisse schafft. Das verlangt den unionsweiten Finanzausgleich, jedenfa lls den in der Eurozone. 
Diese Sozialunion wird denn auch kraftvoll, vor allem durch Frankreich, vorangetrieben. Sie 
wird nicht gelingen und alle Völker der Union ins Unglück stürzen. Sie ist jeden falls mit der 
Souveränität der Völker unvereinbar, zumal es eine vcrfassungspoli tisehe Entscheidtmg der 
Völker für die Bildung eines Unionsvolkes und einen Unionsstaat nicht gibt. Allein durch 

Verträge der Völker, sprich deren Politiker, ist sie nicht bcgriindbar, sondern setzt, weil sie 
der Sclll'itt zum unitarischen Bundesstaat ist, Volksabstimmungen vora us, durch die die Völ
ker in einer neuen Verfassung heschließen, in einem Unionsvolk auf- (und unter)zugehen. 
Der Schritt zum europ äischen Bundesstaat bedarf einer neuen Verfassung Deutschlands 

gemäß Art. 146 GG bedarf (BVerfGE 123, 267 , Rn. 203 , 228) , aber auch dahingehender Refer

enden der Völker der anderen Mitgliedstaaten der EU. Das wird sich niemals ereignen. 

5. Die bisherigen Maßnahmen zm Rettung des Emo waren augenscheinlich unzureichend. Sie 
haben die Lage nur verbösert Daß der Euro noch exis tiert, isl einz ig und allein der vertrags-
1md verfassungsw id1igen Geldpolitik des ESZB und der EZB zu danken. Deren Staatsfinan
zierung, die sie inl großen Stil rni.Ltels monetärer Geldschöpfung gegen die ökonomische Ver
nunft, gegen die Unionsverträge 11nd gegen das Staatsprinzip freier Völker durchführt, ver
schafft den Mitgliedern des Euroverbundes die ,Kredite' im reichen Malle, die sie am Fi
nallZtllarkt wegen der zu hohen Zmsen nicht aufnehmen köllllen. Die kreditäre monetäre Fi
nanzierung der Volkswirtschaften, zumal der Staatshaushalte, spiegelt sich in den TARGET
Salden wieder, die in den Billionenbereieh reichen. Diese TARGET-Salden etwa zugunsten 
von Deutschland begründen zwar keine dmchsetz baren Fordcnmgen 9, wie mit großen Einfluß 
von Hans-Wemcr Sinn vertreten wirdto, aber zeigen doch, daß das ESZB die Forderungen der 

Lieferanten bezahlt, welche die Bestellter der Waren nicht ohne Kredite bezahlen könnten. 

9 K. A. Sehachtschneider, Die Rechtsnatw· der TARGET-Salden, homepage: KASchachtschneider.de, Aktuelles. 
10 H.-W. Siiui, Der Euro. Von der fr iedensidee zum Zankapfel, 2015, S. 235 ff., 252,254 , 28 L. 
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Die Gläubiger der Forderungen gegen die Besteller der Waren bleiben die Zentralbanken, die 
für die Kredite schlicht ihr Geldschöpfungsmonopol genutzt, sprich mißbraucht, haben. Die 
Zentral banken werden ihre Forderungen niemals eintreiben und auch niemals eintreiben kön
nen. Das würde ihre ,Eurorettungsaktionen' (Mario Draghi; ,,what ever it takes") zum Erlie
gen bringen. Die außerordentliche Geldmengenvermehrung erscheint (bisher) nicht im Wa

renkorb und wird vom Publikum nicht wirklich durch inflationäre Auswüchse gefühlt. Sie bat 
zur Verteuerung der Vermögenswerte, Aktien, Immobilen usv.r., geführt und erheblich zur 
Bereicherung der Reichen und Verarmung der Armen beigetragen. Den Staaten nimmt das 
ESZB dje Staatsanleihen ab. Sie können sich zinslos kreditär finanzieren und sogar wegen der 
geringe11 Zinsen Schulden reduzieren. Die Mieten werden jedoch unerschwinglich, jedenfalls 
in großen Städten und für einen Teil der Bevölkerung. Die Sparer bekommen für ihre Erspar
nisse keine Zinsen. Die Lebensversicherer körmen ihre Versprechen, daß das gesparte Ver
mögen wachen werde, nicht mehr erfüllen. Wann die große Finanzkrise kommt, kann nie
numd sagen, aber daß diese unausweichlich ist, bes(Teitet auch niemand. Die Geldpolitik des 
ESZB und der EZB wird vom Europäischen Ge1ichlshof gerechtfertigt (EuGH, 16.06.2015 -
C-62/14, NJW 2015, 2013), nach dem das Bundesverfassungsgericht sie als Unrecht erkam1t 
hatte (BVerfGE 134, 366 ff., OMT-VorlagebescWuß vom 14. Januar 2014). Der EuGH ent
berut j eder demokratischen Legitimation und darum seine Judikate jeder rechtlichen Legalität. 
Es ist eine Machtinstanz der EU, die mit der Souveränität der Völker unvereinbar ist11. 

Recbtsdogmatische Relevanz können die Judikate des EuGH nicht beanspruchen. 

6. Das Europäische System der Zentralbanken und die Europäische Zentralbank haben weit
gehend die Finanzienmg der überschuldeten und defizitären Staatshaushalte übernommen. Sie 
nutzen dafür mehrere Tecruliken. 

a) Sie kaufen am Sekundärmarkt Staatsanleihen der Mitglieder des Euroverbundes, welche 
diese überfordernden Zinssätzen des Marktes ausgesetzt sind, oder nehmen solche Staatsan
leihen als Sicherheiten für Kredite zu ihren äußerst günstigen Zinsen, obwohl die Staatsanlei
hen auch als Sicherheiten so gut wie wertlos sind und am Markt als Schrottpapiere gelten. Das 
ist mit den Aufgaben von ESZB und EZB, die nach Art. 127 Abs. 1 AEUV primär die Preis
stabilität zu gewährleisten und nur sekundär die allgemeine Wirtschaftspolitik der Union zu 
unterstütz.en haben, unvereinbar. Weder gewährleistet diese Finanziernng notleidender Staats
haushalte die Preisstabilität noch genügt Haushaltsfinanzierung durch das ESZB und die EZB 
der allgemeinen Wirtschaft~politik der Union. Ganz im Gegenteil: Sie ist vertragswidrig. Die 
Mitgliedstaaten sind durch Art. 126 AEUV verpflichtet, e.ine Haushaltsdisziplin zu wahren, 
welche sie nicht in derartige Finanzierungsschwierigkeiten bringt. Vertragswidrige Maßnah
men der ESZB und der EZB können nicht der allgemeinen WirtschaJtspolitik der Union ent
sprechen. Auch dieser Begriff ist ein Rechtsbegriff, der sich in das System des Vertrages und 
der vertragsmäßigen Währungspolitik einfügen muß und sich nicht unter ve1meintliche und 
im Ubrigen vermeidbare Haushaltsnöte von Mitgliedstaaten beugen läßt. Auch die mittelbare 
Staatsfinanzierung verletzt zudem das Bail-out-Verbot.. Die unmittelbare Staatsfinanzierung 
und der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln sind der EZB wie auch den Nationalbanken, 
nämlich dem Europäischen System der Zentralbanken (BSZB), durch Art. 123 Abs. 1 AEUV 

11 K. A. Sehachtschneider, Souver!lniun, S. 484 ff. 
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verboten. Der mittelbare Enll'erb der Staatsanleihen ilber die Geschäftsbanken, welche diese 
UJlllllttelbar kreditieren, erfüllt den gleichen verbotenen Zweck, nämlich die Staatsfinanzie
nmg. Die Erweiterung der Geldmenge durch den Kauf der Staatsanleihen versucht das ESZB 
und die EZB in gewissen Grenzen durch Offenmarktgescbäfte, insbesondere Aufnahme von 
Krediten am Geldmarkt zu „sterilisieren", um der Inflationsgefahr., die mit der Geldmengen
erweitenmg verbunden sein kann und deren Folge am Vermögensmarkt längst ist und am Gü
termarkt sein wird, wenn weitere Umstände hinzukommen, entgegenzuwirken (Handelsblatt 
Nr. 50, 9./10./ll. März 2012, S. 32). 

b) Die EZB bat am 20. Dezember 201 l den Geschäftsbanken 500 Mrd. Euro mit Dreijahres
tcndcrn zu günstigsten Zinsen ( l %) tmd gegen Sicherheiten ztu· Verfügung zu stellen be
schlossen, die bis dahin in Europa niemals zentralbankfähig waren, bis hin zu schlichten 
schuJdscbeinJosen Fordemngen. Sieben Notenbanken der Euro-Krisenstaaten hat sie erlaubt, 
Sicherheiten auf eigenes Risiko zu ak,.eptieren, d. h. die Kredi!bedingungen werden iiu Wäh
rungsverbund unterschieden. Sie hat diese Aktion am 29. Februar 2012 mit 530 Mrd. Euro 
wiederholt. Die EZB und die Notenbanken überschütten damit die Geschälhbanken geradezu 
mit Liquidität. [m März 2012 ist das Bilanzvolumen auf liber drei Billionen Euro angeschwol
len (Handelsblatt a. a. 0.). Inzwischen beträgt es vornehmlich wegen der Ankäufe von Staats
anJeihen fast 5 Billionen Euro. Diese Geldpolitik ist mit de11 Sicherheitsprinzipien einer soli
den Slabifüäts- und Finanzpolitik keinesfalls vereinbar. Die Geschäftsbanken sollten mit die
sen Mitteln Staatsanleihen erwerben und haben das zum Teil getan. Zum Teil haben sie das 
billige Geld auch für andere Geschäfte genutzt. Insbesondere haben sie die Kredite, die fast 
nichts kosten, auch genutz.t, um selbst Kredite mit erheblichem Zinsgewinn auszureichen. Die 
Maßnahmen des ESZB und der EZB sind klassische Inflationspolitik, ebenso vertragswidrig 
wie in wohl allen Mitgliedstaaten verfassungswidrig, jedenfalls in Deutschland wegen Ver
stoßes gegen das Stabilitätsprinzip, das nicht nur aus Art. 14 Abs. 1 GG, der Eigentumsge
währleistung, folgt, sondern auch aus A.tt. 88 GG, der die Bundesbank und die EZB „dem 
vorrangigen Ziel der Sicherung der Preisstabilität" verpflichtet, sowie und vor allem aus dem 
Sozial(staats)prinzip des A.tt. 20 Abs. l GG und A.tt. 23 Abs. 1 S. l GG, weil nur stabiles 
Geld eine stabile \Vi.rtschaft garautie1t und damit den Lebensstandard im Lande zu sichern 
wesentlich ist (vgl. BVerfGE 89, 155 (200 ff.)12. Die Maßnahmen brechen ans dem Ennäch
tigungsntlllllen des ESZB aus und sind damit klarer Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung (BVerfGE 89, 155 (181, 191 ff.); 123, 267 fl, Abs. 226, 234 ff., 262, 
265,272,275,2 98 ff., 300 ff., 326; BVerfG, 2 BvE 4/11, Urteil vom 19. 6. 2012, Abs. 140). 
Die Maßnahmen, die keinerlei real wi11schaftliche Veranlassung außer der Schuldenfmanzie
rung hilfsbedürftiger Staaten zu Lasten aller Bürger der Union, erneut zum Vorteil der Ge
schäftsbanken, haben, hat die Geldmärkte vorübergehend besänftigt. Investitionen hat diese 
außerordentliche Liquiditätserweiterung nicht angereizt. Die Geschäftsbanken haben mit dem 
billigen Geld zur guten Hälfte teurere Schulden abgelöst. Die Renditen der Staatsanleihen der 
insolvcnzgefährdeten Staaten sind dadurch erheblich gesunken und die Kredite leichter finan-
7jerbar gemacht. Das har die Euro-Retnmgspolitik erleichtert, sicher nur vorübergehend bis 
die EZB diese Jnflationspofüik abzubrechen gezwungen ist. Es wurde, wie die Volkswirte 

12 K. A. Sehac htschne ider, Wirtschaftl iche Stab ilität a ls Rechtspr inzip, in: W. Jlankel/W . Nölli ng/K.A. 
Schach tschne ider/.T. Starbatty, Die Euro-Illu sion. Ist Europa noch z u retten ? 2001, S. 314 ff. 
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sagen, Zeit gekauft. Aber es verbessert nicht die Wettbewerbsfähigkeit der weniger entwickel

ten oder unterentwickelten Volkswirtschaften. Die fundamenta le Schwäche der Währungs
mlion wird nicht behoben. Die lnflationsmentalität der lateinischen Staaten und Griechenlands 
hat sich gegen die Stabil itätskultur vor allem Deutschlands durchgesetzt, angesichts der 
Mehrheiten im ESZB und in der EZB nicht unerwartet. Die BUlldesbank hat sich gegen diese 

Maßnahmen vergebl ich zu wehren versucht. 

c, aa) Weiterhin hat das wenig durchs ichtige System des TARGET 2 (Trans-European Auto

mated Rca ltime Gross Settlement Express Transfer) der ESZB, in dem der Zahlungsverkehr 
unter den Mitgliedern des Euroverbundes verrechnet wird, nach den Analysen Hans-Werner 
Si1ms und Timo Wollmersbiiuser SO\vie des Münchener lFO-Instituts insgesamt13 „Forderun
gen" der Bundesbmtk gegen die EZB von inzwischen mehr als einer Billionen Euro seit der 
Finanzmarktkrise 2007 hervorgebracht. Diese sind aus dem Ungleichgewicht der Zahlungs

ströme wegen der Exportstärke vor allem Deutschlands und der Exportschwäc he der periphe
ren Euro-Staa ten nlit den schwächeren Volkswirtschaften, aber auch wegen der Kapitalflucht 
aus den insolvcnzgefährdetcn Staaten vor allem im Süden Europas entstanden. Während die 
Zentralbanken der E11ro-Staaten der Peripherie dem Importüberschuß gemäße große Kredit

mengen zentralbankmäßig geschöpften Geldes, zudem gegen unzureichende Sicherheiten 
ausgereicht haben, hat die Bundesbank entsprechend geringe Kredit ierungen vornehmen müs
sen oder nur können, weil die Geldmengen wegen der Exportüberschüsse, aber auch wegen 
der Kapita lflucht den deutschen Unternehmen und Banken und damit in dem TARGET
System der Bundesbank zugeflosse11 sind. Deutschland war somit auf Kreditieruogen mit 
Zent ralbankgeld nicht angewiesen . ,,Die in den Bilanzen dargestellten Salden messen deshalb 
die seit der Einfilhrtmg des Euro enl~tandenen tmd nu t Zins tmd Zinseszins aufsummierten 
Zahlungsbilanz defizite und Zahlungsbi lanzüberschüsse bzw. Geldabflüsse tuid Geldzuflüsse 
zw ischen den Euroländern" (Working Paper Nr. 1 OS, S. 15). Sinn tmd Wollmershäuser st1tfen 
die TARGET -Salden als echte Forderungen ein (S. 13). Das entspricht nicht der Rechtsna tur 
der TARGET -Salden (dazu b). Möglich sei das angesichts der an sich knappen Geldbasis nnr 
durch eine ,,1iesige" Krec\itausgabe der Zentralbanken der exportschwachen Euwliinder an 
deren Geschäftsbanken (S. 16). Neun Zelmtel des kreditgeschöpften Zentralbankgddes bleibe 
nicht im Inland, sondern laufe im Ausland um (S. 17 f.). Die TARGET-Konten würden neben 
der primären Geldbasis, die vor allem aus der Geldschöpfung der jeweils eigenen Zentral bank 
stamme, eine sekundäre Geldbasis in den exportstarken Euroländern, insbesondere Deutsch
land, schaffe n, die aus der Geldschöpfung der Zentra lbanken der expo1tschwachen Euroländer 

he1Tllhre (S. 18). Der Kapitalex port von den Kemländern des Euroraums in die Länder der 
Pe1ipher ie, der in der Krise an die Stelle des versiegenden privaten Kapitalexports getreten 
sei, sei durch da~ EZB-System erzwungen (S. 27). Die EZB habe diese Entwickhmg durch die 
drast ische Absenkung des Hauptfinanzierw,gsz inssatzes auf 1 % (inzwischen =% oder nega
tiv), durch Vollzutei lung im beliebigen Umfang und ebenso drastische Senkung der Anforde
rungen an die Sicherheiten geförde1t (S. 19). Weil diese niemals von den TARGET - Schuld-

13 Hans-Werne r Sinn/ Timo Wollmershäuser, Target-Kredite, Leistungsbi lanzsalden und l<apita lver

kehr: Der Rettungssch irm der EZB, lfo Wo rki ng Paper Nr. 105 vom 24. Juni 2011, ifo -Website 

www .cesifo-g roup .de 
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nem beglichen werden kfümen, seien ( und sind) da<; Finanzierungen der Schuldnerstaaten. 
Der Eindruck., daß die Bundesbank zu einer riesigen Außenhandelsbank geworden sei, die den 
deutschen Export in die europäische Peripherie finanziert habe, lasse sich angesichts dieser 
Zahlen 11icht ganz von der Hand weisen . Letztlich sei ein erheblicher Teil des gesamten Ex
po rtüberschusses der letzten drei Jahre (inzwischen bereit.s ) 2 Jahre) mit neu gedrucktem 

Geld bezahl t worden, für das sich die Länder der Peripherie bei der Europäischen Zennal bank 
zu Lasten, aber auch mit Billigung der Bundesbank die Druckerlaubnis geholt hätten. Der 
Zins für den Kredit lag bei nur 1 % (zurzeit weniger). Da er unter dem Marktzins und unter der 
lnflationsra te lag, könne man diesen KJ:edit auch als eine implizite Exportsubvention begrei
fen (S. 39) . Das ESZB habe bis Mitte 2011, eneclmen Sinn und Wolhnershäuser, 88% der 
Leistw1gsbilanzdefizite finanziert (S . 43). 

bb) Der Forderungsc harakter von bilanztech.nischen Verrechnungsposten des ESZB ist trntz 
der Verzinsung der positiven TARGET -Salden eine schwierige recht liche Systemfrage. Auch 
die Bundesbank scheint von einem Forderungscharakter der TARGET-Salden auszugehen, 
der zu Verlusten der EZB führen könne, die von den nationa len Zentralbanken auszugleichen 

seien14. Fordernngen haben rechtlich sehr unterschied liche Gegenstände und damit w irt
schaftlich untersch iedljche Relevanz . Eine k.Jageweise Inanspruchnahme der EZB durch die 
Bundesbank auf Bezahlung der Forderungen, also der Ampruchscharakte r derselben, ist 
fragwürdig und würde allenfalls zur Geldmengene rweiterung führen. Für eine Inanspruch
nalnue der Euros taaten für die zu erwartende n Verluste der EZB gibt es keine Rechtsgrundla 
ge, etwa für eine Nacbschuß pflicht, wenn etwa die Abscln·eibungen bilanziell das Grundkapi
tal aufzehren w(l((len. Ein solcher Vorgang ist nicht etwa nicht geregell, sondern nicht vorge
sehen. Die Unberührb ark.eit des Grundkapitals der EZB wie der Bundesbank ergib L sich dar
aus, daß eine Nachschußpfücht oicbt ver traglich bzw. gesetz lich begründel ist. Vielmehr ist 
das Grundkapital festge legt, für die EZB 5 Milliarden Eu ro .irn Art. 28 Abs. J der Satzung des 
ESZB und für die Bundesbank 2, 5 Milliarden Euro in § 2 BBankG. Bilanzierungen spiegeln 
nicht notwendig die Rechtslage wieder . Die EZB als hoheitliche Verwaltung, sogar Organ der 
Europäischen Union (Art. 13 Abs. 1 S. 2 EUV), ist zwar überschuldungs -, aber nicht insol
venzfähig. Weil sie das ausschließliche Recht hat, imlerhalb der Union die Ausgabe von Euro 
Banknoten zu genehmigen und neben den nationa len Zentral banken zur Ausgabe dieser 
Banknoten berechtigt ist (Art. 128 Abs. 1 AEUV), also ein nur durch das offene Preisstabil i

tätsprinz ip begrenztes Recht der Geldschöpfung hat, auf das in der staatlichen Geldwirtschaft 
nicht verzichtet werden kann, kann sie auch nicht illiquide werden. Ihre Verlustz uweisungen 

an ihre Träger, die nationalen Zentralbanken, gehen darum über die Mindenmg der Über
schüsse, die nach Art. 32 Abs. 5 der Satzung der ESZB zu vertei len sind, auch nicht hinaus 
(Art. 33 Abs. 2 der Satzung der ESZB). Die Verteiltmg der Verluste ist in Arl. 32 Abs. 2 der 
Sat2:ung der ESZB geregelt und durch diese Regehmg begrenzt. Diese Regeltmg der Verlust
verteilung ist abschl ießend. Weitere Verlus te der EZB bleiben bestehen und können auch 
nicht in den Folgejahren ausgeglichen werden, weil für den Verlustausgleich außer dem all
gemeinen Reservefonds der EZB und den an die nationalen Zentralbanken zu verteilenden 

" r AZ vom 1. März 2012, Nr . 52, S. 9, in e inem Bericht über einen Brief des Bundesbankpräs identen 
Jens Weidmann an den EZB-Präsidenten Mario Drnghi, in dem er die Rückkelu· zu qualifizierteren 
Sicherheiten empfiehlt. 
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Gewinnantei le ausweislich Art. 33 Abs. 2 der Satzung des ESZB nur die monetären Einnah
men des „belTeffenden Geschäftsjahres", nämlich dem Jahr de r Verluste, in dem Verhältnis 
der Gewinnbeteiligung der nationalen Zentralbanken genutz t werden dürfen. Das kann zu 
erhebl ichen jährlichen Eümaluneausfüll en vor allem Deutsch lands führen, we il die Btmdes
bank ihre Überschüsse an den Bund abzufühJen hat(§ 27 Nr. 2 BBankG), und es führt dazu. 

Aber diese Einnahmen sind olmelm, fragwürdig, weil sie die Zen tralbanken ein Stück weit zur 
Geschäftsbanken machen. Diese EilmahmeneinbuJ3en können sich wiederholen. Die Gewinn 
kürzungen werden aber erst durchzuführen sein, weru, die Verluste entstanden sind, a lso wenn 
die Sicherheiten ausfüllen, eLwa we1m ern Land aus dem Euro-Verbw1d ausscheidet und seine 
Verbindlichkeiten nicht erfüllt. Das geschieh t in einem Reclmungsja lv und trifil somit die 
Bundesbank und damit Deutschland nur einmal. Die Eilmahrnever!uste halten sich somit in 
Grenzen. Die Sorgen , welche Hans- Werner Sinn ausgelöst hat, erscheint insofern unbegrün
det, aber nicht wegen der volkswirtschaftlichen Schäden der TARGET- 2- Systems, das Un
gleichgewichte mit sich bringt, welche die Konvertierbarkeit der \Vährung gefährdet und zu 
einer schweren Zahlungsbilanzkrise führen kann, ganz abgesehen von den Inflationsw irkun

gen der nur durch dieses System nicht von de r EZB steuerbaren Geldmengenerweiterung. 

cc) Den per ipheren Euro-Staaten werden, durch das TARGET-Syste m ermög licht, Geldmen
gen und damit Kaufkraft zur Verfügung gestellt, die sie sonst, etwa durch Kreditaufnahme am 
Markt , nicht hätten, weil die Kredite zu teuer wären. Sinn und Wollmershäuscr sprechen zu 
Rech t davon, daß „de facto ein gewaltiger Bailout stattfand , eine fiskalische Kreditgewäh 
rung, die im Kem keine Geldpolit ik mel1r ist" (S. 2) . Sie messen der T ARGET-Saldiernng die 
gleiche ökonom ische Wirkung zu wie (kurzfr istigen) Euro-Bonds (S . 33 f., auch S. 42, 46). 

Ihre Entstelnmg sei wegen der Überschuldtmg der Peripheriestaaten des Euroverbundes im 
Zahlungss ystem der ESZB unausweichlich. Demgemäß hat das Parlament darauf keinen Ein
lluß . Das Bundesverfassungsgeric ht bat solc he Beanspruchungen des Hausha lts für verfas
sungswidrig erklärt (2 BvR 987/10 vom 7. September 2011, Abs. 127, 136 f.). Jedenfall s 
würden ohne das TARGE T-2 Sys tem die Expo rtdefizite der Schuldne rstaaten nicht finanzier
bar sein. Deren \Vährung oder deren Löhne und Gehälter müßten im Exportinteresse drastisch 
abgewertet bzw . gesenkt werden. Das lällt zum einen die einheit liche Wähnmg nicht tUld zum 
anderen das politische System nur i11 engen Grenzen zu. Folglich wäre die Kredi tfähigke it der 
insolvenzgefä hrdeten Euro-Staaten no ch schneller an ihre Grenzen gestoßen als mit dem 
TARGET-2-System sein. Das TARGET 2-System ermöglicht jedenfal ls die Staatsfinan zie
rw1g der exportschwachen Euro-Staaten und hat die Wirkung von Euro -Bonds, weil die ex
por tstarken Euro-Staaten keinen Einfluß auf den durch die EZB mittels Geldschöpfun g gegen 
tmzureichen de Sicherheiten kreditierten Import der ersteren haben. Das mißachtet die Aufga
be und übersclu·eitet die Befügn.issc der EZB, die verfassungsgeboten (BVerfGE 89, 155, 

Abs. 143, 147 f. 154, mit Verweis auf Art. 88 S. 2 GG)) der Preiss tabilität, nicht der Staatsfi
nanzierung dient. Dabei komm.t es auf die HaA:un,g fl.ir die Verluste der EZB nicht an, die rich 
tigerweise nicht begründet ist. Wenn überhaup t, so hat die EZB eine Legitimation nur im 
Rahmen ihrer Aufgabe und ihrer Befugnisse. Die demok ratische Legitimat ion der EZB ist 
ohnehrn brüch ig, wie das Bundesverfassungsg ericht schon im Maastricht -Urteil zugestanden 
hat (BVerfGE 89, 155, Abs. 15J f.) . Die Theorie, daß eine „unabhängige Zentralbank" wegen 
ihrer Sachkompetenz eine sachgerechtere Geldwe1t- und insbesondere Geldmengenpolitik 
machen werde als die „Hoheitsorgane" (BVe rfGE 89, 155, Abs. 154), ha.t sich erwartungsge-
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mäfl als irrig erwiesen. Die Legitimation ist allenfalls durch die Integrationsverträge der Eu
ropäischen Un ion begründet, soweit deren Politik demokratisch legitimie1t ist. Das ist sie aber 
nur, weru1 das ESZB eine Stabilitätspolitik olme Elemente der Staatsfinanzierung betreibt. 
Das folgt aus dem Bai l-out-Verbot, welches ein Konstruktionseleme nt der vertrnglichen Wäh
rungsun ion ist (vgl. BVerfOE 89, 155, Abs. 147). Jedenfalls verstärken das ESZB und die 

EZB mittels des TARGET 2-Systems drastisch die Inflationsgefahr mittels der Geldmengen
e1weiterung, die es ermöglicht. Damit werden die exportschwachen Mitglieder der Eurogrnp
pe, die zudem einen großen Kapitalabfluß erleiden, finanzie1t. Das ist eine Verletzung des 
Verbots der Staatsfmanzierung des Art. 123 AEUV . Allemal mü3achten ESZB und EZB ihre 
Aufgabe aus Alt. 127 Abs. 1 AEUV, die Preisstabilität zu gewährleisten . Nur einer solchen 
Europäischen Zentralbank dürfen nach Alt. 88 S. 2 GG die Aufgaben und Befugnisse der 
Bundesbank übertragen werden. Das Verbot der Staatsfinanz ierung durch die Zentralbank 
gehött zum Kern der Verfassungsidentität, schon weil das Sozial(staats)prinzip das gebietet. 

dd) Mit all den Maßnahmen der Finanzierung fremder Staaten verletzen das ESZB tmd die 
EZB das demokratische Prim:ip und damit die Souveränität der Völker. Zum einen sind diese 
Maßnahmen ve1tragswidrig und zudem vcrfassm1gswidrig, weil sie ultra vires sind, ausbre

chende Rechtsalcte, die von dem Vertragswillen der Völker nicht getragen sind, zum anderen 
sind sie staatswidr ig, weil die Finanzieftlllg fremder Staaten mit dem Staatsprinz ip unverein
bar ist. Ein \/ olk organisiert sich in einem Staat, um sein Schicksa l, das gute Leben aller Bür
ger in Freihe it, zu meistern, nicht um mit seiner Arbeit fremde (,,befreundete") Staaten zu 
finanzieren. Eine Pofüik, welche dem \/ olk die Finan:ciernng fremder Staaten, mögen diese 
auch in einem Staatenverbund eng vcrbtmden sein, abverlangt, zumal gegen die Verfassung 
und die Verträge des Verbundes, beutet die Völker nicht nm aus, sondern kann sich nicht aLÜ 

den Willen der Bürgerscha~cn berufen. Meinungsumfragen ersetzen keine vcrfahrensgcrcchte 
Willensbi ldung, abgesehen davon, daß das dcut~chc \/ olk die Politik der Finanzunion mit 
großer Mehrheit und in aller Klarheit ablehnt. Aber die mit der Finanzunion verbtmdene Be
vormundung der subvent ionierten Völker ist mit der Souveränität als der Freiheit dieser Vtil
ker unvereinbar. Diese nehmen zwar die Hilfen entgegen, die ihnen freil ich auch wegen der 
unionalen Großstaatspoli tik aufgezvmngen wird, wehren sich aber gegen die Entmündigung . 
Das Vertrauen in die Haushaltsdiszi plin der Mitglieder des Euroverbundes, welches Grundla 
ge der Währungsunion des Maastricht-Vertrages war, ist ruiniert. Das Kontrollinteresse der 
Geber über die Nehmer ist begründet, aber unverbesse rlich demokratiewidrig, staatswidrig, 
souveränitätswidrig . Die Lösung des Widerspruchs ist es, die ohnehin rechtlich und wilt
schafllich f inanziernng fremden Staaten zu unterlassen . Die Souveränität sowohl der Geber
als auch der Nelune rländcr steht der Europolit ik entgegen. Souveränität ist Freiheit. Es gibt 
keinen wirtschaftlichen Grund, die Freiheit beiscit.e zu schiebe n. Es gibt dafür auch keinen 
pol itischen Grund . Polit ik hat die Aufgabe, das Recht zu verwirld ichen und mit dem Recht die 

Freiheit. Hinzu kommt, daß diese Europolitik auch wirt~chaftlich gescheitert ist und niemals 
eine Erfolgschance halte oder haben " ~rd. Der einzige Weg s ie durchzusetzen ist da~ Unrecht. 
Die wird jetzt nolens volens ins Werk gesetzt. 

7. Die Politiken zur Finanzstabilität der EU, zumal der Eurozone, waren und s ind unergiebig. 
Zu diesen Poli tiken gehören die ,Schuldenbremsen'. Sind als Unionsmaßnahmen gegen die 
Souveränität der Völker durchgesetzt Es ist mit der Souveränität der Völker unvereinbar, daß 
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sie andere Völker urunittelbar oder mittelbar, dmch ilu·e Kreditfähigke it etwa mittels Ge

wälulcistungen, finanzieren. Das ist staatswidrig. Der Staat ist grundsätzl ich Steuerstaat. Sei
ne Finanzmittel hat er von seinen Bürgern. Die Besteuemng setzt Gesetze dieser Bürger vo

raus. Durch nichts sind die Bürger verpflichtet, andere Völker und Staaten zu finanzieren, auf 
deren Politik sie keinen Einfluß haben. Wer einen Großstaat schaffen will, in dem diese Art 

von Solidarität zur Pflicht wird, muß dahingehende Verfassungsentsche idungen der Bürger 
herbeiführen. Direkte Demokratie scheuen aber die lntegrationisten, vor allem. die deutschen 
Politiker. Die Volksabstimmungen zur europäischen Integration in anderen S!aaten sind meist 
gegen die Projekte der Protagonisten des Europastaates ausgegangen, wenn nicht erhebliche 
Transferleistungen winkten. Es gibt in den Vülkern keine Begeisterung für „Europa", die die 
,Eliten' propagieren. Es gibt keine europäische Identität. Die Völker Europas wollen nicht an 
die Stelle ihrer an.nähernd freiheitlichen Gemeinwesen ein durch und durch bürokratisches 
demok.ratiefemes Monstrum zu ilu·e1n Herren machen. Das Demokratiedefiz it der EU ist un
übenvindbar15. Ein Großstaat EU wäre für demokratische Willensbildung viel zu groß und 
viel zu heterogen 16. 

Zur Souveränität der Bürger als deren Freiheit gehört essentiell das demokratische Prinzip. 
Ohne dieses gibt es keine Rechtsstaat . Das demokratische Prinzip wird 1nit einen Übermaß an 
Integration aufgegeben. Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, das demokratische 
Feigenblatt der EU, wird in keiner Weise beachtet. Es ist nicht einmal geprüft worden. Die 
Ermächtigungen der EU sind weit und werden vom EuGH stetig erweitett 17

. Das Subsidiari
tätsprinzip ist reine Farce. Allein schon das Subs idiaritätsrügeverfalu·en des Protokolls über 
die Anwendung der Grnndsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit verhindert die 
Relevanz dieses Verfassungsprinzips jedenfalls für die Tei lnahme Deutsch.lands an der EU 
(Art. 23 Abs. l S. l QG)Ls. 

8. Die Illusionen, die dem Fiskalpakt zugrnnde liegen, bringt die Begründung des Entwurfs 
des Zustimmungsgesetzes zum Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 

Wirtschafts- und Währungsunion zum Ausdruck: 

„ Der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafls- und 
Währungsunion führt zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik in den lvfilgliedl'/aaten 
des Euro-Währungsgebiets und weiteren Vertragsparteien, soweit diese die Verpjlich
hmgen schon vor Euro-Beitritt übernehmen möchten. Die betr~fjenden Mitgliedstaa
ten werden - dw·ch den Europäischen Gerichtshof überprijfbar - dazu verpflichtet, 
verbindliche und d.auerhq(le Regelungen in ihren innerstaatlichen Rechtsordnungen 
vorzusehen, die Haushalte gewährleislen müssen, welche ausgeglichen sind oder 
Überschüsse aufi~eisen sowie, sofern dieses Ziel noch nicht erreicht wurde, die Ein
haltung eines Anpassungspfades zu diesem Haushaltsziel. Mitgliedstaaten, die sich in 
einem Defizitverfahnn befinden, müssen darüber hinaus ein Haushalts- und Wirt
schajlspartnerschaflsprogramm auflegen, das von Ral und Kommission genehmigl 
und überwacht wird. Außerdem bewirkt der Vertrag eine weitgehende Automatisie
rung des Defizitverfahrens. Flankiert wird dies durch Regelungen zur Stärkung der 

" Ebenda, S. 466 ff 
16 K. A. Sehachtschneider, Die nationale Option. Plädoyer ftlr die Bürgerlichkeit des Bürgers, 20 17, S. 359 ff . 
17 K. A. Schacbt.schneider, Souverl!nitHt, S. 479 ff. 
18 Ebenda, S. 472 

31 



wirtschaftspolitischen Koordinierung und Steuerung, die ihrerseits die Handlungsfä
higkeit und Glaubwürdigkeit der Finanz- und Haushaltspolitik in der Wirtschafts- und 
Währungsunion verstärken. Die Zustimmung zum Vertrag über Stabilität, Koordinie
rung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion leistet einen Beitrag zur 
mittel- bis langfristigen Prävention von Staatsschuldenkrisen im Euro
Währungsgebief. Sie ist außerdem Ausdruck eines entschlossenen Handelns zur Stär
kung der Haushaltsdisziplin in der Wirtschafts- und Währungsunion und somit eine 
wichtige Grundlage ftJr das Vertrauen der Mdrk.Je in die Tragftthigkeit der ö./fentli
chen Finanzen im Euro -Währungsgebiet". 

Der Fiskalpakt bezweckt erneut, die Maßstabe des Maastricbt-Vertwges für die Haushaltsdis
ziplin durchzusetzen, nämlich ein jährlich.es HaushaHsdefizil von nur 3% des BIP und einen 
Staatsschuldenstand von nicht mehr als 60 % des BIP Getzt Art. 126 Abs. 2 AEUV in Verbi.J1-
dung rnit Art. 1 des Protokolls über das Verfahren bei einem übem1äßigen Defizit vorn 7. Feb
ruar 1992, 10., nach Novellierung 12. Protokoll zu111 Maastricht- bzw. Lissabon-Vertrag). Das 
ist noch nie gelungen und wi.J·d nicht gelingen, schon gar nicht durch Rezessionspolitik. We
der die vorn MaastTicht-Vertrag den Euro-Strurten vorgescluiebene Disziplin ist eingehalten 
oder durchgesetzt worden nocl1 die des Stabilitäts- und Wachstumspaktes von 1997. Mit 
Spargeboten i.J1 Verträgen und Gesetzen kann man Wettbewerbsfähigkeit schwacher Volks
wirtschaften iln globalen Markt nicht bewirken, nicht einmal deren Konjunktlll' beleben. Das 
gebt nur durch Abwertung, Zölle oder Kosten-, also Lohnsenkung, durch Schutz der entwick
lungsbedürftigen Volkswirtschaft, nicht i.J1 der kapitalistischen Illusion des unions- und gar 
weltweiten Freihandels, zumal des grenzenlosen und entgrenzten freien Kapitalverkehrsl9. 
Die Vertragstechnik des Fiskalpaktcs nutzt die Möglichkeiten der „verstärkten Zusammenar
beit" eines Teils der Mitgliedstaaten der Union nach 1\J.t. 20 EUV und A.ii. 326 bis 334 
AEUV und des A.ii. 136 Abs. 1 AEUV, der Regelungen zur „verstärkten Koordi.JJ.ierung und 
Überwachung der Haushaltsdisziplin" der Euro-Staaten vorzusclu·eiben erlaubt. Nach diesen 
Vertragsregelungen müssen die Grundlagen der Union durch die besonderen Regelungen un
berührt bleiben. Diese werden schon dadurch verletzt, daß die Sparzwänge der Währungsuni
on entgegen A1i. 2 EUV demokratiewidrig sind und die Souveränität der Mitgliedstaaten ig
norieren. 

Die Defizitkriterien sind niemals von allen Mitgliedstaaten eingehalten worden. Schon bei der 
Einführung des Euro wurden sie überspielt. Sie sind Illusion. Ohne die monetäre Finanzierung 
der Volkswirtschaften durch das ESZB und die EZB ·wären fast alle Mitgliedstaaten weit von 
diesen (venneintlichen) Stabilitätskriterien entfernt, auch Deutschland. Integrierte Finan7..Sta
bilitätspolitik von Staaten mit heterogenen Volkswirl~chal'l:en isl gegen das SLaatsprinzip und 
gegen die ökonomische Vermu,fl. Die gegenseitige Gewährleistung der Finanzpolitik nimmt 
den Vö.lke.m auch die Anreize, ihre Finanzstabilität zu pflegen, auch und erst recht den Unter
nelunen und den Staaten. Finanzstabilität krum nur i.J1 der Einheit des Staates hergestellt wer
den, des Staates der die gesamte Politik verantwortet, auch und gerade die Sozialpolitik, be
kalllltlich der weitaus größte Teil des Staatshaushalts. Filmnzpolitik ist existentielle Angele
genheit eines Volkes. Darum muß sie demobatisch verantwortet werden, nicht dmch demo
kratieferne Bürokraten. Souveränität und Selbstbestimmung der Völker sind Grundprinzipien 

19 Dazu kritisch K. A. Sehachtsc hneider, Verfassungsrecht der Europäischen Union, Tei l 2: \Virt
schaftsve1fassung mit Welthandelsordn ung, 2010, S. 111 ff., 430 ff. , 624 ff. 
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der Freiheit und gebieten unverzichtbar demokratische Verantwortung, auch und gerade für 
die Finanzpolilik. Die kann die EU nicht bieten. 

Der Finanzausg leich des deutschen Bundesstaates verhinde rt Zinsunte rschiede und Abwer
tungszwänge der wettbewerbsschwachen deutsche n Länder. Das ist das Modell für das Euro

Gehiet, das die Europäisten anstreben. Deutscbland verkraftet den inneren Transfer, weil der 
Bund als Staa t die soziale Homogenität und damit weitgebend die wirtschaftlicbe Konvergenz 
herstel lt, frei lich mit wenig transparenten Transfer s durch das Steuer- und Beib·agssystem. 
Die Deutschen sind ein Volk in Solidarität. In der Europäiscben Union gibt es diese Solidari
tät nicht und wird es nie geben. Die Völker sind zwar melu oder weniger befreundet, noch, 
aber trotz und wegen des aufgezwungenen Integrationismu s bleiben sie sich fremd. 

9. Ein solcher Eingriff, wie ihJ1 der FiskaJpakt, weru1 auch brüchig, bezweckt, in die Eigen
ständigkeit der Staaten ist nicht nur staats-, also souveränitätswid1ig, zumal er zu Änderungen 
des Verfassungsgesetzes verpflichtet, sondern mißachtet den Unionsvertrag, der die Haus
baltsdi sziplin mit eigenständigen Schuldenbremsen regelt, nämlich in Art 126 AEUV in Ver
bindung mit Art. l des Protokolls über das Verfahren bei einem übenniilligen Defizit, die 3% 
öffentliches Defizit und 60% öffentlichen Schuldenstand, j eweils im Verhältnis zum Bruttoin
lands produkt zu Marktpreisen, zulassen. Die Elemente einer Wirtschaftsrcgiernng der Union 
sind ökonomisch unvereinbar mit der Eigenständigkeit der Volkswutschaften, die nicht essen
tiell beendet ist, und rechtlich unvereinbar mit der Souveränität der Völker, die vor allem auch 

ausweislich des Völkerrechts, et\va Art. 1 des Internationalen Paktes über wirtscha ftliche, 
soziale und kulturelle Rechte vom 9. Dezember 1966, ihr wirtschaftl iches und soziales 
Schicksal allein zu bestimmen das Recht haben. Das Bundesverfassungsgericht hat im Lissa
bon-Urteil diese Eigenständigkeit zun1 Kern der Verfassungs identität Deutschlands als der 

Substanz der Souveränität erklärt (Absätze 249 fl'.). 

Das Bundesverfassungsg ericht freilich hat, inm1er der europäischen Integration, soweit es 
irgend geht, d ienlich, die Bevormundung der Haushalts - und Fiskalpolitik der lvlitgliedstaaten 
die Steine aus dem Weg geräumt. Das aber ändert die Rechtslage nicht. Die Freiheit der Bür
ger tmd damit deren Selbstbestimmw1gsrecht und Souveränität stehen nicht zur Disposition 
eines Gerichts, auch nicht des Bundesverfassungsgerichls . Sie machen die Würde der Bürger 
aus. Zudem entbehren die folgenden Sätze des Gerichts der Begründung. Es verfügt ohnehin 
nich t über eine tragfähige Freiheits- und über gar keine Souveränitätsdogmatik. Im ESM
Urteil vom 18. März 20 14, BVerfGE 135, 317 ff., Rrm. 171 ff., heißt es: 

,,Die Verpflichtung des Haushaltsgesetzgebers a~f eine bestimmte Haushalts - und Fis 
kalpol itik kann grundsätzlich auch auf der Basis des Unions- oder Völkerrechts e1folgen. 

(1) Die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäisc hen Union niedergelegten Anfor 
derungen an eine tragfähige Haushaltswirtschaft (Art. 123 bis Art . 126, ArL 136 AEUV) 
begrenzen den Spielraum des nationalen Gesetzgebers bei der Wahrnehmung seiner 
haushaltspolitischen Gesamtveranlwortung . Vergleichbares gill - seine Übereinslimmung 
mit dem Primärrecht, die hier nicht zu untersuchen ist, unterstellt - fiir das unionale Se 
kundärrecht (vgl. im Einzelnen BVetfGE 132, 195 <245 f >, Rn. 122). 

(2) Es steht den A1itgliedstaaten im übrigen.frei, über die bestehenden wirtschajis - und 
haushaltspolitischen Bindungen des Unionsrechts hinaus weitere Bindungen einzugehen, 
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soweit diese nicht in Widerspruch zu den unionsrechtlichen Vorgaben geraren (vgl. Art. 4 
Abs. 3 EUV). Die Bundesrepublik Deu/schland kann daher innerstaatlich strengere Rege
lungen für ihre Haushaltspolitik einfi.ihren und sich auch entsprechend vertraglich ver
pfl.ichten (vgl. BVerfGE 129, 124 <181.f>; 132, 195 <246>, Rn. 123). 

cc) Dabei ist es in erster Linie Sache des Gesetzgebers, abzuwägen, ob und in welchem 
Umfang zur Erhaltung demokratischer Gestaltungs-und Entscheidungsspielräume auch 

jilr die Zukunft Bindungen in Bezug auf das Ausgabeverhalten geboten und deshalb -
spiegelbildlich.- eine Verringerung d.es Gestaltungs- und Entscheidungsspielraums in der 
Gegenwart hinzunehmen ist. Das Bundesverfassungsgericht kann sich hier nicht mit ei
gener Sachkompetenz an die Stelle der dazu zuvörderst berl!fenen. Gesetzgebungskörper
schaflen setzen (BVerjGE 129, 124 <183>) . Es hat jedoch sicherzustellen, dass der de
mo/a·arische Prozess offen bleibt, ai.ifgrund anderer lv.fehrheitsenrsch.eidungen rechtliche 
Umwertungen e1:folgen können (vgl. BVerjGE 5, 85 <198/> ; 44, 125 <142>; 123, 267 
<367>) und eine irreversible rechtliche Präjudizierung künftiger Generationen vermie
den wird {BVerjGE 132, 195 <246/>, Rn. 124)". 

10. Art. 126 AEUV, der Bestandteil des Konvergenzprinz ips und Strukturprinzip der Wäh
rungsunion (Art. 140 Abs. 1 AEUV) ist, bezweckt, im Interesse der Pre isstab ilität in der Wäh
nmgsunion, ,.übermäßige öffentliche Defizite" der Mitgliedstaaten zu unterbinden. Die 

Kommission hat das Recht, ,,die Entwicklung der Haushal tslage und der Höhe des öffentli 
chen Schuldenstandes in den Mitgliedstaaten irn Hinbl ick auf die Feststellung schwerwiegen 
der Fehler" zu überwachen (Ati. 126 Abs . 2 S. 1 AElN). Insbesond ere prllft sie die Einhal
tung der Haushaltsd isziplin anhand der Kriterien des jähr lichen Hausha ltsdefizits, gemessen 
am Brutto inlandsprodukt, nach dem Referenzwert von 3% (S. 2 lit. a), und den öffentl ichen 

Schuldenstand, gemessen am Bruttoin landsproduk t, nach dem Referenzwert von 60 % (S. 2 
lit. b). Die Referen zwerte werden im Protokoll über da~ Verfahren bei einem übermäß igen 
Defizit im Einzelnen festge legt (Art. 126 Abs. 2 UAbs . 2 AEUV). Die Haushaltsdisziplin ist 
j eweils gewahrt, wenn im ersten Fall das Verhältnis des öffentlichen Defiz its zum Bruttoin
landsprodukt „erheblich und laufend zurilckgegangcn ist und einen We1i in der Nähe des Re
ferenzwe (tS eneich t hat oder der Referenzwe rt nur ausnahmsweise und vorübergehend über
schri tten wird und das Verhä llnis in der Nähe des Referenzwerts bleibt", und im zweiten Fall, 
wenn „das Verhältnis des öffentliche n Schu ldenstan ds zum Bruttoinlands produkt" ,,hinrei
chend rückläufi g ist und sich ra~ch genug dem Referen7.wert näher t" (Art. J 26 Abs. 2 lit. a, 
b AEUV). Die Referenzwerte sind gemäß Art. 126 Abs. 2 UAbs. 2 AEUV in Alt. 1 des Pro
tokolls über das Verfalu·en bei einem übermäßigen Defizit (10 . Protokoll zum EU-Vertrag 
20 07, ursprünglich 12. Protokoll zum EU-Vertrag 1992) festgelegt. In den Absätzen 3 ff. des 
Art . 126 AEUVistdas Verfahren näher geregelt, in dem die die Mitgliedstaaten, welche es an 
der vertragsgem äßen Haushaltsdiszipli n haben fehlen lassen, zur vertragsgemäßen Hausha lts
po litik zurüc kgeführt werden sollen. Das Verfahren, das Öffentlichkeit als Druclan ittel nutzen 

so ll und als letztes Disz ip linierungsinstr wnent hohe Geldbußen ausgerechnet für Staaten, die 
in finanziellen Schwierigke iten stecken, vorschrei bt, ist mehr als unbchclllich und hat sich 
nicht bewälut. 

Durch den Stabilillil~-tmd Wachstmnspakt vom 16./ 17 . .JLmi 1997 sind im Interesse de r Stabi

litä t des Ew-o die Befugn isse verschärfl worden. lnsbesondere ist die Höhe der Geldbuße da
hin festgelegt worden , daß der Mitgliedstaat, dessen Hausha ltspolitik de fizi tär ist, 0,2 % (und 
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eine variable Komponente) des Brnttoinlandspro dukts zu erbringen hat (für Deutschland bis 
zu l O Mrd. Euro20), die zur Geldbuße umgewandelt wird, wenn das übennäßige Defizit nicht 
zwei Jahre nach dem Einlagebeschluß korrigiert ist21. Weiterhin sollte der Rat entgegen Ab
satz 11 des Art. 126 AEUV kein Sanktionsermessen haben, sondern zu unmittelbaren Sankt i

onsmaßnahmen auf Grnnd des Defizits des Mitgliedstaates verpflichtet sein. Der Stabilitäts

und Wachstumspakt war schon deswege n problematisch, hat aber auch die Zuständigkeits
ordnung des Vertrages verletzt, we il die wesentliche Materie desse lben durch den Europäi
schen Rat festgelegt worden war, der nach Art. 4 Abs. 1 EUV nicht befugt war, verbindliche 
Rechtsakte zu erlassen. Dem Stabilitäts- und Wachsttunspakt wird eine hohe pol itische Ver
bindlichkeit zugemessen22. Die Kommission hat auf seiner Grundlage Sanktionsrnaßnahmen 
gegen Deutschland und Frankreich wegen deren Hausha ltsdefiziten im Jahre 2002/3 durchzu
setzen versucht und ist damit im Rat gescheitert23 . Der Europäische Gerichtshof hat die Nich
tigkeitsklage der Konunission gegen den Rat als unzulässig abgelehnt, aber die Schlußfolge
rungen des Rates, mit denen dieser das Defizitverfaluen aussetzen wollte, :für nichtig er
klärt24. Meluere Mitgliedstaaten waren ja hrelang nicht in der Lage uod sind es nocl1 inuuer 
nicht, das verbotene Defizit abzuwenden, auch Deutschland lange nicht, bis zur Nullz inspoli
tik der EZB) und Frankreich keinesfalls (Staatsschulden etwa 100 % des BIP), Italien schon 
gar nicht (Staatsschulden etwa 130 % des BIP). Sanktionen haben sich gegen diese Mitglied 
staaten nicht durchsetzen lassen. Die Voraussetzungen für die Feststelhmg des öffentlichen 
Haushaltsdefizits und des übermäßigen öffentlichen Schuldenstandes sind von den Regie
rungschefs in der Regiernngskonfercnz vom 22./23. März 2005 durch einfachen Beschluß25 
geändert worden. lnsbesondere soll Deutschland nach näheren Kriterien die Transferleist un
gen in die neuen Länder und die Nettozah lungen an die EU bei der Berechnung des Haus
haltsdefizits und des Schuldenstandes mindernd berücksichtigen dütfen. Der vom damaligen 
Kommissionspräs identen Romano Prodi öffentlich als „stupide" bezeichnete Stabilitäts- und 
Wachstumsp akt, das (Mach)Werk des damaligen Bw1desfinanzm.inisters Theo Waigel, ist 

dadurch zumindest in zentralen Teilregelungen geändert und in der Sache für obsolet erklärt 
worden. Nicht anders werden die neuerl ichen Sanktionsmaßnahmcn, we lche die Haushalts
disz.ip)i_n sichern sollen, zumal die des Fiskalpaktes tmd die Verschärfung des wirkungslosen 

20 Zur innerdeutschen Ve1teilw1g der Sru1kt ionslasten Art. l 09 Abs. 5 GG (Föderalismusreform v. 
30.06.2006) 
21 A.rl. 12 und 13 der VO (EG) Nr. 1467/97 des Rates vo111 7.07.1997 (ABI. L 209/6 ff) 
22 Vgl. die ( JS.) Erklärung zu den Bestimmungen der Verträge des Vertrages von Lissabon u.a.: 
,,Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist ein wichtiges lnstru111ent für die Ve1wi rklichw1g dieser 
Ziele" (,.Wachstumspotential zu steigem" und „solide Hausba lt$lage"). ,,Die Konferenz bekennt 
sich erneut zu den Bestimmungen Ober den Stabilit.'lts-und Wachstumspakt als Rahmen für die 
Koordinierung der Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten". 

n Entscheidung des ECOFlN v. 25.11.2003. 
24 EuGH v. 13.07.2004 - Rs. C-27/04 (Kommission/Rat), Slg. 2004, 738, Rdn. 29 ff., 44 ff., 81, 
92. 
25 Vgl. die ÄnderungsVOen (EG) Nr. 1055 und J 056 des Rates vom 27.06.2005 (ABI. 2005 L 174/1 
und L 174/5). 
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Stabil itiits- tmd Wachstumspaktes von 1997 durch die sechs Rechtsakte der Union26, aber 

witt schaftlich illusionär und politisch zwar bedrängen d, aber gerade deswegen kaum durch
setzbar sind, gehandhabt werden. 

11. Die Fraktionen der CDU, CSU und der FDP, welche das Zustimmungsgesctz zum Fiskal

pakt in das Gesetzgebungsvctfalueu eingebracht haben, haben als dessen „Problem und Ziel" 
genannt: 

,,Eine nachhaltige Haushaltspolitik und gesunde Staatsfinanzen in den Mitgliedstaa
ten des Eu.ro-Wähn.mgsgebiets, aber auch der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi
schen Union, sind angesichts der umfassenden politischen und volkswirtschaftlichen 
Interdependenzen zwischen diesen Staaten unabdingba r. Sie sind notwendige Voraus
setzungen .für Vertrauen in einen handlungsfähigen Staat, dauerhaft günstige Wachs
tums- und Beschäfiigungsbedingungen 1.md den Zusammenhalt der Wirtschafts- und 
Währungsunion. Im Verlaiifder vergangenen Jahre hat sich gezeigt, dass die finanzi
elle Solidität der Euro-Mitgliedstaaten und das reibungslose Funktionieren der Wirt
schafts- und Währungsunion durch die im Rahmen des Vertrags wm Maastricht ver
einbarten Regelungen nicht in ausreichendem Maße gewährleistet werden. Dies kann 
zu essenziellen Problemen ftir die betroffenen Mitgliedstaaten, das Euro
Währungsgebiet und die Europäische Union als Ganzes führen. 

Aus diesem Grunde ist es erforderlich, die Wirtschafts- und Währungsunion durch 
neue vertragliche Regelungen zu verstärken, um die Haushaltsdisziplin zu verbessern, 
gesunde öffentliche Finanzen zu erreichen und eine verstärkte wirtschaftspolitische 
Koordinierung und Steuerung zu ermöglichen. 

Ursprüngliches Ziel war e.s, diese Regelungen durch eine Änderung der Union.wer
träge einzuführen. Dies ist derzeit nicht realisierbar. Vor diesem Hintergrund sollen 
die von den Staats- und Regierungschefi; des Euroraums am 9. Dezcimber 2011 ver
einbarten inhaltlichen Eckpunkte im Rahmen eines völkerrechtlichen Vertrags umge
setzt werden. Vertragsparteien sind die Ew·o-i\1itgliedstaaten sowie - zum jetzigen 
Zeitpunkt - acht der zehn übrigen 1\1itgliedrtaaten der Europäischen Union. Die Bun
desregierung wird auf eine frühestmögliche Oberführung der Regelungen des Ver
trags in den Rechtsbestand der Verträge der Europäischen Union hinwirken, die im 
Vertrag <Uplizit angelegt ist ". 

12. Die Schulden bremsen des Fiskalpaktes, die noch nicht greifen, werden, sowei t sie über
haupt verbindlich werden, die Hausha ltsdisz iplinierung nicht herbeiführen, vor allem weil das 
wirtschaftlich nicht geleistet werden kaim, aber auch politisch nicht durchgesetzt werden 
wird. Es spielt keine Rolle, ob sie in die Verfassungsgesetze geschrieben werden. Wenn sie 
nicht wieder gestr ichen werden, wenn die „Straße" das erzwingt, so werden s ie umgangen 
oder sonstwie mißach tet werden, wie seit eh und je die deutsche Schuldenbremse, die der Sa

che nach immer schon in Art. 115 GG stand, der die Kreditaufnahme des BtUldes auf das im 
Haushaltsplan veranschlagte lnvestitionsvoltm1en beschränk t hatte. Z LU11 einen durften zur 
Abwelu· der S(önmg des gesam tw irtschafllichen Gleicbgewicbts Ausnahmen gemacht wer-

26 Dazu meine Verfassungsbeschwerde gegen die Zustimrnungsgesetz.e zu Art. 136 Aos. 3 AEUV, zum 
Ew·opäisc ben Stabi litätsmechanismus (ESM), zum Fiska lvertrag, gegen das ESM
Finanzierungsgesetz, gegen die Maßnahmen des ESZB und der EZB zur Staatsfinanzierung, gegen die 
sechs Rechtsak1e der Europäische n Union zur Einric htung einer Wi,tschaftsregienmg und gege n den 
Euro-Plus-Pakt vom 29. Juni 2012, S. 90 ff. 
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den, zum anderen ww·de.der Invest itionsbeg riff derart weit ausgedehnt, daß er keine relevan te 
Begrenzung der Kreditauföab.me mehr zu bewirken vern1ochte. Jedenfa lls sind die Staats
schulden Deutschl m1cb jel:t.t wegen der außergewöhn lichen Konjunktur und der Nullz inspo li
tik der EZB unter zwei Billionen Euro (gu t 19.000 Mrd. Etu·o) gesun ken. Das w ird nicht so 
bleiben, alJein schon nicht wegen der Zinspolit ik der EZB, die so nicht dauerhaft bestehen 

kam1 w1d wegen der immens wachsende n Soz ialkosten der Massenzuwander ung. Sie werden 
olme große Ente ignung tücht beseitigt werden können. Der Zwang zu ständigen Rechtsbrü 
chen ist der europäischen und globalen Integration geradezu systemiuummenl, aber dennoch 
nicht gerechtfertigt. Das fehlerhafte System, die Wäbrungsu1üo11, muß beseitigt und darf kei
nesfalls mit weiteren Feh lgriffen wie den Schulden bremsen ve1festigt werden. Die Bürger der 
einze lnen Staaten sind dem Mechanismus ohnmächtig ausgesetzt, auch wegen des außeror
dentl ichen Drucks, der auf ilu·e Regierungen und damit mittelbar auf sie ausgeübt wird. Die 
Eurorettungspol itik gibt beredtes Zeugnis dafür. Die Gebervö lker werden genötigt, ilu·e Wirt
schafts leisnmgen zur Finanzierung der Mißwirtschaft ru1derer Staaten und Völker hinzugeben. 
Der Stabi lisierungsmechanismus ist ein getarnter Ausbeutimgsmechanismus, geradezu eine 
Auffo rderung zum „beggar your neighbour". Die Wirtschaftsaufs icht der EU wird die Haus

haltsdiszipl in, wie die Erfahrung zeigt , trotz der San.k:tionsmöglichke iten nicht herbeiführen, 
weil die Schu ldenreduzierung nicht möglich ist, solange die \Väbrnngseinhc it ohne Abwer 
tungsmöglichkeit im Verbund mit dem Binnenmar kt besteht 1md dadurch die schwachen 
Volkswirtscbatlen schut-tlos dem Export de r durch die einheitliche Wälmrng zusä tzlich be
günstigten Volkswirtschatlen ausgeliefe rt sind. Zudem steht d ie Verbind lichkeit der Auf
siclitsmaßnahrnen zur Disposit ion der qualifizierten Mehrhe it des Rates und damit der Interes
sen der Staaten mit schwachen Volkswirtschaften. Eher scheiden Mitgliedstaaten aus der 
Union aus, als daß sie sich Verarrmrngsmaßnahmen diktieren lassen. Die Kondi tionen für 
Griechenland sind denn auch stiindig gemilder t, die Schulden reduziert worden . 

Zum anderen darf die Finanzh ilfe nicht zur Verze 1nmg des Wettbewerbs nvischen den Mit
gliedstaaten fülu·en (Abs. 2 S. 2 des ESM-Ver trages) . Da~ mt die Pinanzhilfe ganz offens icht
lich. Das 1,,>i.lt auch für den Fiskalpakt, für den diese Vertragsgn rndlage reklam iert wird, wci l 
der Fiskal pakt zum einen die zur Rezession gezwungenen Länder von der ve1t ragsgebotcncn 
Konvergenz der Volkswüischaften weiter entfernt und zum anderen Voraussetzu ngen für die 
ver tragsw idrigen Finanzhilfen verei.n bait und des weiteren die beteiligten Staaten zu einem 
Bundesstaa t vereint, während die anderen, wellll man der bisherigen Einschätzung des Bun
desverfassungsgerichts folgt, im Staa tenver bund verbleiben. Das beendet die Souveränitä t 
der ESM-M itglieder, die den Fiska lpakt zu schlie ßen genöt igt sind, obwoh l die Souveränität 

der Mitg liedstaaten trotz aller Übcrtragtmg von Hoheitsrechten zur gemeinsamen Ausübung 
die essentiel le Vertragsgrund lage der Europäischen Union als Staatenverbun d ist, wie das 
ßlmdesvedassungsgericht zu erklä ren nicl1t müde wird (etwa BVerfGE 89, 155 (186 f., 188 
ff. - Maastlicht -Urteil); 111, 307 (Absä tze 33, 35 f. - EMRK- Urteil); 123, 267, Absätze. 223 
ff., 231,247 f, 262 f., 275, 281, 329, 338 ff., 347 - Lissabon-U rteil)) . Die Euro-Länder bre
chen der Sache nach aus der Europäischen Union der Gründungsverträge aus wid schaffen 
sich durch den ESM-Ve1tra.g eine eigene Union, einen (weiterentwickelte n) Bundess taat 
(fünkt ional, nicht instin1tionell), der zwar für die anderen "Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union offen ist (Art. 2 Abs. l ESM-Vertrag), frei.lieh nur, weru1 sie durch Beschluß des Rates 
der Europäisc hen Union gemäß Artikel 140 Abs. 2 AEUV in die Euro -Gruppe aufgenommen 
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worden sind, aber doch ein eigenes, gemeinschaftliches wirtschaftliches und politisches 
Sc)1icksal hat, im übrigen letztlich auch zu Lasten der anderen Mitgliedstaaten, die unver
meidlich in den unabwendbaren wirtschaftlichen Niedergang hineingezogen werden. 

13. Souveränilätswidrig und demokratiewidrig sind insbesonde re Art. 5 und 6 des Vertrages: 

,,Eine Verlragsparlei, d ie gemäß den Verträgen, auf denen die Europäische Union beruht, Ge
gens tand eines Defizitverführens ist, legt ein Haushalts- und Wi.Itschaftspartnerschaftspro
gramm auf, das eine detaillierte Beschreibung der Strnl.."tu1Tefo1men enthält, die zur Gewähr
leistung einer wirksamen und dauerhaften Konektur ihres übennäßigen Defizits zu beschlie
J.len und umzusetzen smd. Inhalt und Fom1 dieser Progranuue werden im Recht der Europäi
schen Union festgelegt Sie werden dem Rat der Europäischen Union und der Euro päischen 
Komrnissio11 i.In Rahmen der bestehenden Überwachungsverfahren des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts zur Genehmigung vorgelegt werden und auch innerhalb dieses Rahmens 
überwacht werden. Die Umsetzung des Haushalts- tmd Wirtschaftspa1tnerschaftsprogramms 
und die mit diesem Progranun i.IJ Einklang stehenden jährlichen Haushaltspläne werden vom 
Rat der Europäischen Union und der Europäischen Konuuission über,vacht werden" (Art. 5). 

„Zur besseren Koordinierung der Planung für die Begebung von Staatsschuldtiteln erstatten 

die Vertragspa1teien dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission im 
Voraus über ihre entsprechenden Planungen Bericht" (Art. 6). Art. 7 des Vertrages offenbart 
trotz seines Verpfüchtungscharalcters die Stmlm1rschwäche der Diszip linierungsordnung, 
nämlich mit Mehrheit können die Eurostaaten ihre Anwendung relativieren: ,,Die Vertrags
parteien, deren Währung der Euro ist, verptli chten sich unter uneingeschränkter Einhaltung 
der Verfahrensvorschriften der Verträge, auf denen die Europäische Union beruht, zur Unter
stützung der Vorschläge oder Empfehhmgen der Europäischen Kommission, in denen diese 
die Auffass1mg vertritt, dass ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Währnng der 
Euro ist, im Rahmen eines Verfahrens bei einem übennäßigen Defizit gegen das Defizit
Kriterium verstößt. Diese Verpfücht1ing entfällt, wenn zwischen den Vertragsparteien, deren 
Währung der Euro ist, fest~teht, dass eine analog zu den einschlägigen Bestimmungen der 
Verträge, auf denen die Europäische Union ben d,t, unter AtL~la~sung des Standpunkts der 
betro ffenen Vertragspartei ermittelte qualifizierte Melu·heit von ihnen gegen den vorgeschla
genen oder empfohlenen Beschluss ist". Nach Art. 8 des Vertrages köm1en die Kommission 
oder die Vertragsparteien den Europäischen Gerichtshof klären lassen, ob erne Partei der Re
gelungsverpflichtung des Art. 3 Abs. 2 nachgekommen ist. Sanktionen wegen Mißachtung 
des verbindlichen Urteils köllllen aber nur die Vertragsparteien bern1 Gerichtshof beantragen, 
nicht d ie Kommission. Demgemäß wird es nach üblicher Staatenpraxis niemals zu Sanktionen 
kommen und das Regelungswerk ist wirkungslos . Die Klagebefugnis allein der Mitgliedstaa

ten nimmt polit isch der Schuldenbremse die Verbindlichkeit. 

Die Schuldenbremse in Art. 109 Abs. 3 GG ist ein Unionsprojekt . Dieses ist nicht nur mit der 
Souveränität der Völker, auch der Landesvö lker, unvereinbar, sondern auch in e iner 'Weise 

ökonomisch verfehlt, daß es wegen Sachwidrigkeit das Rechtsprinzip des Rechtsstaates ver
letzt. Grobe Mißachtung der praktischen Vernunft sind nicht nur unsittlich, sondern auch 
rechtswidrig27. Die vormalige Regelung, die die Kreditaufnahme außer an das Gebot des ge-

27 K A. Sehachtschneider, Preiheit in der Republik, 2007, S. 420 ff. 
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samlwirtschaftlichen Gleichgewich ts an das Investitionsvolumen gebunden hat, war lTotz der 
Überdehnung des Investitionsbegriffs staatsgemäß. Es gibt keine Veranlassung für die Län
der, dem europäistischen Diktat des Art. 109 Abs. 3 GG zu folgen. Es verletzt die SouveräJli
lät der Bürger des Staates Brandenburg. 

II 

Schuldenbremse behindert Entwicldung 

Wie fast alle Einrichtungen der EU behindert die Scbuldeubremse der EU und der Mitglied 
staaten die Entwick lung der Wirtschaft und damit den Wohlstand der beteiligten Völker. 

1. Während vorwärts strebende Staaten technische limovationen, die iluer Wirtschail: Stärke 
geben, mit großen finanziellen Mitteln, oft im Rahmen der Militärhaushalte, unterstützen, 
verordnet sieb die EU die Schuldenbremse. Deutschland rn.acht bei dieser den Niedergang 
betTeibenden Politik nicht nur mit, sondern treibt sie voran, um die ,Partner' der Union zur 
Ilaushaltskonsolidienmg nötigen zu kötmen. Deutschland hat nicht nur einen schwerwiegen

den Investitionsrückstand, sondern wird seine Wettbewerbsfähigkeit, die auf technischen 
Entwickhmgen der Vergangenheit beruht, einbüßen. Im Bereich der Elektrotechnik ist 
Deutschland drittklassig . Deutsch land ist in der Kommunikationsteclmik von den Vereinigten 
Staaten, von China und von Südkorea abhängig . Das bringt auch Gefahren für die Kornmuni

kationssicherheit mit sich. Deutschland ist auch in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge 
riickständig. Führend ist Deutschland in der Ideologie menschengemachten Klimawande ls, 
eine moralistische Irrlehre, die zur weiteren Verhinderung technischen Fortschrittes beiträgt. 

Deutsch land wird von wissensfeind lichcn Ideologien beherrscht, typisch für sozialistische 
Systeme. ln diesen Kontext gehört auch die Schuldenbremse. 

Die Ausnahmen von der Vorgabe des Art. l 09 Abs. 3 S. 1 GG, daß die Haushalte von Bund 

und Ländern oht1e Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind, nämlich Berilcksichtigung der 
Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung und 
Ausnahmerege lungen f'ilr Naturkatastrophen oder außergewö lmliche Notsituationen, lassen 
die finanzielle Förderung von großtechnischen Entwickhtngen, gewissermaßen die Teilnahme 
an der technischen Revolution, n ichl :w, schon gar nicht in konjunkturellen Nonnallagen. 
Ganz im Gegenteil, Deutschland IäJ.lt es zu, dai.l Unternelunen mit fülu-enden technischen Fä
lligkeiten, von fremden Staaten übernommen werden. Olmehin ist die deutsche Industrie 
weitgehend in ausländischer Hand, jeden falls die Großindustrie. Nur noch nlittelständische 
Unternelunen haben Weltmarktrelevanz. Die Gründe sind nachwirkende deutsche Ingenieurs
leistungen und deutsche Tugenden. Beides aber verhindert für die Zukunft das deutsche 
Schulwesen, das ohne hinreichende Anforderungen jedem , der sich ,licht wehrt, die Hoch
schulreife aufdrängi und zum oft erfolg losen Studium verführt. Facharbeiter, die Deutsch

lands Wirtschaft stark gemacht haben tmd die Deutschlan d nötigst braucht, werden in 
Deutschland geradezu verhindert. 

Auch in nonnalen Konjunhurlagen mtl~sen staatlich geförderte Investitionen für die techno
logische Entwick lung erlaubt sein. Das geht nicht ohne Kredite. Deren Rückzahlung ist nicht 
das dringenste Problem, wenn die technische Enlwicklung die weltwei te Wettbewerbsflihig
keit und damit die Schuldenb:agfühigkeit stärk t. Kredite sind 7.urück zu 1A1hlen (§ 488 Abs. 1 
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S. 2 BGB, vor der Schuldrechtsreform § 607 BGB), aber die Kreditgeber interessieren zu
nächst die Zinsen und die Kredits icherheit. Selten haben Staaten die Kredite vollständig be
glichen. Das hat ihre Kreditfühigkeit angesichts des Überhanges an von den Zentralbanken 
ztu· Verfügung gestellter Geldmenge nur relativ beeinträchtigt. Die Vereinigten Staaten von 
Amerika haben Staatsschu lden von 22 Billionen Dollar , die mit 106 % das BrP übertreffen. 

Sie sind nach wie vor die führende Wirtschaftsmach t der Welt. China finanziert seinen wirt 
schaft lichen Aufstieg mit großen Staatsausgaben, die keineswegs aus dem BIP finanziert wer
den. China schickt sich an, die stärkste Wirtschails.rnacht der Welt zu werden und kautl zu 
diesem Zweck auch deutsche Unternehmen. 

Wenn die Wirtschaft eines Staates insgesamt nicht wettbewerbsfllhig ist oder wettbewerbsfä 
hig zu werden verspricht, müssen die Länder höhere Zinsen zahlen, werden aber doch meist 
kreditiert. Wenn allerdings eine gescheiterte Geldpoli!ik, der Euro, verteidigt werden soll, 
ergeben sich andere Zwänge, frei lich auf Gru11d eines vernunftwidrigen und verfassungswid
rigen Projekts, das keine Unterstützung verdient und schon gar nicht die Mißachtung der Sou
veränität der Staaten rechtfortigt. Schuldenbremsen verkeru1en den globalen 'Wettbewerb 
gründlich. Dieser ist ei11 Wirtschaftskrieg, an dem aller deutscher MoralisJUus nichts ändern 
wird. In einer solchen Weltwfrtschaftslage, die Deutschland nicht iindem wird und erst recht 
nicht Brandenburg, ist eine Volkswirtschaft mit emer Schuldenbremse genausowenig gut be
raten wie mit einem Binnemnarkt mit heterogenen Volkswirtschaften, mit einer Währungs
union, mit Kapitalverkehrsfreiheit, auch iln Verhältnis zu Staaten, die eine Steuerdumpingpo

litik nutzen. 

Das starre Verbot der Kreditaufnahmen in konjunkturellen Normallagen verhindert staatliche 
Förderungen notwendiger technischer Innovationen für die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes. Die Sta.gnation der technisch en Entwicklung ist für den Wohlstand Deutschlands von 
großem Schaden; denn Deutschland befindet sich m hohem Maße i11 emem weltweiten wilt 
schaftlichen Verbund und weltweiten zum Teil unfail'en Wettbewerb. Die frühere Regelung 
des A:tt. 115 Abs. 2 S. 1 GG hat die Einnalunen aus Krediten an die Surrune der iln Haus 
haltsplan veranschl agten Ausgaben für Investitionen gebunden. Die Kreditaufnahmen wurden 
somit von der vorgängigen Entscheidung über die Investitionsaufwendungen abhängig ge

macht. Das war flexibel, sachgerecht, von ökonomischer Vernunft getragen. Zudem durften 
selbst davon weitere Ausnahmen zur Abwehr einer Stönmg des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts gemacht werden. 

2 . DeLLtschland hat wegen integrationspol ilischer Visionen eine Schuldensperre in das Grund
gesetz geschrieben, von der nicht erwartet werden kann und nur von wenigen erwartet wird, 
daJ.\ die Politik sie respektieren werde. Ganz im Gegente il, die Euro-Rettungspolitik ignoriert 
die Schuldensperre in grober Weise mit dem abwegigen Argument, die Gewiihl'leistungen 
würden nicht in Anspruch genonunen werden und wenn doch, dann wlilxlen die Kredite von 
den kreditnehmenden Mitgliedstaaten zurückbezahlt werden, so daß Deutsehlru1d und die a11-
deren kreditgebendeu Staaten nur Sicherheit, aber nicht Geld gegeben haben werden. Das ist 
reine Illusion, wie die Entwicklung der Staatsschuldenkrise der Euro-Länder gezeigt hat und 
zeigt. Geradezu gesetzmäßig muß ein PIIGS-Staat nach dem anderen die Fmanzhi lfen in An
spruch nehmen, zudem in der erwarteten Reihenfolge. Inzwischen ist jedem, der nicht aus 
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Gründen politischer Opponunität die Realität leugnet., k lar, daß Griechenland auch die ver
bliebenen erheblich abgesenkten Kredite nicht zurückzahlen können wird und auf eine weitere 
Restruk-tulierung der Schulden, also den weiteren Hair-Cut, die insolvenzmäßige Schul
denkürzung, zugeht, nachdem die privaten Gläubiger auf Forderungen von 107 Milliarden 
Euro zu verzichten gedrängt . wurden, ein Verzicht, der ilmen freilich durch den Umtausch der 

Schrottpapiere in vergleichsweise wenhaltige Fordenmgen versüßt wurde. Immer wieder for
dert Griechenland die zeitl iche Streckung der Auflagenerfüllung und der Rückzahlung und 
stößt. mit dieser Forderung auf Verständnis auch der Regierungen der Geberstaaten. Das war 
und ist der Anfang des Endes der Konditionierung der Finanzhilfen und damit der Beginn der 

bedingungslosen Finanz ierung hilfsbedürftiger Euroländer. 

3. Nach Art . 115 Abs. 2 GG in der seit 2011 anzuwendenden Fassung sind „Einnahmen und 
Ausgaben grundsätzl ich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen". ,,Diesem Grundsatz 

ist" nach Satz 2 „entsprochen, wenn d ie Einnahmen aus Krediten 0, 35 vom Hunde1t im Ver
hältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten". Das wären in diesem Jahr 
etwa 7 Mrd. Euro. Mit der Kreditaufnahme ist (verfassungsrechtl ich bedenklich) die Netto

kreditaufnahme gemeint. Tm .Jahre 20 10 betrug die Neuverschuldung verg leichsweise 70 Mrd. 
Euro, im .Talu· 2011 dank guter Konju nktur (nacl1 der vorhergehenden Rezession) 17, 3 Mrd . 
Euro. Art. 143 d Abs. 1 S. 5 GG erlaubt dem Bund, iJ1 den Jahren 20 11 bis 2015 von der Vor
gabe des Art. 115 Abs. 2 S. 2 GG abzuweichen. Das ist dekuvrierend. Die Schuldenspen-e gilt 
immer für die fernere Zukunft Die Gegenwart erzwingt eine Ausnalnne. So wird das ümner 
sein . Die jährli chen Haushalte sollten aber so aufgestellt werden, daß im Haushaltsjal1r 2016 
diese Vorgabe erfüllt wird (S. 7). D ie tatsäch liche Entwick lung kann schne ll in eine andere 
Richtung gehen als in den Zeiten der NuH%:inspolitik. Allein eine schon aus Gründen der Infla
tionsbekämpfung notwendige Zinsanhebung der EZB um 100 Basispunkte (1 %) würde die 
derzeitigen Zinsenlasten Deutschlands um fa~t 20 Mrd. E11ro erhöhen. Mittels Steuern, Bei
trägen und Gebühren sind derartige Beträge nicht einzubringen. Ohne Kredite für die Zins
schu lden ist der Staatshaushalt nicht zu finanzieren. Die Schuldensperre kai.m ebenso einfuch, 
wie sie in das Grundgesetz gesclu·ieben wurde, auch wieder aus diesem gestrichen werden. 
Die erforderliche Zweidrittelmehrhe it im Bundestag und Bundesrat ist für die Parteienoligar
chie, die keine hinreichend mächtige Opposition hat, kein 1-IiJ1dernis. Die Verschuldungsgren

ze des bisherigen Art. 115 Abs. l S. 2 GG, die im Hausha ltsplan veranscWagten Ausgaben für 
Investit ionen, ist durch einen weiten [nvcstitionsbegriff (Ausgaben mit „zulcrmftsbegünstigen

dem Charakter", aber nicht schon Kosten für Ausbildung, ,,human capital") und durch die 
Ausnahme der Kreditaufual1me „zur Abwehr der Stönmg des gesamtwirtschafüichen Gleich
gewichts", welche das Bundesverfassungsgericht als Alternative behandelt, deren Anwendung 
dem Einschätzungss pielraum des Parlaments unterliege und die keiner formelle n FesL~tellung 
bedürfe (BVerfGE 79, 311 (334 ff., Abs. 71 ff.)), aufgewe icht W()rden. Diese lüeditattfnah
men waren jedenfa lls insoweit verfassungswid rig, als die Investitionen abgeschrieben waren, 
also der jewe iligen Nachwe lt keinen Vorteil mehr bringen und die Beendi1,,>ung der gesamt
wirtschaftl ichen Stönmg niemals genutzt wurde, d ie Verschu ldung zu reduzieren. 

4. Die Schuldenbremse wird in Deutschland niemals getreten werden . Ali. 143 d S. 7 GG hat 
für den Bund den Beginn der harten Grenze von 0, 35 % des BlP von vornherein auf2016 
verschoben . Die Länder dürfen nach Art. 143 d S. 3 GG sogar bis Ende 2019 von der Ver-
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pflichtung, ihren Staatshaushalt ohne Kredite, d. h. Netto-Neukredite, auszugleichen, abwei
chen. Die Konjunk tur erlaubt nach Art. 109 Abs. 3 S. 2 GG ohnehin besondere Regelungen. 
Bis es soweit ist, ist entweder das Grnndgesetz wieder geändert oder die EU hat die Finanz
politik gänzlich 11surpicrt. Allein die Zinsen zu finanzieren, benötigen Bund und Länder Kre
dite. Noch sind die Kreditkosten wegen der Zinspo litik der EZB und des Ratings Deutsch

lands geringer als die Inflationsrate , gut 2%. Der Zinssatz kann und wird durch Erhöhung des 
Leitzinssatzes (zeitweil ig 0,00%) und durch Senkung des Ratings schnell auf das Vielfache 
wachsen. 6% oder mehr, wie zeitweisse in Spanien, würden die Länder bereits etwa 31 Mrd . 
Emo kosten, von 520 Mrd. Euro Schulden nämlich . Das sind etwa 75 % des bayerischen und 
150 % des Berliner Landeshausha lts. Die Schulden Berlins betragen 68, 4 % des BIP, die 
Bayerns 6, 5 %. Die außerordentlichen Ausgaben, welche durch die Gewährleistungen im 
Rahmen der Euro-Schutzmechan ismen auf den Bund zukommen, wird er nicht ohne Kredi te 
im großen Umfang finanzieren können. lm Zuge der Entwicklung wird seine Kreditwürdig
keit abgesenkt werden. Das wird die Kreditaufuabm e erheblich ve1teuern. An sich lohnt es 
nicht, d iese Aspekte überhaupt zu erör tern, weil der Staatshaushalt durch die Euro
Rettungsversuche zusammenbrechen wird und die verfassungsgesetz lichen Vorgaben sich als 
Makulatur erweisen werden, sobald das ESZB und die EZB die Politik des billigen Geldes zu 
beenden gezwun.gen sein wird. Die schuldenbremsen haben propagandistische, aber auch fi
nanzmarktpolitische Täuschungsfunktion. Die Schuldensperre hat sich schon am Anfang ihrer 
Geltung nicht bewährt. 

Die Lage der deutschen Schuldenbremse zeigt, was von den Schuldenbremsen zu erwarten ist, 
welche die ESM-Mitglieder durch den FiskaJpakt in ihre Ver[assuugsgesetze oder wenigstens 
Gesetze zu schreiben genötigt werden. Sie machen das , solange davon ihre K.reditierung 
durch den EFSF oder den ESM, spri ch vor von allem Deutschland, aber durchaus auch noch 
von Frankreich und anderen Ländern, abhängt. Die rechtliche Verbindlichkeit der Schulden
bremsen in den einzeh1en Ländern wäre zu prüfen, jedenfall s ist die politische Verbindlichkeit 
fragil. Sie besteht in dem völkenechtlich mehr als fragwürdigen Druck, den vor allem 
Deutschland als der ,'lichtigste Zahlmeister ausübt. Weltweit wird die Austeritätspolitik von 
namhaften Ökonomen, zumal Joseph Stiglitz, scharf kritisiert (Handelsblatt vom 16. Apri l 
20 12, S. 20 f.). Sie führt unweigerlich zur Rezession und löst kein Schuldenprob lem. 

Längst ist klar, daß der private Forderungsverzicht auf 107 Milliarden Euro, freilich auf For
derungen, die wert los sind, nicht genügt, um die Kreditfähigkeit Griechenlands wiederherzu
stellen, und wird der Forderungsverzicht auch der öffentlichen Gläubiger und sogar der Euro 

päischen Zentralbank postuliert, insbesondere von dem Internationalen Währungsfonds . Die 
Gläub iger von Banken sind bereits zu deren ,Schuldner' gemacht worden , wenn der Bank 
lnsolveoz droht. Geldeinlagen sind mehr als volatil geworden. Das ist realitätsnah, aber recht

los. Griechenland ist zahlungsrn1fähig, trotz al ler Unters tützungszahlungen und trotz des Aus
teri.t.ätszwanges. Die aufgezwungenen Sparmaßnahmen haben die erwartete, aber von den 
Retlungspolitikern nicht zugestandene Wirkung, die besch leunigte Rezession und Deflation . 
Eine Deflation ruinier t eine Volkswirtscha lt noch wirksamer aJs eine Inflation. Die scheinbare 
Preisstabi lität der Eurozone beruht auf dem Nebeneinander von Deflation in den Rezessions
staaten und Inflation in den prosperierenden Staaten und der pmtiellen starken Inflation des 
Vermögenssektors. Angesichts dieser lelu-reichen Realität haben der Euro-Plus-Pakt und der 
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Fiskalpakt alle Mitglieder des ESM gezwungen, eine Schuldenbremse in iliren Verfasstmgs
gesetzen zu verankern. Die Mitgl iedstaaten, fast alle, sind überschuldet und haben keine 
Chance, ihre Schulden abzuarbeiten , zumal der geforde1te Schuldenabbau sie in die Rezessi
on, wenn nicht Depression, zwingt. Ihnen wird ein haushaltsverfassungsrechtl iches Instru
ment aufgedrängt, das sich bisher weder bewähtt hat noch bewälu·en konnte. Das ist nicht nur 

eine Groteske, sondern ein grober Verstoß gegen die Souveränität der Völker. Sie werden 
genötigt,jedenfa lls wenn sie der Hilfe bedilrfen und Hilfe erbitten, ihre Wirtschaft zu ruinie
ren und die Notlage zu versch.JiJ.mrJern, nur um den Euro, ohnehin eine ökonomisch und damit 
recht lich verfehlte Einrichtung, zu verteidigen. Die Verpflichtungen aus dem Fiskalpakt tref
fen aber auch Deutschland, das sich souveräni tätswidrig der Haushalts- UJld Wirlschafl:shoheit 
begibt, einem wesentlichen Teil der existentiellen Staatlichkeit und Souveränitä t des Volkes 
als desseu Freiheit. 

Brandenburg ist nicht zu raten, sich in Gehorsam gegenüber souveränitälswid 1igen, bundes
staatswidrigen, demokratievtidrigen, freihe itswidrigen und vernunftwidrigen Vorgaben euro
päistisch veranlaßten Grundgesetzänderungen in seinem Verfassungsgesetz einer Schulden
bremse, zumal einem Kreditaufnahmeverbot in konjunkturellen Nonuallagen, zu unterwerfen. 

Es sei ve1merkt, daß das Bundesverfas sungsgericht im Urteil des Zweiten Senats des Bundes
verfassungsgerichts vom 18. März 2014 - 2 BvR 1390/12 -, BVerfGE 135,317 ff.) zu Rn. 222 
eigens darauf hingewiesen hat., daß Deutschland sich durch Änderung des Zustimmungsgeset
zcs zum ESM-Vc1trag dmch Austritt oder Kiindigung von der Bindung an diesen Ve1trag 
wieder lösen könne. Das darf man als Fingerzeig ansehen, daß auch das Bundesverfassungs 
gericht Zweifel an der ökonomischen Vernunft dieses Paktes hegt. Das gilt nicht minder für 
den Fiskalpakt wie es auch schon die ratio cogniscendi des Maastricht -Urteils war, welches 
das Austrit tsrecht aus der EU begrilndet hat (BVerfGE 89, 155 (190); 123,267, Rru1. 23,299, 

329 f.)28 

111 

Unvereinbarkeit der Art. 103 BbgVerf n. F. mit dem Fiskalpakt 

l. Der Fiskalpakt wurde im V ertrag vom 2. März 2012 über Stabilität, Koordinierung und 
Steuerung in der Wirtschafts- tmd Währungstmion vereinbart. Er bezweckt nach dem Zu

stimmungsgesetzentwurf der Regierungsfraktionen (DrS. 17/9046) ,,die Wirtschafts- und 
Währungsun ion durch neue vertragl iche Regelungen zu verstärken, tun die Haushaltsdisziplin 
zu verbessern, gesunde öffentl iche Finanzen zu erreiclien und eine verstärkte w irtschaftspoli
tische Koordinierung und Steuerung z:u e1mögl ichen" . Er wurde als eigenständiger völker
rechtlicher Vertrag geschlossen, weil die erwünsch te Änderung des Unionsvertrages nicht die 
Zustimmung aller Mitgliedstaaten gefunden hätte, näml ich nicht die des Vereinigten König
reiches und der Tschechischen Republik. Am 29 . Juni 2012 hat der Bundestag mit Zweidr it
telmehrhe it das Gesetz zu dem Ve1trag vom 2. März 2012 über Stabilitäi, Koordiltierung und 
Steuerung in der \1/irtschafts- tmd \Vährungsunion beschlossen. Der Bundesrat hat am 29. 
Juni 2012 mit Zweidrittelmehrheit zugestimmt. Der Ve1irag ist oben zu A IV wiedergegeben. 

is Dazu K. A. Sehachtschneider, Souveränität, S. 380 ff. 
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Wenn man entgegen den Ausfllb.rungen zu B I und II unterstellt, daß der Fiskalpakt Deutsch
land und damit auch das Land Brandenburg bindet und demzufolge auch Art. 109 Abs. 3 GG 
wie auch die novellierten Art. J 15 GG und Art. 143 d GG den Bund und die Länder Deutsch
lands bindet, ist zu vermerken, daf3 weder Art. 1 09 Abs. 3 GG noch die Art. 115 Abs. 2 GG 
und Art. 143 d GG dem Fiskalpakl genügen. 

2. Nach Art. 3 Abs. 1 lit b des Verlntges „gilt die Regel unter Buchstabe a", nämlich: ,,Der 
gesamtstaatliche Haushalt einer Vertragspartei ist ausgeglicl1en oder weist einen Überschuss 
auf' , ,,als eingehalten, wenn der jährliche struktm-elle Saldo des Gesamtstaats dem länderspe
zifischen mittelfristigen Ziel im Sinne des geänderten Stabilitäts- 1.md Wachstumspakts, mit 
einer Untergrenze von einem strukturellen Defizit29 von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts zu 
Marktpreisen, entspricht. Die Vertragsparteien stellen eine rasche Annähenmg an ihr j eweili
ges mittelfristiges Ziel sicher. Der zeitliche Ralunen für diese Am1äherung wird von der Eu
ropäischen Kommission unter Be1ücksichtigung der länderspezifischen Risiken für die lang
fristige Tragfähigkeit vorgeschlagen werden. Die Fonschritte in Richtung auf das mittelfristi
ge Ziel und dessen Einhaltung werden dem geände1te11 Stabilitäts- und Wachsh1mspakt ent
sprechend auf der Grundlage einer Gesamtbewe1tung evaluiert, bei der der strukturelle Haus
haltssaldo als Referenz dient und die eine Analyse der Ausgaben ohne Anrechnung diskretio
närer eimlalunenseitiger Maßnahmen einschließt". Nach lit c „dürfen die Vertragsparteien nur 
unter den in Absatz 3 Buchstabe b festgelegten außergewöhnlichen Umständen vorüberge
hend von ilirem j eweiligen mittelfristigen Ziel oder dem dorthin fiilirenden Anpassungspfad 
abweichen". Lit d: ,,Liegt das Verhältnis zwischen öffentlichem Schuldenstand und Bruttoin
landsprodukt zu Marktpreisen erheblich unter 60 % und sind die Risiken für die langfristige 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gering, so kann die Untergrenze des in Buchstabe b 
angegebenen mittelfristigen Ziels ein strukturelles Defizit von maximal 1,0 % des Bruttoin
landsprodulcts zu Marktpreisen erreichen". Lit e: ,,Erhebliche Abweichungen vom mittelfristi
gen Ziel oder dem dorthin führenden Anpassungspfad lösen automatisch einen Konekturme
chanismus aus. Dieser Mechanismus schließt die Verpflichtung der betreffenden Vertragspar
tei ein, zur Korrektur der Abweichungen innerhalb eines festgelegten Zeitratu11s Maßnahmen 
zu treffen". 

Absatz 2 des Artikel 3 ist der Pferdefuß des illusorischen Vertragswerkes, närnlich: ,,Die Re
geltmgen nach Absatz I werden im einzelstaatlichen Recht der Vertragsparteien in Fom1 von 
Bestimmtmgen, die verbindlicher und dauerhafler Art sind, vorzugsv1eise mit Verfassungs
rang, oder deren vollständige Einhaltung und Befolgung im gesamten nationalen Haushalts
verfahren auf andere Weise garantiert ist, spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Ver
trags wirksam". Die Pru.teien sollen weitere nationale Korrekturmechanismen nach den 
Grundsätzen der Kommission einrichten, um der Regelung des Absatz 1 gerecht werden zu 
können. 

19 Mit dem struktureUen Defizit bezeichnet der Sachverständigenrat den Teil des Gesamtdefizits der 
öffentlic hen Haushalte, der dauerhaften Charakter hat, sieb also nicht im Laufe eines Konjunktu rzyk
lus selbsttätig abbaut oder durch gesetzlich befristete Maßnahmen begrtlndct ist, und der den mittel
fr istig als unbedenk lich, somit a ls akzeptabel ersche inenden Umfang staatlicher Kredi1fi nanzierung 
Uberschreitet. Das strukturelle Oefi:lit entspricht also jenem Teil des Gesamtdefizits, der bei Normal
auslastung des Produktionspoten1.ials die dauerhaft a.heptab\e Neuverschuldung überschreitet. 
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Der nächste Schwachpunkt des Vertrages aus der Sicht seines Zwecks ist Artikel 4: ,,Geht das 
Verhältnis zwischen dem gesamtsrnatlichen Schuldenstand einer Vertragspartei und dem 
Brnttoinlandsprodukt über den in Artikel I des den Verträgen zur Europäischen Unio11 beige
fügten Protokolls (Nr. 12) über das Verfalnen bei einem übennäßigen Defizit genannten Refe
renzwert von 60 % hinaus, so verringert diese Vertragspartei es gemäß Artikel 2 der Verord
nung (EO) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des 
Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (sc. der Stabilitäts- und Wachstumspakt) in der 
durch die Verordnt111g (EU) Nr. 1177/2011 des Rates vom 8. November 2011 geänderten Fas
sung als Richtwert um durchschnittlich ein Zwanzigstel jäln lich. Das Bestehen eines übermä
ßigen Defizits dmch die Verletzung des Schuldenkritcrituns wird vom Rat nach dem Verfah
ren des Artikels 126 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgestellt 
werden". 

Art. 109 Abs. 3, Art. 115 Abs. 2 und Art. 143 d Abs. 1 GG regeln den jährlichen Defizitabbau und ver
stehen das als die Rückführung der Nettokreditaufnahme. 

3. Die Novelle des Art. 103 der Verfassung Brandenburgs enthält keine „näheren Regelun
gen" der Schuldensperre, wie diese Art. 109 Abs. 3 S. 5 GG aufgibt. Für den Bund machen 
Art. ·115 Abs. 2 GG und das Gesetz zur Ausführnng von Artikel 115 des Grundgesetzes (Arti
kel 115-Gesetz - G 115) genauere Vorschriften. Nach dem Art. 3 Abs. 2 des Fiskalpaktcs sol
len auch die Länder möglichst in ihren Verfassungsgesetzen den Pakt mnsetzen. Das ist mit 
der dürren Novellienu1g des Art. 103 BbgVerf. nicht geschehen. Gegenwärtig hält Branden
burg die Defizitgrenzen, die die Vorgaben des Europarechts und der Stabilitätsverträge ma
chen, ein. Aber das muß nicht so bleiben. Wenn das ESZB und die EZB die Nullzinspolitik 
beenden und die Kredite auch für die Staaten teurer werden, wenn zudem bei einer konjunJctu
reUen Abkühlung, die demnächst für eine längere Zeitdauer erwartet wird, die Steuereirmah
men zurückgehen und wenn obendrein durch weitere Zuwandert111g und weitere Wahlge
schenke die Sozialkosten explodieren, wird die kreditäre Finanziert111g auch des Haushalts 
Brandenburgs in einem Maße notwendig werden, welche die Schuldenbremse relevant ma
chen v,ird. Für diese Lage trifft die Verfassungsnovelle keine Vorsorge, jedenfalls nicht für 
eine Lage, in der eitle schwache Konjunktur, in der die SteuerauJkommen die Kosten des 
Landes nicht zu finanzieren erlauben, zur Nonuallage wird. 

4. Wenn allerdings alle Haushaltslagen, in denen die aufgetilm1ten Verbindlichkeiten 
nicht bezahlt werden können, als „außergewöhnliche Notsituationen" eingestuft werden, 
wiire die Schuldenbremse ausgehebelt. Das widerspräche freilich der normativen Vorga
be, daß die Notsiluation sich der Kontrolle des Staates entziehen muß. Die wachsenden 
Sozialausgaben sind Verantwortung des Staates, nämlich in-egeleiteter Zuwanderungs
und Sozialpolitik. Jedem Haushaltspolitiker dürfte klar sein, daß die Kosten dieser Politik 
nicht finanzierbar sein werden, wenn das ESZB und die EZB ihre Politik der Kredit
schwemme beenden und dadurch oder auch aus Gründen der weltwütschaftlichen Ent
wicklung und/oder der Auswirkungen des Rückstandes deutscher 1.nvcstitionen und des 
Rückfalles deutscher Wettbewerbsfähigkeit die Finanzierungskraft Deul~chlands schwin
det. Außerdem wird ein solches Verständnis des An. 109 Abs. 3 S. 2 GG die Schulden
bremse dementieren. 

5. Zusätzlich sei darauf hingewiesen, daß Art. 109 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 143 
d Abs. 1 S. 4 GG den Ländern abgesehen von den Ausnahmelagen der anonnalcn Kon-
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junktur und der Nattll'katastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, Eiruiahmcn 
aus Krediten verbietet. Eiruiahmc aus Krediten sind nicht nur solche, die zu Nettoneuver
schuldungen ftilu·en. Das ist eine interessierte Restriktion des Begriffs des Kredits in Art. 
109 Abs. 3 S. 5 GG, die weder im Wortlaut noch im Zusarnmenhang der Regelung eine 
Stütze findet. Sie will lediglich nach der Rückzahlung von Krediten neue Eiru1ahmen der 
Lüuder aus Krediten em1öglichen. Das aber will die Regelung des Grundgesetzes unter
binden. Wenn der Verfassungsgeber das so hätte regeln wollen, hätte er es auch so formu
lieren müssen. Der Begriff ist schließlich nicht neu. Er hat das bei dem umfassenden Be
griff belassen. Somit sind auch Einnalunen aus Krediten verboten, die ZUJiickgezahlte 
Kredite zu ersetzen bezwecken, entgegen allen wohlmeinenden Kommentierungen. 

Der Entwurf der Verfassungsänderung sollte, wem, die Gesetwsinitiative nicht wegen des 
Souveränitätsverstoßes und wegen der ökonomischen Fragwürdigkeit aufgegeben wird, 
nachgebesserl werden. 

IV 

Hinweis 

Ich verweise für die Kritik an dem Fiskalpakt und an den übrigen Vereinbanmgen der EU zur 
Eurorettungspolitik auf meine und von mir vertretene Verfassungsbeschwerde vom 29. Juni 
2012, die zum sogenannten ESM-Utteil Urt.eil des Bundesverfassungsgerichts geführt hat 
(Verfassungsbeschwerde gegen die Zustimmungsgesetze zu Art. 136 Abs. 3 AEUV, zum Eu
ropäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), zum Fiskalvertrag, gegen das ESM
Finanzierungsgesetz, gegen die Maßnalunen des ESZB und der EZB zur Staatsfinanzierung, 
gegen die sechs Rechtsakte der Europäischen Union zur Einrichtung einer Witischaftsregi~ 
rung und gegen den Euro-Plus-Palct vom 29. Juni 2012, gemeinsam mit Bruno Bandulet, Wil
helm Hanke!, Wilhelm Nölling u11d Joachim Starbatty). Diese Schrift findet sich in meiner 
Homepage: Kl,Schachtschneidcr.de unter Downloads. Sie vermag einen Überblick über das 
Gesamtgefüge der fragwürdigen Vereinbarungen zur Rettung der Finanzstabilität der EU, 
zumal der Eurozone, zu geben. Hinzu gekoirunen ist meine und von mir vertretene Verfas
stmgsbcschwcrdc zum EAPP (Politik des quantitave casing der EZB) vom 4. Januar 2016 
(Verfassungsbeschwerde (2 BvR 859/15 n. a.)) gegen die Anwendbarkeit des Beschlusses der 
EZB vom 22 . .Tam1ru-2015 über das zusammengefaßte tllld erweiterte Programm zum Ankauf 
von Ve11nögenswerten, EAPP (Quantitave Easing) und die Mitwirkung Deutschlands an der 
Durchführung dieses Beschlusses vom 4. Januar 2016, gemeinsam mit Woltgang Freitag) 
Diese Schrift findet sich ebenfalls in meiner Homepage unter Downloads. Über diese Verfas
sungsbeschwerde ist noch nicht abschließend entschieden. Beide Verfassungsbeschwerden 
haben zu den Beschwerden weitgehend zustimmenden Vorlagebeschlüssen des Bundesverfas
sungsgerichts zum EuGH geführt. 

Berlin, den 2. April 2019 

Pror Dr. Karl Albrecht Sehachtschneider 
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Anlage 7 
LAND 
DENBURG Der Präsident E'INf EGANG 

LRH Brandenburg, Alter Marl<t 1, 14467 Potsdam 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 
Herrn Abgeordneten 
Mike Bischoff 

im Hause 

2 5. MRZ. 2019 
.,4,1 a- 593 

Er! ~ 1.,. tü:w.f: ........... . 

Datum : 25. März 2019 
Bearbeiter. Herr Lamm 
Nebenstelle: 8590 
Ak tenzeichen: Bd P - 32 08 01 - 1 /2019 

Anhörung In der 46. Sitzung des Hauptausschusses zum Siebenten Gesetz zur 
Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg, Drucksache 6/10391 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

vielen Dank für Ihre Einladung vom 13. März 2019 zur Teilnahme an der öffentlichen 
Anhörung zum Siebenten Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg. 

Wegen eines schon länger geplanten Auslandsurlaubs in der ersten Aprilwoche kann ich 
Ihrer Bille leider nicht nachkommen. Gerne übermittle ich Ihnen aber eine schriftliche 
Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf im Allgemeinen sowie zu den Fragen der Fraktionen 
von Bündnis 90/die Grünen und der AfD. Zu dem mir ebenfalls zugeleiteten Änderungsan
trag zum besagten Gesetzentwurf (Ausschussdrucksache A 1 6-574) nehme ich nur im 
Hinblick auf die Frage der AfD-Fraktion zur Änderung des Art ikels 78 der Landesverfassung 
Stellung. 

Meine Stellungnahme finden Sie in der Anlage, der ich wegen des unmittelbaren Zusam
menhangs der geplanten Verfassungsänderung mit dem im Gesetzgebungsverfahren befind
lichen Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung eine Zusammenfassung unseres 
Beratungsberichtes an den Landtag über die mögliche Ausgestaltung einer Schuldenbremse 
im Land Brandenburg vom 23. Mai 2018 beifüge. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen 
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Landesrechnungshof Brandenburg 
Der Präsident 

LRH Brandenburg. Aller Ma,kt 1. 14467 Potsdam 

Hauptausschuss 
des Landtages Brandenburg 

LAND 
BRANDENBURG 

Datum: 25. März 2019 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung in der 46. Sitzung des Hauptausschusses 
zum Siebenten Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg, 
Drucksache 6/10391 

Zur Änderung des Artikels 103 Landesverfassung: 

A. Vorbemerkung 

Der Landesrechnungshof Brandenburg begrüßt das gegenstä ndliche Gesetzgebungsverfah
ren. mit dem die grundgesetzliche Schuldenbremse in Landesrecht umgesetzt werden soll. 
ausdrücklich. Bereits in seinem Beratungsbericht an den Landtag gemäß § 88 Absatz 2 der 
Landeshaushaltsordnu ng (LHO) über die mögliche Ausgesta ltung einer Schuldenbremse im 
Land Brandenbu rg vom 23. Mai 2018 sowie in seinen Jahresberichten hatte der Landes
rechnungshof mehrfach darauf hingewiesen, dass Brandenburg eines der letzten 
verb leibenden Länder ist. das die grundgesetzliche Schu ldenbremse noch nicht in Landes
recht umgesetzt hat. 

In seinem Beratungsbericht hatte er auf die Bedeutung eigener landesrechtlicher 
Regelungen hingewiesen und Empfehlungen und Hinwe ise für eine landesrechfüche 
Umsetzung der Schuldenbremse gegeben . Schafft der Landesgesetzgeber bis zum 
1. Januar 2020 keine landesrechtliche Regelung. gilt das strikte Neuverschuldungsverbot 
des Art ikels 109 Absatz 3 Grundgesetz uneingeschrä nkt. Dem Haushaltsgesetzgeber 
würden sich in der Folge weder in Notlagen noch in konju nkturellen Abschwungphasen 
finanzielle Handlungsspielräume durch zulässige Krediteinnahmen eröffnen. 

Gerade die vorgesehene Verankerung der Schuldenbremse auf Verfassungsebene hält der 
Landesrechnungsho f für wichtig. da dies die Einhaltung der Schu ldenbremse zum einen zum 
Verfassungsgut erklärt und dadurch ihre Bedeutu ng im Rahmen der finanzpolitischen Arbei t 
hervorhebt. Zum anderen unterliegt eine Verfassungsregelung einer weitaus größeren 
Kontinuität a ls einfachgesetzliche Regelungen. Schließlich schafft nur sie eine Klagemög
lichkeit für die Opposition vor dem Landesverfassungsgerich t; andernfalls könnte das 
jeweilige Haushaltsgesetz des Landes nur vor dem Bundesverfassungsger icht überprüft 
werden. Hier gehören jedoch nicht die Mitglieder des Landtages zu den Antragsberechtigten, 
sondern nur Mitglieder des Bundestages sowie die Landesregierung. 

Pos.t'lOSCllrift: Atlet MBikt 1, 144187 Potsdam 
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B. Beantwortung des übersandten Fragenkatalogs 

1. Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
1. Halten Sie die vorgeschlagenen Regelungen in der Landesverfassung für ausrei-

chend klar und bestimmt, um das Ziel der Schuldenregel einzuhalten? 

Zentrales Ziel der grundgesetzlichen Schuldenregelung ist es, im Einklang mit den Vorgaben 
des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes die institutionellen Voraussetzungen für 
die Sicherung einer langfristigen Tragfähigkeit der Haushalte von Bund und Ländern zu 
verbessern. Die zuvor geltenden verfassungsrechtlichen Regelungen zur Begrenzung der 
Kreditaufnahme hatten nicht verhindern können, dass die Schuldenlast von Bund und 
Ländern stark angestiegen war. Entsprechend ist die grundgesetzliche Regelung als 
Schuldenbremse ausgestaltet, aus der sich keine Verpflichtung ergibt, bis 2019 
aufgelaufene Altschulden abzubauen. 

Die vorgeschlagenen Regelungen entsprechen den Vorgaben des Grundgesetzes in 
Artikel 109 Absatz 3, mit denen die vorgenannte Zielsetzung erreicht werden soll. Eine 
Verfassungsnorm sollte grundsätzlich kurz und prägnant ausgestaltet sein. Eine etwas 
detailliertere Regelung, wie die hier vorgeschlagene, kann aber bei einer komplexen Materie 
wie der Schuldenbremse durchaus angezeigt sein und schafft zugleich Kontinuität für die 
darin festgelegten Grundsätze. Der Gesetzentwurf normiert in Art ikel 103 der Landes
verfassung zunächst das grundsätzliche Gebot eines ausgeglichenen Haushaltes ohne 
Einnahmen aus Krediten, das damit verfassungsrechtlich verankert wird. Ebenso bestimmt 
bereits der Verfassungstext selbst abschließend alle zulässigen Ausnahmen vom Grundsatz 
des Verbots einer Nettokreditaufnahme. Die grundlegenden Anwendungsfälle werden bereits 
durch die in der Verfassung bestimmten Ausnahmen somit eng begrenzt und schließen 
weitere, nicht benannte Ausnahmen aus. Diese im Verfassungswege normierten Ausnahmen 
leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung eines ausgeglichenen Haushalts 
ohne die Einnahme aus Krediten. 

Mit der einfachgesetzlichen Präzisierung und konkreten Ausgestaltung der verfassungsrecht
lichen Vorgaben in der LHO werden zugleich hinreichend klare und bestimmte Regelungen 
geschaffen, um einen gesetzlich festgelegten Rahmen für die Nutzung der Ausnahmetatbe
stände zu gewährleisten. Zugleich wird die Verfassung dadurch nicht mit Einzelheiten 
überfrachtet. 

2. Sehen Sie im Streitfall Probleme, welche Risiken sehen Sie? 
3. Ist das Quorum der einfachen Mehrheit aus Ihrer Sicht ausreichend? 

Beide Fragen stehen in unmittelbar inhaltlichem Zusammenhang und werden daher gemein
sam beantwortet. 

Das Quorum der einfachen Mehrheit steht mit den grundgesetzlichen Vorgaben in jedem 
Falle im Einklang. Insoweit ist es verfassungsrechtlich ausreichend. Streitfälle können vor 
allem dann entstehen, wenn von den verfassungsrechtlich normierten Ausnahmen Gebrauch 
gemacht wird. Aufgrund des erforderlichen Quorums der nur einfachen Mehrheit bei der 
Feststellung des Vorliegens einer Notlage könnten beim ablehnenden Teil des Parlaments 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der entsprechenden Kreditaufnahme entstehen. Dies 
wäre insbesondere bei einer extensiven Auslegung der Ausnahmetatbestände nicht 
auszuschließen. Insoweit kann ein möglichst hohes Mehrheitserfordernis die Gefahr einer 
missbräuchlichen Anwendung vermindern. Andererseits sichert das Erfordernis einer nur 
einfachen Mehrheit in Notsituationen eine flexible und vor allem schnelle Handlungsfähigkeit. 
Sie stellt aber gleichzeitig eine nur geringe Hürde dar und sichert die Beteiligungs- und 



Kontrollrechte des Parlaments als Haushaltsgesetzgeber nicht in dem Maße, wie ein 
höheres Mehrheitserfordernis. Dieses herzustellen wäre in Notsituationen zwar zeitintensi
ver , aber durch einen breiteren Konsens auch weniger streitanfällig. 

II. Fragen der AfD-Fraktion 

1. Welche Argumente sprächen dafür, in die Schuldenbremse auch Regelungen zur 
Tilgung der bestehenden Schulden einzubeziehen? 

Der Landesrechnungshof hält eine verbindliche Regelung zum Umgang mit Altschulden im 
Kontext eines Gesetzentwurfs zur Umsetzung der Schuldenbremse grundsätzlich für 
sinnvoll. Allerd ings sprechen viele Argumente eher dafür, eine Regelung zur Altschuldentil
gung nicht auf Verfassungsebene zu normieren. Die Schuldenbremse ist eine auf die Zukunft 
gerichtete Zielstellung, den Haushalt zukünftig ohne die Einnahmen aus Krediten 
auszugleichen und damit den Schuldenstand zu begrenzen. Eine in die Vergangenheit 
gerichtete Betrachtung der Altschulden würde somit nicht in die unmittelbare Regelungs
systematik der Schuldenbremse passen. Zudem müsste der Begriff der Altschulden und was 
darunter fallen soll bzw. was nicht, detailliert definiert werden. Dies würde dem Anspruch, 
einer auf das Wesentliche beschränkten Verfassungsästhetik widersprechen. 

Aus den oben genannten Gründen ist es somit wünschenswert , eine Altschuldenregelung -
wie im aktuellen Gesetzentwurf in § 25 Absatz 2 Satz 1 LHO vorgesehen - auf einfach
gesetzlicher Ebene zu normieren. 

2. Warum ist eine Kreditaufnahme nach Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen 
Notsituationen mit einem entsprechenden Tilgungsplan zu verbinden, nach einer 
konjunkturbedingten Neuverschuldung hingegen nicht? 

Die Vorgabe, dass eine Kreditaufnahme aufgrund einer Naturkatastrophe oder außer
gewöhnlichen Notsituation mit einer Tilgungsregelung zu verbinden ist, ergibt sich bereits 
aus dem Grundgesetz, vgl. Artikel 109 Absatz 3 Satz 3 GG. Zu begrüßen ist in diesem 
Zusammenhang, dass künftig der Landtag über den Tilgungsplan beschließen soll. 

Für Kreditaufnahmen, die durch einen konjunkturellen Abschwung bedingt sind, ist zwar eine 
solche direkte Vorgabe nicht im Gesetz formuliert. Ein Tilgungserfordernis dieser Kredite 
ergibt sich jedoch aus der grundlegenden Anforderung, dass das zugrundeliegende Konjunk
turbereinigungsverfahren zwingend symmetrisch ausgestaltet sein muss. Das Symmetrieer
fordernis verlangt demnach, dass die in einer anormalen Abschwungphase zulässigerweise 
aufgenommenen Kredite in einer anormalen Aufschwungphase wieder getilgt werden 
müssen. In einer konjunkturellen Aufschwungphase verengt sich dadurch der Rahmen für 
eine mögliche Verschuldung bis zu einem echten Tilgungsgebot. 

3. Ist die verfassungsrechtliche Regelung in Brandenburg in Verbindung mit der 
Änderung der Landeshaushaltsordnung wirklich der bessere Weg verglichen mit 
einer einfachgesetzlichen Regelung, wie sie z. 8. Nordrhein-Westfalen gewählt 
hat? 

Aus Sicht des Landesrechnungshofes ist eine verfassungsrechtliche Regelung zur 
Schuldenbremse geboten: Eine landesgesetzliche Schuldenbremse mit Verfassungsrang 
würde diese auch in Brandenburg zum Verfassungsgut erklären und ihre Bedeutung für die 
Fiskalpolitik des Landes deutlich hervorheben. Aufgrund des erforderlichen Mehrheitsver
hältnisses zur Änderung einer Verfassungsnorm wäre sie darüber hinaus einer weitaus 



größeren Kontinuität unterworfen als eine einfachgesetzliche Regelung. Insbesondere ist 
darauf hinzuweisen, dass sich für die Opposition ausschließlich im Falle einer verfassungs
rechtlichen Festschreibung der Schuldenbremse eine Antragsberechtigung zur Prüfung der 
Verfassungsmäßigke it eines Haushaltsgesetzes vor dem Landesverfassungsgericht eröffnet. 
Andernfalls bliebe nur die Möglichkeit der Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht 
am Maßstab des Grundgesetzes. Für ein solches Verfahren sind jedoch nur ein Drittel der 
Mitglieder des Bundestages und Landesregierungen, nicht jedoch die Mitglieder d@s 
Brandenburgischen Landtages antragsberechtigt 

4. Sind die Extrahaushalte des Landes, d. h. insbesondere rechtlich selbständige 
Sondervermögen und juristische Personen, in ausreichendem Maße In die 
schuldenbegrenzenden Regelungen einbezogen worden? 

Derzeit ist beabsichtigt, die Behandlung von Extrahaushalten nicht in der Landesverfassung, 
sondern im Rahmen der Landeshaushaltsordnung einfachgesetzlich zu regeln. Dies 
entspricht zunächst den grundgesetzlichen Vorgaben. Die diesbezügliche Regelung in 
§ 18 Absatz 1 LHO soll dabei nur rechtlich unselbständige Sondervermögen mit Krediter
mächtigung umfassen. Dies sind das Landeswohnungsbauvermögen und das Sonderver
mögen Finanzierungsfonds Flughafen BER. Damit werden die bedeutsamen Extrahaushalte 
des Landes Brandenburg erfasst, so dass die beabsichtigte einfachgesetzliche Regelung 
aus Sicht des Landesrechnungshofes vertretbar erscheint. 



Zur Änderung des Art. 78 Landesverfassung: 

1. Wie wird die weitere Verlängerung der Fristen der Durchführung eines 
Volksentsche ides auf bis zu acht Monate bewertet im lichte des ohnehin längeren 
Verfahrens der vorgeschalteten Volksinitiative und des Volksbegehrens? 

Aus Sicht der externen Finanzkontrolle ist die vorgesehene Ergänzung des 
Art ikels 78 Absatz 1 LV um den neuen Satz 2 posit iv zu bewerten. Die Regelung eröffnet 
nunmehr die Möglichkeit, landesweite Wahlen und Volksentscheide zusammen durch
zuführen. Zu diesem Zweck kann die Frist zur Durchführung des Volksentscheides auf acht 
Monate verlängert werden. 

Die Durchführung eines Volksentscheides gemeinsam mit einer landesweiten Wahl oder 
einem anderen Volksentscheid ist im Sinne einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts
führung zu begrüßen. Denn Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abst immungen 
sind kostspielig. Auch wenn exakte Zahlen hierzu nicht zu ermitteln sind, dürfte eine Wahl 
zum Brandenburger Landtag Haushaltsmittel in siebenstelliger Höhe beanspruchen.• 
Aufwendungen für Volksentscheide dürften darunter liegen. Bei einer - bei acht Monaten 
noch hinnehmbaren - zeitlichen Nähe ist es angezeigt, via Verfassungsänderung eine 
Zusammenführung und damit eine Kostenersparnis zu ermöglichen. 

Ein positiver Nebeneffekt dürfte es sein, dass die Beteiligungsquote an dem Volksentscheid 
aufgrund des „Huckepackeffekts" deutlich höher sein dürfte als bei einer getrennten Durch
führung. Es ist empirisch bewiesen, dass sich an Volksabstimmungen dann erhebl ich mehr 
Bürger beteiligen, wenn gleichzeitig Wahlen stattfinden.' Ein Rechtsanspruch der Volksinitia
tive auf eine Zusammenlegung besteht indes nicht, vielmehr .kann" das Präsidium des 
Landtages die Frist verlängern, um eine gemeinsame Durchführung zu bewirken. 

Angesichts des erforderlichen zeitlichen und organisatorischen Vorlaufes eines Volksent
scheides bzw. einer Landtagswahl erscheint auch die gewählte Acht-Monats-Regelung in 
demokratietheoretischer Hinsicht akzeptabel zu sein, da ein noch hinnehmbarer - wenn 
auch ggf. recht langer - zeitlicher Konnex zwischen Feststellung der Zulässigkeit eines 
Volksentscheides und dessen Durchführung besteht. 

Die verlängerten Fristen des Satzes 1 werfen keine Fragestellungen auf, die finanzkontroll
mäßig zu beantworten wären. 

3 Die letzte Bundestagswahl wird mit rd. 92 Mio. Euro veranschlagt. 
4 Siehe Otmar Jung, ZRP 2000, 440 (442). 
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Management Summary zum Beratungsbericht an den Landtag gemäß § 88 Absatz 2 

LHO über die mögliche Ausgestaltung einer Schuldenbremse im Land Brandenburg 

1 Vorbemerkung 

Ab 1. Januar 2020 gilt für die Länder das strikte Neuverschuldungsverbot des Artikels 

109 Absatz 3 Grundgesetz uneingeschränkt, sofern der Landesgesetzgeber bis dahin 

keine landesrechtliche Regelung zur Schuldenbremse schafft. Da Brandenburg als 

eines der letzten verble ibenden Länder die grundgesetzliche Schuldenbremse noch 

nicht in Landesrecht umgesetzt hat und sich das Ze itfenster dafür bald schließt, 

möchte der Landesrechnungs hof mit seinem Beratungsbericht gemäß § 88 Absatz 2 

LHO Empfehlungen und Hinweise für eine landesrechtl iche Umsetzung der Schul

denbremse geben . Diese basieren auf Auswertunge n und Erkenntnissen auch ande

rer Rechnungshöfe. Nachfolgend werden die wesent lichen Inhalte des Beratungsbe

richts zusammengefasst. 

2 Gegenstand und Ziel des Berichts 

Der Beratungsber icht skizziert zunächst die Gründe, die zur Einführung der grundge

setzlichen Schuldenbremse geführt haben. Im Zentrum der Betrachtung liegt die Ana

lyse der aktuellen Rechtslage und der Regelungsmater ien, die den Ländern auch un

ter dem Regime der grundgesetz lichen Schuldenbremse auf Landesebene 

verbleibe n, um sich für Notlagen oder konjunkturelle Abschwungphasen finanzielle 

Handlungssp ielräume zu schaffen. Ziel des Berichts ist es, dem Parlament als Haus

haltsgesetzgeber eine Entscheidungsgrund lage dafür zu geben, welchen Weg Bran

denburg bei der landesrechtlichen Ausgestaltung der Schuldenbremse gehen kann. 

3 Gründe zur Novellierung der grundgesetzlichen Schuldenbremse 

Wesentl icher Anlass zur Novellierung der Finanzverfassu ng der Bundesrep ublik 

Deutsc hland war die Tatsache, dass die sogenannte „Goldene Regel der Finanzpoli

tik" den massiven Anstieg des Staatsschuldenstands nicht verhindern konnte. Da

nach durften d[e Einnahmen aus Kredite n die im Haushaltsp lan veransc hlagten Aus

gaben für Investitionen nicht überschreiten. Die Regelung wurde vielfach kritisiert, 

wei l nicht nur der Investitionsbegriff, sondern auch der Begriff der Störung des ge

samtwirtschaftl ichen Gleichgewichts, der Aus nahmen von der Goldenen Regel zuließ, 

höchst auslegungsbed ürftig waren. Unterschied liche Auslegungen , Rechtsstreitigke i

ten und ein massive r Anstieg der Staatsschulden waren die Folge. Während der 

Schuldenstand 1969 noch bei 20% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) lag, stieg er unter 

Geltung der Goldenen Regel bis zum Jahre 2009 auf einen Wert von 72,4% des BIP. 
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4 Anpassung an europäische Vorgaben 

Auch das Unionsrecht hatte entscheidenden Einfluss auf die Neuregelung in Artikel 

109 Absatz 3 GG, der sich nunmehr an den „Close-to-Balance or in Surplus

Grundsatz" des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts anlehnt. Das Neuver

schuldungsverbot folgt dessen Philosoph ie, wonach die Haushalte der Mitgliedsstaa

ten annährend ausgeglichen sein oder einen Überschuss aufweisen sollten. 

5 Aktuelle Rechtslage 

Grundsatz ausgeglichener Haushalte 

Zentrales Ziel der Schuldenbremse ist es, im Einklang mit den europäischen Vorga

ben, die institutionellen Voraussetzungen für die Sicherung einer langfristigen Tragfä

higkeit der Haushalte von Bund und Ländern zu verbessern. Hierzu sind nach Artikel 

109 Absatz 3 GG die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnah

men aus Krediten auszugleichen. Die Norm trifft eine Grundsatzentscheidung für 

strukturell ausgeglichene Haushalte und damit grundsätzlich gegen eine strukturelle 

Neuverschuldung. Sie bindet nicht nur den Gesetzgeber bei der Haushaltsaufste l

lung, sondern auch die Exekutive im Haushaltsvollzug. 

Ausnahmen vom Verbot der Kreditaufnahme , Abgrenzung zur Krediteinnahme 

Das Neuverschuldungsverbot gilt weder für den Bund noch für die Länder katego

risch. Beide können sich unter bestimmten Voraussetzungen in Krisenzeiten ver

schulden. So eröffnet Artike l 109 Absatz 3 Satz 2 GG zwei Aus nahmetatbestände für 

eine zulässige Kreditaufnahme . Zum e inen betrifft dies die Fälle einer konjunkturbe

dingten und zum anderen die Fälle der notlagenbedingten Neuverschuldung, hervor

gerufen durch Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen. 

Der Begriff der Einnahmen aus Krediten ist dabei streng vom Begriff der Aufnahme 

aus Krediten zu unterscheiden. In der Sache ist unter dem Begriff der Einnahmen aus 

Krediten die Nettoneuverschuldung, also der Umfang der zusätzlichen finanziellen 

Zukunftsbelastungen durch Kreditaufna hmen zu verstehen, die über Kreditaufnah

men zur Umschuldung hinausgehen. 

Adressat des Artikels 109 Absatz 3 GG 

Das grundsätzliche Neuverschuldungsverbot und das Gebot zum Haushaltausgle ich 

gelten für Bund und Länder g leichermaßen. Die Verbotswirkung des Art ikels 109 Ab

satz 3 GG entfaltet sich auch gegenüber den Landeshaushalten unmittelbar, ohne 

dass es erst in Landesrecht umgesetzt werden muss. Im Übrigen steht es den Län-

2 



dern frei, die eingeräumten Spielräume wahrzu nehmen und sich landesrechtlich eine 

.atme nde Schuldenbremse " zu schaffen. Es besteht keine Regelungspflicht für die 

Länder, allenfalls ein Regelungsauftrag . Entscheidet sich ein Land gegen eine Um

setzung, auch etwa im Wege der schlichten legislativen Untätigkeit, gilt das strikte 

Neuverschuldungsverbot spätestens ab 2020 ausnahmslos. 

Die Haushalte anderer öffentlicher Einrichtunge n wie die der Geme inden, Geme inde

verbände und der Soz ialversicherungen werden von Artike l 109 Absatz 3 GG nicht 

erfasst. Mit Blick auf die europarechtl ichen Vorgabe n bleiben allerdings der Bund für 

die Defizite der Sozialvers icherungen und die Länder fü r die Defizite der Gemeinden 

und Gemeindeverbä nde verantwort lich. 

6 Die Schuldenbremse in den Ländern 

Art ikel 109 Absatz 3 GG enthält fü r die Länder keine Vorgaben , auf welcher Ebene 

landesrechtliche Regelungen getroffen werden müssen. Folglich können die Schul

denbremse und ihre Ausna hmetatbestä nde entweder in der Landesverfassung mit 

entsprec henden Ausfüh rungsgesetzen oder ausschl ießlich auf der Ebene einfachge 

setzlichen Landesrec hts verankert werden. Acht Länder haben sich bereits für die 

Aufnah me der Schuldenbremse in ihre Landesverfass ungen entschieden . Weitere 

fünf Länder haben die gesetzliche Schuldenbremse einfachgesetzlich umgesetzt. 

Zum Teil stehen ausführende Rege lungen noch aus. 

7 Vorteile einer Verfassungsnorm 

Eine landesgesetzl iche Schuldenbremse auf Verfassungsebene würde diese auch in 

Brandenburg zum Verfassungsgut erklären und ihre Bedeutung für die Fiskalpolitik 

des Landes deutl ich hervorheben. Darüber hinaus vvären die darin entha ltenen 

Grundsätze aufgrund des Mehrheitserfordernisses zur Änderung eine r Verfassungs

norm weitaus größerer Kontinuität unterworfen als eine einfachgesetzl iche Regelung . 

Die Verfassungsnorm könnte durch eine einfachgesetz liche Regelung flan kiert und 

bei Bedarf mit einfacher Mehrheit angepasst werden . Insbesondere fü r die Oppos ition 

würde sich ausschl ießlich im Falle einer verfassungsrechtlichen Festschreibung der 

Schuldenbremse eine A ntragsberecht igung zur Prüfung eines Haushaltsgesetzes vor 

dem Landesverfassungsgericht eröffnen. Andernfalls bliebe nur die Möglichke it , das 

jeweilige Haushaltsgesetz am Maßstab des Grundgesetzes vor dem Bundesverfas 

sungsgericht überprüfen zu lassen. Zum Kreis der Antragsberec htigten gehören die 

Mitgl ieder im Landtag jedoch nicht. 
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8 Regelungsmöglichkeiten einer landesrechtlichen Umsetzung der Schulden

bremse 

Notlagenbedingte Neuverschuldung 

Voraussetzung der notlagenbedingten Ausnahmetatbestände der Naturkatastrophe 

und der außergewöhnlichen Notsituation ist, dass sich ihr Eintritt der Kontrolle des 

Staates entziehen und die staat liche Finanzlage erheblich beeinträchtigen muss. 

Landesrechffiche Definition 

Dem Landesgesetzgeber steht es frei, die Ausnahmetatbestände eigenständig zu de

finieren oder vom Erreichen eines bestimmten finanziellen Mehrbedarfs abhängig zu 

machen. Entscheidet er sich für eine eigene landesrechtliche Definition, darf die Defi

nition den von Artikel 109 Absatz 3 GG gesetzten Rahmen nicht überschreiten. Inso

weit bliebe nur eine restriktivere landesrechtliche Regelung, die allerdings den Sinn 

und Zweck zusätzlicher Gestaltungsspielräume konterkarieren würde. Deshalb ist von 

einer eigenen Konkretisierung der Krisenbegriffe grundsätzlich abzuraten. 

Beteiligung des Parlaments 

Den Ländern kommt insbesondere bei einer möglichen Beteiligung des Parlaments, 

wann ein Ausnahmetatbestand vorliegt, der eine Nettokreditaufnahme für zulässig er

klärt, ein gesetzgeberischer Spielraum zu. Eine solche Beteiligung des Parlaments 

sichert hinreichende Beteiligungs- und Kontrollmöglichkeiten des Haushaltsgesetzge

bers. 

Tilgungsregelung 

Gesetz lich ist stets eine Tilgungsregelung für die auf der Grundlage von Ausnahme

tatbeständen aufgenommenen Kredite vorzusehen. Je konkreter diese ausfällt, desto 

verbindlicher kann sie auf die Verantwortlichen wirken. Sie sollte nicht nur die allge

meine Pflicht, sondern auch einen genauen Pfad zum Schuldenabbau beschreiben. 

Dadurch können die neuen Schulden möglichst schnell bzw. innerhalb eines be

stimmten Zeitfensters zumindest regelmäßig abgebaut werden. Zudem können re

gelmäßige Berichts- und Vorlagepflichten über die Umsetzung eines Tilgungsplans 

dem Parlament zu einer effekt iveren Kontrollmöglichkeit verhelfen. 

Konjunkturbedingte Neuverschuldung 

Nach Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 GG können Bund und Länder eine weitere Aus

nahme zur Vorgabe eines ohne Kredite auszugleichenden Haushalts regeln. Sie kön

nen eine von der Normallage abweichende konj unkturelle Entw icklung berücksichti-
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gen. Dies führt dazu, dass sich der Verschuldungsrahmen in anormalen Ab

schwungsphasen entsprechend den erwarteten Auswirkungen der Entwicklung erwei

tert. In anormalen Aufschwungphasen verengt sich der Rahmen korrespond ierend 

bzw. wandelt sich für die Länder zu einem echten Tilgungsgebot. Aus der Übergangs

regelung des Art ikels 143d GG ergibt sich, dass für die Länder keine Verpflichtung 

besteht , die bis Ende 2019 entstandene n Altschulden abbauen zu müssen . Eine ent

sprechende landesrechtliche Regelung bleibt den Ländern unbenommen. 

Konjunkturbereinigungsverfahren 

Das Grundgesetz verpflichtet weder zur Nutzung der Ausnahmemöglichkeit, noch gibt 

es ein einheitliches Verfahren zur Feststellung einer von der konjunkturellen Normal

lage abweichenden Entwicklung (Konjunkturbereinigungsverfahren) vor. Wenn die 

Länder Regelungen für eine konjunkturbedingte Neuverschu ldung treffen , müssen sie 

allerd ings eine im Auf- und Abschwung symmetrische Berücksicht igung der konjunk

turellen Lage sicherstellen. Bund und Länder wenden zur Bestimmüng der Konjunk

turkomponente, aus der sich eine zulässige konjunkturbedingte Neuverschuldung 

ergibt , unterschiedl iche Konjunkturbere inigungsverfahren an. Die bisher igen Verfah

ren berücksicht igen drei Modelle: das Referenzwert -Modell, das Trendsteuere innah

men-Modell und das sog . • Aggreg ierte Quotierungsverfahren" oder auch „EU-Modell". 

Entscheidet sich ein Land für eine eigene Regelung, ist die Konjunkturkomponente 

sowohl mate riell-rechtlich als auch verfah rensrecht lich näher auszugestalten. Eine 

Landesregelung muss zum einen Festlegung ermöglichen, ob ~ine von der Normal

lage abweichende konjunkturelle Entwick lung vorliegt und zum anderen bestimmen, 

in welchem Umfang die festgestellte Abweichung eine Nettokreditaufnahme rechtfer

tigt oder aber eine Tilgung verlangt. 

Derzeit erarbeitet auch der Stabilitätsrat Vorgaben eines Konjunkturbereinigungsver

fahrens, mit der er die Einhaltung der Schuldenbremse in Bund und Ländern gemäß 

Artikel 109a Absatz 2 GG überwachen soll. Ein eigenes landesrecht liches Verfah ren 

bleibt abe r weiterhin zuläss ig . 

Modellrechnungen für das Land Brandenburg 

Der Landesrechnungshof hat Modellrechnungen zu verschiede nen bereits ange

wandten Konjunkturbereinigungsverfahren für das Land Brandenburg durchgeführt. 

Mit den Modellrechnungen will er aufze igen, welche Konjunkturkomponenten und da

raus entstehende konjunkturell zulässige Verschuldungsmög lichkeiten bzw. Til

gungsnotwe ndigkeiten sich für die Vergange nheit ergeben hätten, wenn im Land 

5 



Brandenburg entsprechende Schuldenregelungen bereits vorgegeben gewesen wä

ren. 

Bei allen Modellen hätten sich für die Jahre 2009/2010 in Folge der Finanzkrise nega

tive Konjunkturkomponenten ergeben und somit Neuverschuldungsspielräume eröff

net. Ab 2011 ergeben die Berechnungen der Modelle nahezu durchgängig positive 

Konjunkturkomponenten und hätten insoweit Tilgungsverpflichtungen begründet. 

Aufgrund der Modellrechnungen kann kein bestimmtes Modell für Brandenburg emp

fohlen werden. Jedes Modell weist bestimmte Vor- und Nachteile auf. Allerd ings gibt 

es Anforderungen , die aus Sicht des Landesrechnungshofes - neben der grundge

setzlich geforderten Symmetrie - in jedem Fall unabhängig vom zu wählenden Kon

junkturberein igungsverfahren erfüllt sein sollten. Dazu gehören u. a. die Schaffung 

eines Kontrollkontos, mit dem Änderungen im Haushaltsvollzug sowie die Symme

trieeigenschaft überwacht und dokumentiert werden sollten, rechtlich verbindliche Til

gungsrege lungen für aufgenommene Kredite sowie eine starke rechtliche Veranke

rung des Verfahrens, um Ad-hoc-Eingriffe in das Verfahren zu vermeiden. 

Steuerrechtsänderungen sollten im Verfahren Berücksichtigung finden, um eine struk

turell bedingte Nettoneuverschuldung zu vermeiden . Zudem sollten das Konjunktur

bereinigungsverfahren und dessen Ergebnisse dokumentiert und der Öffentlichkeit 

und dem Parlament als Haushaltsgesetzgeber zugäng lich gemacht werden. Dies soll

te durch entsprechende Regelungen verbindlich festgeschrieben werden. 

Berücksichtigung von Extrahaushalten 

Artikel 109 Absatz 3 erfasst neben Gemeinden, Gemeindeverbände und Sozialversi

cherungen auch keine Extrahausha lte, wie sonstige rechtlich selbständige Sonder

vermögen und Gesellschaften. Bei der Schaffung einer landesrechtlichen Regelung 

sollte geprüft werden, ob und inwieweit die Extrahaushalte des Landes in schulden

begrenzende Regelungen einbezogen werden. 
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Schriftliebe Stellungnahme für die Öffentliche Anhörung des Hauptausschusses des 
Landtags von Brandenbur g am 3. April 2019 

Der Vorsitzende des Hauptausschusses des Landtags von Brandenburg hat mich mit Schreiben 
vom 14. März 2019 als Sachverständigen zu der in der Überschri ft näher bezeichneten Öffentli · 
chen Anhörung (46. Sitzung des Hauptaussc husses) einge laden w1d mir folgende Unterlagen 
übersandt: den Entwurf eines Siebten Gesetzes zw-Änderung der Verfassung des Landes Bran
denburg der Fraktionen von SPD, CDU, Die Linke und Bib1dnis 90/Die Grünen (L T-Drs. 
6/10391), einschl ießlicb eines Änderungsantrags dieser Fraktionen, und einen Fragenkata log mit 
Fragen der Fraktionen von Bündnis 90/Die Griinen und AfD. Weiterhin liegt mir ein Entwurf der 
Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen , CDU, Die Linke und SPD zu einer Änderung der Landes
haushaltsordnung vor. 

Ich hatte vor der Einladung darauf hingewiesen, dass ich aus terminlichen Gründen am 3. April 
20 19 leider nicht persön I ich kommen kann, und reiche absprachegemäß diese schriftliche Stel

Jungnabme ein. 

Thema der Stellungnahme ist die gep lante Änderung von Art. 103 der Verfassung des Landes 
Brandenburg (im Weiteren abgekürzt Brand. Verf.), also die von Art. 109 Abs . 3 Satz 5 des 
Grundgesetzes (GG) geforderte Umse1zung der sog. "Schuldenbremse" in Landesrecht. Auf die 
auch vorgeschlagen en Ändemng en von Art. 55 (grundsätzl iche Umschreibung der Stellung des 
Landtags w1d Benennung seiner wichtigsten Aufgaben),. Art. 72 (Recht der Untersuchungsau s
schüsse) und Art. 78 (Verfahren bei Volksbegehren und Volksentscheiden) wird nicht eingegan
gen, weder auf Einzelheiten, l)och auf die darin angesprochenen Grw1dsatzfragen des Demokra
tieprinzips, noch auf die Verknüpfung dieser insgesamt vier Punkte zu einem siebten Gesetz zur 
Änderung der Landesverfass ung. 
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Die Stellungnahme gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil geht es um Grundsalzfragen des 
Regelungsauftrags in Art. 109 Abs. 3 Satz 5 und der Regelungsfrist in Art. 143d Abs. 1 Sätze 3 
und 4 GG. Im ~weiten Tei l geht es um einzelne Fonuulieru ngen des Änderungsentwurfs zu Art. 
103 Brand. Verf., insbesondere um das sog. Symmetriegebot. 

1. Grundsatzfragen 

Grundsätzlich stellen sich sechs Fragen: Muss ein Bundesland zur Umsetzung von Art. 109 Abs. 
3 GG überhaupt rechtsetzend tätig werden oder reicht es aus, wenn seine Haushaltsw irtschaft 
faktisch de11 Anforderungen des Art. l 09 Abs. 3 Satz 1 GG entspricht? Wenn, was zu bejah en 
ist, zusätzlich zu den jä hrlichen oder zweijährlichen, das Gebot eines materie llen Ausgleichs von 
Einnahmen und Ausgaben beachtenden Haushalten, ein längerfristiger rechtlicher Rahmen ge
schaffen werden muss, stell t sich zweitens die Frage nach der Regelungsebene für diesen Rechts 
rahmen: (auch) Verfassungsrecht oder (nur) einfaches Gesetzesrecht? Wenn, was zwar nicht 

rechtlich zwingend, aber rechtspo litisch sinnvoll ist, in die Landesverfa ssung ein besonderer Ar
tikel aufgenommen wird, stellt sich drittens die Frage nach dessen Rege lungstiefe, oder, anders 
formuliert: Was soll schon i.n der Verfassung geregelt und was dem einfachen Gesetzgeber zur 
Regelung überlassen werden? Da die Verfassung des Landes Brandenburg bereits einen Artike l 
zur Kredita ufnahme enthält, den seit dem Inkrafttreten dieser Verfassung im Jahr 1992 noch 
nicht geänderten Art . 103 in der derzeit geltenden Fassung, stellt sich viertens die Frage nach 
dessen juristisc hem Schicksal nach dem Ablauf der vom Grundgesetz in Art. 143d Abs. l Sätze 
3 und 4 gesetzten Frist. fünftens: Das Grundgesetz beschränkt den Anwendungsbereich von Art. 
109 Abs. 3 GG auf die Haushalte von Bund und Ländem . In Bund und Ländem gibt es weitere 
Haushalte , näm lich diejenigen von rechtlich selbstständigen Sondervenn ögen und sonstigen j u
ristischen Personen der mittelbaren Staatsverwaltung, in den Bundesländern insbesondere die 
komm unalen Haushalte. Damit ist man, weiterhin fünftens, bei der Frage nach einer Einbezie 
hung der mittelbaren Staatsverwaltw1g in die "Schuldenbremse". Sechstens kann man nach "Alt
schulden", also den be i l!tlcrafttreten der Änderung von Art. l 03 Brand. Verf. am 1.1.2020 schon 
vorhanden en Schulden fragen. 

1. Umsetzungspflicht auch als Rechtsetzungspflicht (Frage 1) 

Als im Juli 2009 der neue Art. 109 Abs. 3 des Grundgesetzes und die darauf bezogene Über 
gangsrege lung des Art. 143d Abs. l geschaffen wurden , lichtete sich die Aufinerksamkeit zu
nächst auf die ökonomische Frage, ob die sog. "schwarze. Null " ohne Haushaltstricks überhaupt 
erreichbar sei. Als sich, auf Bundesebene ab 2014, eine positiv e Antwort abzeichnete, trat die 
weitere Frage hervor, ob die Länder nicht nur ökonomische Fakten schaffen müssen, sondern 
dem auch einen rechtl ichen Rahmen zu geben haben, so wie für den Bund Art. l 09 Abs. 3 in Art. 
115 Abs. 2. Eine denkbare Antwort, die damals gegeben wurde, lautete , dass eine solche Rechts
pflicht nicht bestehe, dass ein Bundesland, das keine Ausführungsrege lungen schaffe, dann aber 
von den Ausnahmen vom Kreditaufnahmeverbot, die Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG eröffne, keinen 
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Gebrauch machen dürfe. 1 Di ese Ansicht hat sich nicht durchg esetzt. Ein Bundesland darf es 

nicht bei einer urunittelb aren Geltung von A1t. 109 Abs. 3 Sa(;! 1 GO bewenden lassen.2 Der In

dikativ "regeln" in Art. l 09 Abs . 3 Satz 5 GG ist gemäß den Sprachu sancen des Grundges etzes 

als Imperativ zu verstehen, w1d die Frist ergibt sich aus Art. 143d Abs. 1 Satz 4 00. Auch das 
Wort "können" in Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG3 schwächt die Regelungspflicht nicht zu einer Re

gelungsoption ab , denn Satz 2 bezieht sich, wie Satz I von Art. 109 Abs. 3, auf die jährl ichen 

Haush alte , nicht auf das diesen zugrundelie gende Haushaltsrecht. Die geschilderte fr age kann 

hier im Übrigen dahinstehen, da das Land Brandenburg von der sog. Konjunkt ur- und der sog . 

Notstandskomp onente des Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG Gebrauch machen will. Dies ist nur mög

lich, welUl es, in den Worten dieser Vorschrift, einschlägige Regelungen vorsieht. 

2. Verfassungsvorbehalt? Derzeitige Fassung vou Art. 103 Brand. Verf. (Fragen 2 
und 4) 

Als nächstes stel lt sich dami t die frage nach der Regelungsebe ne. Die Alternative lautet, das 

Grundsätzliche in die Verfassung zu schreiben und das Näher e in einem Gesetz und, auf dessen 

Grundlage, in Rechts ve rordnungen und Verwaltungsvorsc hriften zu regeln oder aber, so da s Ge

genbil d, die Verfas snngsebe ne ganz wegzulassen und alles in Gesetze n, Rech tsverordmmgen 

und Verwaltungsvorschriften zu regeln. Viele Bundesländer, die Art . 109 Abs. 3 GG schon um

gesetzt haben, haben sich für den zuerst genannten Lösungsweg entsc hieden .4 Mit Nordrhei n

Westfalen etwa g.ibt es aber auch für den zweiten Weg ein prominen tes Beispie l; ob die po liti 

sche Mehrhe it dort die einfäch gesetz liche Lösung freiwillig gewählt hat oder nur, weil es zu ei

ner verfassungsände rnden Mehrhe it nicht gereicht hat, braucht hier nicht vertie ft zu werden. 5 

Festzuhalten , dass gemäß Art. 79 Brand. Verf. für eine Verfassungsänderung, anders als z.B. in 

Hessen , wo ein Volksentscheid gefordert wird, ein Landtagsbeschluss mit qualifizierter Mehrheit 

ausreicht. 

1 So Heintzen in: von Münch/ Kunig, Grundgesetz-Kommentar , 6. Aufl . {Neuaufl . in Vorbereit ung für 2019), Bd. 2, 
2012, Art. 109 Rn. 41: keine Umset zun{',spflicht , nur Eigeninteresse an Umsetzung. So wo hl auch Wieland in einem 
Gutachte n für den Landtag von Nordrhei n-Westfa len vom 26.2.2015, zitiert nach Wafter-8orjans. Regelungsort der 
Schuldenbremse auf Landesebene. Stell ungnahme für die Facht4gung "Landesrechtli che Umsetzung der Schulden
bremse" des Finanzsenators von Berlin ;;1m 1. Oktober 2018, Seite 2. 
' Ebenso Waldhof! in : Siegel/Wa ldhof/, Öffe ntliches Recht in Berlin , 2. Aufl., 2017, § l Rdnr. 181 {mit Hinweis auf 
BVerfGE 79, 31 l (352.)). An der von mir in von Münch/Kunig, Grundgeset,-Komme ntar, 6. Aufl., 2012, Bd. 2 Art . 
109 Rn. 41 geäußerten Ansicht ("ke ine Umsetzungsptticht, nur Eigeninte resse an Umsetw ng" ) halte ich nicht mehr 
fest . 
' Die Vorschrift lautet: "Bund und Länder können Regelungen zur im Auf- und Abschwung symmetrisc hen Berück· 
sichtigung der Auswi rkungen einer von der Normallage abwe ichenden konjunkture llen Entwic klung ... vorsehen." 
• Übersicht bei Henneke in: Schmldt -Blelb treu/Hofma nn/He nneke (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 14. Aufl. , 
2018, Art . 109 Rn. 113 • 136. Zu poli tisch gescheiterten An läufen zu einer Umsetzung in Landesverfassungsrecht 
Siekmann in Sachs {Hrsg.), Grundgesetz, 8 . Aufl., 2018, Art . 109 Rn. 79b. 
'L T-Ors. NRW 16/1 3315, Seite 2. Im Ergebni s erging das Gesetz vorn 7.4.2017 (GVBI. Seite 442) . 
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a) Keine Vor gaben des Grundgesetzes 

Die Frage, ob die landesrechtliche Umsetzw1g von Art. 109 Abs. 3 GG unter Verfassungsvor

behalt steht, ist zunächst mit dem Grundgesetz zu beantworten, denn dieses ist die Hauptrechts• 
gn mdlage (lässt man das für die hier zu betrachtende, spezielle Fragestellung unergiebige Euro
pru·echt beiseite). Das Grundgesetz gibt den Ländern eiu Wabh·echt. Zwar sind sie zur Umset
zWlg verpflichte t, sie mlissen also bis zum 31. Dezember 2019 tätig werden6, tmd haben im Üb
rigen ein eigenes Interesse tätig zu werden, weil anderenfalls Spielräume bei den grundgese tzli

chen Ausnahmetatbeständen konjunkturelle Entwicklung und Notsituatio nen für sie nicht nutz
bar sind. Doc h ist nicht vorgegeben, ob die Umsetzung auf der Ebene des Verfassungsrechts (mit 
von dort nach W1ten reichender Normenkaskade) oder auf der Ebene des Gesetzesrechts (mit dort 
zw-Konkretis.ierW1g ansetzender Normenkaskade) erfolgt. In Art. 109 Abs. 3 San 5 GG heißt 
es, die nähere Ausgesralrung - der Schuldenbremse - für die Haushalte der Länder regeb! diese 
im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen. 

Die grundgesetzliche Formul ierung "im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen" 

(Hervorheb ung durch Fettdruck nur hier) ist ein Verweis auf die Rechtsordnungen der einzelnen 
Bundesländer und deren jeweilige, auch politische Vorstelltmgen zur Norrnenh.ierarcrue. Für die 
Bundesebene wird Art. l 09 Abs. 3 in Art. l 15 Abs. 2 GG, also auf Verfassungsebene, konkreti
sie1t, doch schließt das nicht aus, dass auf Landesebene die Konkretis ierungsleistung nicht durch 
Verfassungsänderung, sondern ganz oder teilweise vom einfachen Gesetzgeber erbracht wird. 7 

Dagegen v:ird vorgebracht, eine rein haushaltsrechtlic he Lösung könne den jährlich handelnde n 
Haush altsgesetzgeber nicht binden; die Gesetzgeber von LandeshaushaJt5ordnung und Landes
haushaltsgesetz würden auf derselben Normebene tätig, so dass das spezie llere und da.~ spätere 
Gesetz regelmäßig Von'll!lg hätten. 8 Das ist hinsichtlich der Nonnenh ierarchie richtig, aber zu 
k11rz gedacht, weil, wenn der jä hrlich handelnde Haushaltsgesetzgeber etwa eine nötige Til
gungsrege lung unterlässt, er sich der Nichtigkeitssanktion des für die Länder Durchgriffäwirkw1g 
entfaltenden Art. 109 Abs. 3, im Beispielsfall der Tilgungsrege lung dort Satz 3, aussetzt. Nur ein 
mit dem Grundgesetz vereinbares späteres oder spezielleres Gesetz hat Vorrang, und gegen einen 
so eingeschränkten Vorrang ist vom Standpunkt des Grundgesetzes nichts einzuwenden. Im Üb-

' Und 13 von 16 Bundesländern haben dies schon getan. 
'Anders Kube In : Maunz/Oürig, Grundgesetz, Art. 109 (Stand : Mai 2011), Rn. 189, der für einen Verfassungsvorbe
halt aber keine eenaue Rechtsgrundlage angibt; vgl. auch Wemsmann/Tappe, öffent liches Finanzrecht, 2. Aufl ., 
2019, Rn. 471 . Wie hier Berlit, Die Umsetzung der Schuldenbremse in den Ländern, Jahrbuch für Öffentlic he Finan

zen 2010, 311 (321 ff.); Heun In: Dreier, Grundgesetz, 3. Au fl., 8d. 3, 2018, Art. 109 Rn. 51; Reimer in: BeckOK GG, 
Art. 109 (Stand: Februar 2018 ), Rn. 80; Waldhoffin Siegel/Waldhoff , Öffentlic hes Rech t in Berlin, 2. Aufl., 2017, § 1 
Rn. 181; Waldho!f/Roßbach , Eine Schuldenbremse für Nordrh ein-Westfalen, 201S, 23 ff.; letztlic h auch Siekmann 
in Sachs, Grundgesetl, 8. Auf l., 2018, Art. 109 Rn. 78. 
• So Palm in: Haug (Hrsg.), Verfassu ng des Landes Baden-Württembe rg, 2018, Art. 84 Rn. 24 . 
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rigen ist darauf hinzuweisen, dass, obwohJ ein jährliches Haushaltsgesetz !ex posterior -Vorrang. 
vor der Haushalts ordnung haben kann, dies noch nicht zu Problemen geführt hat. 9 

Zur Frage der Regelungsebene macht das Grundgesetz dem Land Brandenburg also keine Vor
gabe, es veiwe ist vielmehr auf das Brandenburger Recht und damit zuvörders t auf die Landes-
veifass ung. · 

b) Keine Vorgaben der Verfassung des Landes Brandenburg 

Die Verfassung des Landes Bran denburg widmet dem Finanzwesen in ihrem dritten Hauptte il 
einen eigenen Abschni tt (5. Abschnitt, Art . 101 - 107). Allgemeine Aussagen zu einem Verfas 
Stmgsvorbehalt zu dem Thema Staatsverschuldung lassen sich diesem Abschnitt und auch der 
Brand. Verf. im Übrigen nicht entnehmen. 

Allerdings enthält die Verfassung des Landes Brandenburg in Art. 103 schon jetzt eine Schul
denregelung. Statt landesrechtliche Umsetzung der sog. Schuldenbremse müsste es korrekt, 
wenn auch komplizierter heißen: landesrechtliche Umsetzung der neuen SchuJdenbremse des 
Grundgesetzes, nachdem die alte Schuldenregelung des Grundgesetzes geände1t worden ist, die 
mit der noch geltenden Schuldenrege lung der Verfassung des Landes Brandenburg inhaltlich 
übereinstimmt. 10 

Art. 103 Abs. 1 Sätze 2 und 3 lauten: "Die Ei.J.mab.rnen aus Krediten dürfen die im Haushaltsplan 
veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschceiten. Ausnahmen sind nur zulässig zur 
Abwehr einer Störung des gesamtwi rtschaftlichen Gleichgewichts im Sinne von Art. 10 1." Art. 
103 Abs . 2 fügt einen Ausgestaltungsauftrag an den Gesetzgeber hinzu . Dies entspricht im We
sentlichen 11 der Regelung des von 1969 bis 2009 geltenden Art. l 15 Abs. 1 Satz 2 des Grundge

setzes , die 2009 durch die nun in Landesrecht umzusetzende Schuldenbrernse ersetzt worden ist. 

Damit stellt sich die Frage nach dem Verhältni s zwischen der alten Schuldenregelun g in Art. 103 
Brand. Verf. und dem neuen Ait. 109 Abs. 3 GO. Die Antwort ist klar und wird in der Begrün
dung des hier zu begutachtenden Gesetzentwurfs zutreffend geschi ldert: Art . 103 Abs. 1 Sätze 2 

• Dazu Toppe, Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz , 2008, 38 ff ., 70 ff . 
10 Zur inhalt lichen Übereinstimmung von Brünneck, Verfassung des Landes Brandenburg von 1992, In: de rs./ Peine 
(Hrsg.), Staats- und Verwa ltungsrecht in Brandenburg, 2004, 23 (61). 
" Ein Unterschied, der für den Investit ionsbegri ff von Bedeu tun g ist, ergibt sich aus der Verpflich tung der Haus
haltsw irt schaft auf den Schutz natürli cher Lebensgrund lagen in Art . 101; dieser Un terschied spielt für die Zwecke 
der vorliege nden Stellungnahme keine Rolle. 
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und 3 bisheriges Recht ist mit Art. l 09 Abs. 3 GG (neues Recht) inhaltlich uovereinbar. n Wäre 
dies anders, wäre die neue Schufdenbremse ja auch nicht ueLL 

• In korijunkturellen Nol'mallagen erlaubt das alte Recht Verschuldung bis zur sog. In
vestitionsgrenze; das neue Recht erlaubt den Btmdesl.ändem gar keine Verschuldung 
(sieht man von außergewöhnlichen Notsituationen ab). 

• In konjunkturellen Krisenzeiten - die überdies unterschiedlich definiert werden - er
laubt das alte Recht Verschuldung ohne Grenzen und ohne justiziable Tilgungs
pflicht ; das neue Recht erlaubt Verschuldung nur nach Maßgabe des Symmettiege
bots. 

Was dieser Befund für Art. 103 Abs. l Sätze 2 und 3 Brand. Verf. derzeitige Fass1mg bedeutet, 
ist ebenfalls klar. Ab dem 1. Januar 2020 sind diese Vorschriften, wenn dann noch gelten und 
nicht durch verfassungsänderndes Gesetz aufgel1oben worden sind, wegen Kollision mit höher
rangigem Bundesrecht nichtig 13 und können kein Maßstab gegen eine Umsetzung der Schulden
bremse des Grundgesetzes in einfaches Landesrecht sein. Denn gemäß Art.. 31 Grundgesetz 
bricht Bundesrecht Landesrecht. Art. 143d Abs. 1 Satz 3 GG, der vom Gnmdgesetz abweichende 
landesrechtliche Regelungen vor Art 3 1 GG schützt, wirkt nur bis zum 31. Dezember 20t9. 
Hinsichfüch der Nichtigkeitsfolge macht Art. 109 Abs. 3 GG keinen Unterschied zwischen Lan

desverfassungsrecht und Landesgesetzesrecht. Diese Nichtigkeit tritt automatisch ein und bedarf 
insbesondere keiner gerichtlichen Feststellung. Und diese Nichtigkeit ist endgültig. Selbst wenn 
die aktuelle Schuldenbremse des Gr:u.ndgesetzes nach dem 1. Januar 2020 in einem Art. l 03 Abs. 
1 Sätze 2 tmd 3 Brand. Verf. in der derzeitigen Fassung günstigen Sinne wieder geäodert werden 
sollte, etwa weil die auf die "Schuldenbremse" gerichteten Erwartungen sich langfristig nicht 

erfüllen, bLiebe es dabei und würde die alte Norm nicht wiederaufleben . Bundesrecht bricht Lan
desrecht, und gebrochen bleibt gebrochen. 14 Politischer formuliert : Befürworter der alten Schul
denregelw1g können die neue Schuldenbremse und ihr mögliches Scheitern landesvei:fassungs
rechtlich nicht "aussitzen", indem sie an der alten Verfassungslage nichts ändern, die Änderun
gen vielmehx auf die Laudeshaushaltsordnung beschränken. 

12 LT-Drs. 6/10391, Sei te 1. Ebenso allgemein Henneke in: Schmidt-Bleibtreu/Ho fmann/Hen neke, Grundgesetz. 
Kommentar, 14. Auf l., 2018, Rn. 136. 
n Zu der Nlchtigkeitssanktion In Bezug auf die alte Schuldenregelung so auch Henneke in Schmidt
Slelbtreu/ Hofmann/Henneke, Grundgesetz, 14. Aufl., 2018, Art. 109 Rn. 136; Neun in : Dreier, Grundgesetz, 3. 
Aufl., Bd. 3, 2018, Art. 109 Rn. 51 ("derogiert " ). Zu der Nichtigkeitssanktion in Bezug auf die Umsetzung der Schul
denbremse durch Art. 117 der Verfassung von Rheinland-Pfalz, konkret Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 lit. b), wo es um den 
Ländern durch bundesgesetzliche Aufgabenkreierung entstehende Mehrausgaben geht, Gröpl, Die "Schulden
bremse" in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, LKRZ 2010, 401 (404); Th. Schm;<ft, Bundesgesetzgebung ist 
kein Terrorakt, DÖV 2014, 916 (922 f.); zu der in ßremen streitige n Frage, ob flü chtlingsbedingte Mehrausgaben 
ein Abgehen vom Neuverschuldungsverbot rechtfertigen, Henneke, Tut ein Staat ohne Staatsschuld zu wenig für 
die Zukunft, fo rdert er zuviel von der Gegenwart oder ist er schlicht zu dumm zum Geldausgeben, Zeitschrift für 
Geseugebung 2017, 38 (53 f.). 
" Unstreitig; siehe nur Pieroch in Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 15. Aufl ., 2018, Art. 31 Rdnr. 5. 
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c) Recbtsdogmatiscbes Zwiscbenergebnis 

Es gibt demnach zwei juristisch konsistente Ant\vorten auf die Frage, wie das Land Brandenburg 
den ihm von Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GG eneilten Regelungsauftrag erfüllen kann. Die vom 
Grundgesetz geforderte land.esrechtliche Umsetzung der Schuldenbremse kann in der Landes
haushaltsordnung erfolgen, wobei es eine Frnge rechtsstaatlichen Geschmacks ist, ob Art. 103 
Abs. 1 Sätze 2 und 3 Brand. Ver±'. in der derzeitigen Fassung ausdrOcklich aufgehoben oder ein
fach dem Schicksal des Art. 31 GG anheimgegeben werden. Oder man wählt die verfassungs
rechtliche Lösung, die darin bestehen würde, dass Art. l 03 grundgesetzkonform geändert wird. 

d) Rechtspolitische Optionen 

Für welche Lösung man sich entscheidet, ist eine politische Frage. Als Wissenschaftler habe ich 
kein Mandat und keinen Maßstab, hierzu eine klare Empfehhmg zu geben. Ich kann lediglich 
Argumente auflisten, die für das eine oder für das andere sprechen. 

Für die verfassungsrechtliche Lösung spricht, dass sie ein grundsätzliches Bekenntnis zur politi
schen Wertigkeit des Schuldenthemas ist. Verfassung ist einfach mehr als Landeshaushaltsord
nung.15 

Für eine verfassungsrechtliche Lösung spricht, dass sie auf derselben Normebene wie der derzei
tige Art. 103 Brand. Verf. und wie Alt. 115 Abs. 2 GG, die Parallelnorm für den Bundeshaus
halt, angesiedelt ist. 

für eine ve1fassungsrechtliche Lösung spricht, dass nur sie die Möglichkeit gerichtlicher Kon
trolle eröffnet. 16 Insbesondere kö1UJten auf Antrag eines Fün.ftels der Mitglieder des Landtages 
das Haushaltsgesetz 17 und nähere Regelungen in der Landeshausordnung vom Verfassungsge
richt des Landes Brandenburg auf ihre förmliche w1d sachliche Vereinbarkeit mit der Verfassung 
überprüft und für vcrfassungs,vidrig und ggfs. nichtig erklärt werden (Art. 1 J 3 Nr. 2 Brand. 
Verf.). 18 Stünde die Schuldenbremse nur in einem einfachen Gesetz, wäre dieser Rechtsweg 
mangels geeigneten Prüfungsmaßstabs verschlossen. Und auch die Verwaltungsgerichte wären 
keine Alternative, denn sie könnten Rechtsschutz nur im Fall der Verletzung subjektiver Rechte 

,s Hingewiesen sei auch auf das Stabilitätsgesetz des Bund es von 1967, das inzw ischen In weiten Teilen dem Ver
gessen anhe imge geben ist. Bei einer Verf assungsbesti mmung wäre das schwier iger. 
15 Lässt man die Mög lichkeit beiseite, dass Verstöße des L;indes gegen das Grundgesetz bei der Umsetzung von Art. 
109 Abs. 3 GG in Landesrecht zum Gegensta nd von Verfah re n vo r dem BVerfG gemacht wer den. Diese Mög lichkeit 
steht eine m Landesparlament, erst recht der dortigen Opposition; nicht zur VerfGeung; vgl. BVerfGE 129, 108. 

" Nicht dagegen die dem Gesetz zeitli ch vorangehende Haushaltsplanune. 
16 Eine Individualverfassungsbeschwerde nach Art. 113 Nr. 4 kommt dagegen nicht in Betracht, weil sich aus eir1er 
ver fassungsrech tlic hen Schuldenrege lung kein Grundrech t im Sinn e von Art 6 Abs. 2 Brand. Verf . erg ibt. 
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gewähren, die aber durch die Schuldenbremse nicht begründet werden. In Verallgemeinenmg 

von § 3 Abs. 2 LHO gilt, dass Haushaltsrecht keine klagbaren Rechte begründet. 

Für eine haushalts rechtliche Lösung spricht, dass sie mehr Flexibil ität belässt, weil eine Ände 
mng der Landes hausha ltsordnung leichter möglich ist aJ s eine Änderung der Landesve1fassung. 
Dem läss t sich entgegenhalten, dass, selbst wenn die Schuldenbremse in der Landesverfassung 
verailkert wird, dem einfachen Gesetzgeber Konkretisierungssp ielr'<iume bleiben können . Dies 
betrifft die Bereiche, in denen auch das Grundgesetz den Ländern Spielraum lässt, nämlich die 
inhaltliche Ausgestaltung der Konjunktur- und der Katastrophenregelung. 19 Eii1 Blick auf die 
vorhandenen landesverfassungsrechtlichen Umsetzungen belegt, dass deren Konkretisierungs 
grad unterschiedlich 1st. Auf diesen Punkt wird sogleich zµrückzukomrnen sein. 

Für eine rein haushal tsrechtliche Lösung spricht die Verlegenheit, die die Frage auslöst, was man 
davon hat, wenn man zwischen den Normebenen europäisc hes Primärrecht, europäisches Sekun
dä.tTecht, Grundgesetz, Brandenburger Landeshausha ltsrecht (Gesetz, Verordnllllg, Verwaltungs 
vorschrift) als weitere Nonnebene die Verfassung des Landes Brandenburg einschiebt .2° Trotz 
mit der Zahl der Normebenen multiplizierter legislatorischer Redundanz bleibt es bei den Schul
den. Eine rechtspolitische Klughe itsregel lautet: So wenig Gesetze 1-vie möglich! Wenn Art. I 09 

Abs. 3 Satz 5 GG die Länder trot:l der ihnen von Art. 109 Abs. 1 gewährten Haushaltsau tonomie 
nur wenig Spie lraum lässt, der Detailfragen be1rifft, die zu beantworten selbst bei einer Neurege 
lung auf Verfassungsebene zum Teil Sache des einfachen Gesetzgebers wäre, dann solJte dieser 
einfache Gesetzgeber die Sache eben allein regeln. Auf die "Was hat man davon"-Frage käJmte 
allerdings erwidert werden: das Verfassungsniveau des Schuldenthemas und die Möglichkeit, ein 
Landesverfassungsgericht anz rnufen. 21 

3. Regelungstiefe der Verfassung (Frage 3) 

lvlit dem vorliegenden Verfassungsänderungsentwurf entscheidet Brandenburg sich für eine im 
Grw1dsatz verfassungsrechtliche Lösung \Uld nimmt damit deren Vortei le wahr. Gleichzeitig 

macht der Entwurf von der Befugnis Gebrauc h, die Landesverfassung schlank zu halten und ei-

"Detaillierte Auflistung bei Kube in Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art . 109 (Stand: Mai 2011), Rn. 163, 181-189, 196· 
202,220 f. 
20 P.M. Huber, Bundesverfassungsrecht und Landesverfassungsrecht, NdsVBI. 2011, 233 (238) spricht von "Symbol
gesetzgebung"; zu Recht kritisch zu dieser Formulierung Henneke in: Schrnidt-81eibtreu/Hofmann/Henneke, 
Grundgesetz, 14. Aufl., 2018, Art. 109 Rn. 113, unter Hinweis aufKonkretisierungsspielräume der Länder. 
" Letzteres sollte man aber auch nicht überschätzen. Die erste Leitentscheidung des BVerfG zu verfassungswidri
gen Haushalten betraf den Bundeshaushalt 1981 und ist im April 1989 ergangen {BVerfGE 79, 311). Antragsteller In 
diesem Verfahren war die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundc.stag, die sich 1989, inzwischen von der Oppositi
ons- auf die Regierungsbank gewechselt, fragen lassen musste, ob ihre eigene Verschuldungspolitik sich wesentlich 
von derje nigen im Jahr 1981 unterschiede. 
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nigen Regelungsstoff, den Art. 115 GG o(!er die Verfassungen anderer Bundesländer aufgreifen, 
oicht auf Verfassungsebene abzuhandeln, sondern durch einen Gesetzgebungsauftrag io Absatz 4 
dem einfachen Gesetzgeber zuzuweisen. Anders als in Art. 115 Abs. 2 GG kommen in dem 
Entwurf Formulierungen wie "finanzielie Transaktionen", "Berechnung der Obergrenze der jähr
lichen Nettokreditaufnahme", "Konjunkturbereinigungsverfahren"22 oder "Kontrollkooto"23 nicht 
vor. Rechtswissenschaftler wie ich beklagen oft und gern den technokratischen Regelungsstil 
moderner Vertassungsände.rungsgesetzgebung, die inzwischen mit d- und f-Buchstaben belegte 
Übergangsvorschriften zu Übergangsvorschriften hervorbringt (Art. l 43f im VerhältÖis zu Art. 

143d).24 Die Kürze von Art. 103 Brru1d. Verf. - Entwurf ist ein wohltuender Kontrast. Dass die 
Norm weniger detailreich ist als Art. 115 Abs. 2 GG, ist verfassungsrechtlich kein Problem, denn 
giundgesetzlicher Prüfungsmaßstab für Art. 103 Brand. V erf. - Entwurf ist nicht Art. 115 Abs. 2, 
sondern Art. 109 Abs. 3 GG, und es reicht, wenn das Regelungsprogramm von Art. 109 Abs. 3 
Satz 5 GG von Landesverfasstuig tllld Landeshaushaltsordmmg gemeinsam tllllgesetzt wird. 

In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass in ßfruldenburg derzeit auch 'Ober eine Änderung der 
Landeshaushaltsordnung beraten wird. Die Ändel'llllg von deren § 18 und die Einfügung von 
§ 18a und § 18b beansprucht, das zur Umsetzung von Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GO neben A1t. 103 
Brand. Verf. (neu) Nötige zu enthalten. Zu prüfen, ob dies im Einzelnen zutrifft, ist nicht Gegen
stand dieses Ste!lungnahmeauft:rags. Bei der Auswertung der Öffentlichen Anhörungen zur Än
derung von Art. 103 Brand. Verf: einerseits und zur Ergänzung und Änderung der Landeshaus
haltsordnung sehe ich Koordinieftlllgsbedarf. 

Brandenburg gehört in zeitlicher Reihenfolge zu den letzten Bw1desländem, die den Regelllllgs
auftrag des Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GG erfüllen. Dieser Satz ist nicht als Vorwurf gemeint. Es ist 
legitim, Fristen auszunutzen. Im vorliegenden Fall gibt das die Möglichkeit, aus Fehlern anderer 
Bundesländer lernen zu können. Ein Hauptfehler liegt in Aussagen zu Verschuldmi.gssituationen, 
die Art. 109 Abs. 3 GG nicht konkret benennt: so die bUlldesgesetzliche Kreierung zusätzlicher 
Aufgaben, Terrorismusbekämpfung, flilchtlingsbedingte Mehrausgaben.25 Der vorliegende Ent
wurf tut gut daran, die Frage, ob exogene Schocks wie die Finanzmarktkrise 2008/09 eine außer-

" Insoweit übereinstimmend der neue Art . 82 Bay. Verf .; dazu Koemm in Mede r/Brechma nn, Die Verfassung des 

Freistaates Bayern, s. Aufl„ 2014, Art . 82 Rn. 27. 
"Sie he aber § 18a Abs. 7 des aktue llen Änderungsent wurfs zur ta ndeshaushalt sordnun g. 
"' zum Staatsschuldenrecht insoweit Heintzen, Das neue deutsche Staatsschuldenrecht In der Bewähru ngsprobe. 
Vort rag vor der Jur istischen Gesellschaft zu Berlin am 8. Februar 2012, 2012. 16 ff. Allgeme in Brenner, Die neuart i
ge Technizllät de.s Verfas.,ungsred1ts und die Aufgabe der Verfassungsrechtsprec hung, AöR 120 (1995), 248 lf. 

" Siehe oben Fn. 13. 
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gewöhnliche Notsituation darstellen, nicht ausdrücklich zu beannvorten, sondern nur in der Ge
setzesbegründung anzuspreche n. 26 

4. R~htlich selbstständige Sondervermögen, mittelbare Staatsverwaltung, insb. 
Komm,tnen (Frage S) 

Zu der Frage der AfD-Fraktion nach Extrahaushalten des Landes, insbesondere rechtlich selbst
ständige Sondervem1ögen und jur istische Personen (waluscheinlich wird bier an die Kommunen 
gedacht): Art. 103 Abs . I Brand. Verf. (Entwurf) erfasst nur den Haushalt des Landes, nicht alle 
öffentlichen Haushalte in diesem Bundes land. Dies ist vor dem Hintergrund des insoweit gleich

sinnigen Art. I 09 Abs. 3 Satz I GG konsequent. Über die Frage, ob insbesondere Kommunen 
und Sozialversicherungsträger in die "Schuldenbremse" einbezogen werden sollen, ist 2009 bera
ten worden. Die Einbeziehung ist mit dem Argument, sie stelle sowohl inhaltlich als auch in der 

zeitlichen Abfo lge unerfüllbare Infonnationsanforderungen, abgelehnt worden. 27 Dieses Argu 
ment mag man für fragwürdig halten; mich persönlic h überzeugt es auch nicht; auch Art. 3 Abs . 
J lit. a) des Europäisc hen Fiskalpakts hat den "gesamtstaatlichen Haushalt" im Blick .28 

Allerdings halte ich es nicht für ratsam, dass das Land Brandenburg in dieser Frage einen Son
dervveg beschreitet. Eine Korrektur der 2009 beschlossenen Ausblendung der mittelbaren Staats
verwaltung kann nur auf gesamtstaatlicher Ebene erfolgen , schon weil bei Sonderwegen die 
Vergleichbarkeit von Haushaltsdaten in frage gestellt wäre. Dementsprechend nimmt§ 18 Abs. 
l Satz 3 des Entwurfs einer Änderung der Landeshaus haltsordnung des Landes Brandenburg 
neben dem Kern.haushalt nur rechtlich unselbständige Extra.haushalte in den B lick und verweist 
die dazu gegebe 11e Begründung auf das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech
nungen. 

"LT-Drs. 6/10391, am Ende, Seite 4 oben. Dazu auch BT-Drs. 16/12410, 11; Christ, NVwZ 2009, 1333, 1336; E
kordt/Buscher, AöR 137 (2012) , 41, 49; Helntzen in von Münch/Kunig, Grundgesetz, 6. Aufl., Bd. 2, 2012, Art. 109 
Rn. 38; Korioth , JZ 2009, 729, 733; Lenz/Burgbacher. NJW 2009, 2561, 2564. 
'·' BT-Drs. 16/ 12410 , 10 f. Dazu die auf persönlicher Tellnahme an den maßgebenden Beratungen beruhende 
Kommentierung von Henneke in Schmidt-Bleibt reu/Hofmann/Henneke, Grundgesetl, 14. Aufl., 2018, Art. 109 Rn. 
96-101. 
' • Hierzu und zu der Frage, warum trotz dieser Divergenz zwischen Grundgesetz und Flskalpakt keine Änderung des 
Grundgesetzes erforderlich ist, Henneke, wie 2ovor, Rn. 78 f. Insgesamt Henneke, Der europäische Fiskalpakt und 
seine Umsetzung in Deutschland, 2013. 
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5. Altschulden (Frage 6) 

Art. 109 Abs. 3 und Art. 115 Abs. 2 GG (die "Schuldenbremse") wollen nur den weiteren An
stieg der Neuverschuldung der Haushalte von Bund und Ländern "bremsen". Die Altschulden, 
nach denen die AfD-Fraktion fragt (Frage 1), sind nicht ihr Thema.29 Darum ist es nicht zu be
mängeln, dass der vorliegende Gesetzentwurf, der der Umsetzung von Art. l 09 Abs. 3 GG in das 
Recht des Bundeslandes Brandenburg dient, sich dazu nicht äußert. 

Es liegt im politischen Ewessen des Landtags von Brandenburg, rechtsverbindliche Vorgaben 
zum Abbau von Altschulden zu machen. Der Freistaat Bayem hat dies getan; A1t. 18 Abs. 1 der 
dortigen Haushaltsordnung versp,icht einen Abbau der Altschulden bis 2030. Vorsicbtigerweise 
hat man dies aber nicht in Alt. 82 der Verfassung des Freistaats hineingeschrieben.30 

Die Antwort auf Frage 1 der AfD-Fraktiou lautet deshalb: Gegen eine "Einbeziehung" von Rege
lungen zw· Tilgung der best~henden Schulden in die Schuldenbremse spricht, dass diese konzep
tionell auf eine Drossehmg der Neuverschuldung ausgerichtet ist. 

Gegen weitere Regelungen, die die Altschulden adressieren, spricht, dass es sie schon gibt. Lo
renz von Stein meinte schon vor fast 150 Jahren, ein Staat ohne Schulden fordere zu viel von 
seiner Gegenwart und leiste zu wenig für die Zukunft.11 Ein gewisses Maß an öffentlicher Ver
schuldung ist volkswirtschaftlich vernünftig. Die Frage, was "ein gewisses Maß" genau bedeutet, 
wird heute von Art. 126 Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 2 lit. b) des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und dem diese Vorschrift konkretisierenden Maastrichter Defizitprotokoll 
beantwmtet: ein öffentlicher Schuldenstand in Höhe von maximal 60 % des Bruttoinlandspro· 
dukts zu Marktpreisen. Diese Zahl ist zwar in gevtisser Weise willkürlich, bernht aber auf erheb
lichem volkswirtschaftlichem Sachverstand und ist durch den Zustimmungsmaratbon zum Maas
trichter Vertrag demokratisch besonders legitimiert 

Was die Landes- und Kommunalschulden (gemeint sind hier Altschulden umgerechnet auf die 
Einwohner) betrifft., so liegt Brandenbnrg gem!ill den Angaben des Statistischen Bundesamtes, 
Stand 30. September 2018, im Ranking der Bundesländer mit einer Pro-Kopf-Zahl von 7.201 
Euro auf dem füoftbeslen Platz, während etwa Berlin es mit 15.278 Euro nur auf Platz 13 von 16 
schafft. 20 l O sind letztmalig Schulden aufgenommen worden, und von 201 l 32 bis 2017 sind, 

» zu diesem Thema: Reich, Rtlckführu ng staat licher Altschulden als Rechtsproblem, 2018, lnsb. 107 ff., 149 ff . 
'"Ve rgleich der Schulde nbr emseumsetzung in Bayern und Berlin: Heintzcn in Festschrift für Mor is Lehner, er
scheint im Juni 2019. zu Kritik von Rechnungshof und Opposition in Bayern an zu langsamem Schuldenab bau, ins
besondere im Vorfeld der Landtagswahl 2018, siehe Buscher, Länderber icht Bayern 2017, Jahrbuch für Öffent liche 

Finante n 2018, 77 (80) . 
"v . Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 3. Auf l., 1875, 716. 
"Gemäß Art . 143d Abs. 1 Satz 2 GG ist Art. 109 GG in der gelinderte n Fassung erstmals für das Haushaltsjahr 2011 

anzuwenden. 
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außerhalb des zeitlichen Anwendungsbereichs des Symmetriegebots der Schuldenbremse, gut 

700 Millionen Euxo getilgt worden. 

n. Einzelne Punkte und Formulienmgen 

Hauptprüfkriterium bei den nach.folgenden Ausführungen ist, ob die vorgeschlagene Neu fössung 
des Art. l 03 Brand. Verf. ausreichend klar und bestimmt ist, um das Ziel der Schuldenregelung 
einzuhalten, so Frage I der Fraktion Bündnis 90/Die Gtiinen in deu mir übersandten Fragekata
logen. 

1. Symmetriegebot 

Bei erster Lektüre des Entwurfs von Art. 103 bin ich über das W01t "negativen" in Abs. 2 Satz l 
gestolpert. Als Finanz- und Steuerrechtler bin ich daran gewöhnt, neben Negativem auch Positi 

ves zu sehen, neben Verlusten auch Gewinne, neben Haushaltsdefiziten auch die Möglichkeit 
von Haushaltsüberschüsse n. Auch das Grundgesetz tut dies, indem es in Art. 109 Abs. 3 Satz 2 
von Auf~ und Abschwung spricht. Die sog. Schuldenbremse be1uht auf dem Gedanken, dass der 
Zulässigkeit konjunkturbedingter Defizite im Abschwung konj unkturennöglic hte Schuldenrück
filhrung im Aufschwung gegenüberstehen, so dass mittel- bis langfristig gewährleistet ist, dass 
konjunkturbedingtc Kreditaufnahmen im Abschwung durch konjunkturbedingte Tilgungen im 
Aufschwung ausgeglichen werden (so auch LT-Drs. 6/1039 1, S. 3 zur Begründung des Ände
rungsentwurfs ) . Insoweit ist viel von den automatischen Stabilisatoren die Rede. (m Textentwurf 
eines neuen Art . 103 Br'dild. Verf. fu1det man davon nichts, im Unterschied etwa zu§ 18a Abs. 2 
Satz 3 der neuen Landeshaushal tsordnung. Auf die praktisch hoffentlich unwichtigere Notfall 
komponente werden in diesem Absatz 2 zwei Sätze verwendet; zur wichtigeren Konjunkturkom
ponente gibt es nur einen Satz. Und in diesem einen Satz fehlen entscheidende Worte: Auf~ und 
Abschw1.1ng, Symmetrie. Da der materielle Haushaltsausgleich im Auf und Ab der Konjunktur 

über einen längeren Zeitraum erreicht werden soll, reicht es nicht, nur Phasen einer negativen 
ko.ojunktmellen Eot ... ~cklW1g in den Blick zu nehmen. Wer Defizite aus konjunkturell schlechten 

Zeiten abbauen will, muss auch die konjunkturell guten Zeiten in den Blick nehmen. Juristisch 
geht es nicht nur um eine Ermächtigung zur Kredirnufuahme in konjunkturell schlechten Zeiten, 
sondern auch um die Verpflichtung zu Rücklage oder Tilgung in guten Zeiten. Die Änderung 
der Landeshau shaltsordnung n immt beides in den Blick, die Änderung der Verfassung des Lan
des Branden burg beschränkt sich auf den ersten Punkt, obwohl das eine Kehrseite des anderen 
ist. Auch wenn es dem Land Brandenburg freisteht, den Regeltmgsstoff auf Verfassung und Ge

setz zu verteilen, ist es inkonsistent, das eine - Kreditaufnahme aus konjunkturellen Gründen - in 
Verfassung und Gesetz zu regeln, das andere - Tilgung Lmd Rücklagen - aber nur im Gesetz. 

Die Frage der AfD-Fraktion, warum eine Kreditaufnalune nach Naturkatastrophen usw. mit ei
nem Tilgungsplan zu verbinden ist, eine Kreditaufnahme nach einer konjunkturbedingteo Neu
verschuldung hingegen nicht, ist vor diesem Hintergrnnd verständlich. Die Antwort, die diesen 
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zu Recht bestehenden Unterschied erklärt, lautet, dass Art. l 09 Abs. 3 Satz 2 GG davon ausgeht , 

dass nach Kredi tbedarf in A bschwungphase n Haushaltsüber schüsse in Aufschwtmgphasen fol

gen und dass der Hau sha ltsgesetzgeber verpflichtet ist, den konjunk turell. bedingte n Te il dieser 

Überschüsse zur Schuldentilgung zu veiwenden. Ein zusätzl icher Tilgungsplan ist dann nicht 

erforder lich , anders als bei Naturkatastrophen usw., die sich außer halb der Aufs und Abs von 

Konjunkturzyklen ereignen. 

All das kommt in Art. 103 Abs . 2 Satz 1 des Änderungsentwurfo nicht zum Ausdruck. Dies ist 

mein Hauptkritikpunkt. Ausgehend davon, dass der Ändenu1gsentwurf schlank gehalten werden 

soll, empfehle ich eine Formulierung, die sich an Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG anlehnt und 
nicht darüber hinausgeht, etwa, wie Art. 115 Abs. 2 Satz 3 GG: "Bei einer von der Normal
lage abweichenden kon_junkturellen Entwicklung sind die Auswirkungen auf den Haushalt 
im Auf- und Abscbw1mg symmetrisch zu berücksichtigen." Verfässungstextlich nnovativ und 

mutig wäre die Formuli erun g: "Der konjunkturell bedingte Teil von Haushaltsüb erschüssen muss 

vorrangig zur Ti lgung von Schuld en verwandt werden ." 

2. Abs. 2 Sätze 2 und 3 

Die von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellte Frage nach dem Quornm der einfachen 

Mehrheit ist vorde rgründig leicht zu beantworten. Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG fordert für einen 

ents prechenden Bundestagsbeschluss die Ka.nzlennehrheit, Art . 109 Abs . 2 Satz 5 GG unterlässt 

eine entsprechen de Vorgabe an die BU1Jdcsländer. Soweil die finanzver fassungsrecht liche Litera

tur sich zu diese r Frage äl.lßert, wird. darwn angenommen , es sei Elmessen der Bundesländer, ob 

sie es für den Tilgungsplan bei dem Grundsatz der einfache n Mehrheit belassen (Art. 65 Satz 1 

Brand. Verf.) oder ob sie eine qualifi zierte Mehrheit fordern .33 

Die Frage wird schv,ie riger, wenn man sie mit den weiteren f ragen nach der Verbin dlichke it und 

der Änderbarkeit eines Ti lgungsplans verknüpft: "14 Zu diesen Fragen gibt es auf Bundesebene 

einen j uristi.schen Meinungsstreit , zu dem sich Art . 103 Abs·. 2 Satz 3 des Ennwr fs und die dazu 

gegebene Begründung nicht klar positioniere n. Um diesen Streit zu verstehen, muss man drei 

Rechtsakte untersche iden: den Abweich ungsbesch hLSs nach Abs. 2 Satz 2 , die von diesem Be
schluss zu unterschei dende Krediterm ächtigung nach Abs. 3 Satz I w1d den mit dem Abwei

chungsbeschluss gemäß Abs. 2 Sa tz 3 zu verbindende n Tilgungsplan . Von dem ersten Beschluss 

wird überw iegend angenommen , er sei kein Gesetzes beschluss, sonde rn ein sog. schlichter Par-

33 Kloepfer , Finanzverfassungsrecht, 2014, § 8 Rn. 186; Pünde.r in Friauf/ Höfl ing, Grundgesetz, Art . 115 (Stand 
2010), Rn. 148 . 
"'So etwa bei TappejW ernsmar,n, Öffentlic hes Finanzrecht, 2. Aufl., 2019, Rn. 461. 
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lamentsbeschluss.35 Bei der Kreditermächtigung ist die Rechtsnatur klar: founelles Gesetz. Bei 

dem Ti lgungsplan könnte man wegen seiner ausdrücklich angeordneten Verbindung mit dem 
BescWuss, vom Gebot eines materiell ausgeglichenen Haushalts abzuweichen, annehmen, er sei 

wie dieser ein schlichter Parlamentsbeschluss36, der aUerdings, anders als dieser, nicht durch 
fönnljchcs Gesetz umgesetzt und verstetigt werde . Schlichte Parlamentsbeschlüsse haben keine 
dauerhafte Rechtsverbindlichkeit Deshalb wird teilweise gefordert, der Tilgungsplan müsse zu

mindest Geselzesrang37, ja, um spätere Haushaltsgesetzgebe r zu binden38, sogar Verfassungs
,dllg39 haben. Andere leiten die Verbindlichkeit des Tilgungsplans unmittelbar aus dem GrlUld
gesetz ab 4°, wobei es 11ach vereinzelt vertretener Ansicht auf die für ilu1 geforderte qualifizierte 
Mehrheit a.nkommen soll.41 

Eine Ver fassung hat nicht die Aufgabe, jur istische Streitfragen im Detail zu entscheiden. Sie 
sollte das Problem, das sich hier aus der Schwierigkeit ergibt, einen Tilgungsplan in das über
konunene Schema von Rechtsquellen einzuordnen, aber zur Kenntnis nehmen WJd für die Lö
sung eine Richtung weisen. Deshalb schlage ich vor, in Absatz 2 Satz 3 des Entwurfs vor 
dem Worl "Tilgungsplan" das Wort "verbindlichen" einzufügen. Es wäre dann Aufgabe 
von Rechtsprechung und Rechtswissenschaft, diese - wie der geschilderte Meinungsstreit zeigt -
keinesfalls selbstverständtiche42 Verbindlichkeit rechtskonstrulctiv zu erklären. Eine Verfassung 

ist in der Tat fre i, einem Parlamentsbeschluss, der nicht der Gesetzesform genügt, Verbindlich
keit zuzuspreche n43

; zu klären wäre dann noch die Frage der Publiz ität des Tilgungsplans (Art . 

.., So insbesondere d ie Amt liche Begründung zur Ände rung von Art . 115 GG: BT·Drs. 16/ 12410, Seite 13 linke Spal

te. 
•• So etwa G. K;rchhofin von Ma ngoldt/K lein/Sta rck, Grundgesetz. 7. Auß., Bd. 3, 2018, Art . 109 Rn. 101 mit Fn. 96; 
dagegen Heintzen in vo n Mü nch/Kunig, Grundgesetz, 6. Aufl ., Bd. 2, 2012, Art. 109 Rn. 39; Reimer in Beck OK GG, 
Art. 115 (Stand: Mä rz 2015), Rn. 97. 

"So Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, 2014, § 8 Rn. 188 u. § 12 Rn . 48; Kube in Maunz/Dür ig, Grundge.setz, Art. 
109 (St and: Mai 2011), Rn.1 90 u. Art .115 (Stand : Oktober 2009), Rn. 190; Wendtin von Mangoldt/ Klein/Sta rck, 
Grundgesetz, 7. Auf l., Bd. 3, 2018, Art. 115 Rn. 55. 
•• Zu d iesem Problem Heintzen und Kube, j eweils zuvor, und Siekmonn, nachfolgen d zu Art . 109. Änderungsmög
lichkeiten soll ten bei ein em in Notfa llsituatione n mögliche rweise mit sehr heißer Nadel gestr ickten Tilgungsplan 

bestehen; zu Änder ungsmöglic hkeite n siehe auch Henneke in Schmi dt-llle ib treu/Hofman n/ Henneke, Grundgesetz, 
14. Aufl ., 2018, Art. 109 Rn. 149. 
,. So Slekmonn io Sachs, Grundgesetz, 8. Auf l., 2018, Art . 109 Rn. 73 u. Art . 115 Rn. 52. 
40 So Heun i n Dreier , Grun dgesetz, 3 . Aufl ., Bd. 3. 2018, Art .11 5 Rn. 44; ihm fo lgend Pieroth in Jarass/Pierot h, 
Grundgeset z, 15. Auf l., 2018, Art . llS Rn. l 3. 
"So etwa bei Toppe/Wem.<monn, Öffentlic hes Finanzrecht, 2. Aufl. , 2019. Rn. 461 . 
42 Auch dem Wort "Plan" ist Verb indl ichkeit nicht notwendig inhäre nt; es gibt auch bloß Indikat ive oder infl uenzie 
rende Pläne; vgl. Mourer/Woldhoff, Allgemeines Verwalt ungsrecht, 19. Aufl ., 2017, § 16 Rn. 15 ff. - Zur Unklarheit 
der Rechtsnatur und Verbindlic hkeit der Sanierungsprogramme gemäß Art. 109a Abs. 1 Nr. 3 GG zum Vergleich 
statt vieler Heintzen in von Münch/Ku nlg, Grundgesetz, 6. 1\uft., Sd. 2, 2012, Art. 109a Rn. 15. 

'' So zutreffend Heun in Dreier, Grundgesetz, 3. Au fl., Bd. 3, 2018, Art . 115 Rn. 44. Dort wird zutr effend weiter 
ausgeführt, mi t Art . 115 Abs. 2 Satz 8 GG lasse sich die Verb indlichkeit des Ti lgungsplans begründen. Da entspre
chende Aussagen in Art . 103 Abs. 2 Satz 3 Brand. Verf. (Entwu rf) fehlen, ist dessen oben im Text vorgeschlagene 
Ergänwng erforderl ich. 
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81 Abs. 1 Brand. Verf. gilt nur für Gesetze), weiterhin, doch dies kann man Rechtsprechung und 

Rechts\\~ssenschaft überlassen, die Auflösung eventueller Norrnenkollis ionen. In Brandenburg 
würden die gestellten Fragen , die Verfassung konkretisierend , durch den neu in die LHO einzu

fügenden § 18b Abs. 1 Satz 2 beantwortet, wonach der Plan zw· vollständigen Tilgung Teil des 
Haushaltsgesetze s sein soll. 

3. Abs. 2 Satz 3 

Die Ausführungen zu Ti lgungsplan und Tilgungsfüst sind im Sinne von Frage 1 der Fraktion 
Bi.indnis 90/Die Grünen möglicherweise nicht ausreichend klar und bestimmt Gewiss lassen sich 
Notfallsituationen ex ante schwer rege!n.'14 Ich empfehle, jedenfal ls das Wort "Frist" in den 
Verfassungs text aufzunehmen. 

4. Abs. 3 Satz 1 

Soweit es nicht um die Aufnahme von Krediten geht, entspricht der neue Art. 103 Abs. 3 Satz l 
dem alten Art. 103 Abs. 1 Satz 1. Da das Grundgesetz hierzu den Ländem keine Vorgaben macht 

und in Art. 115 Abs. 1 eine ähnliche Regelung trifft , ist diese Regelung unproblematisch. Ebenso 
unproblematisch ist die Tatsache, dass die Vorschrift etwas strenger ist als Art J 15 Abs. 1 GG, 
indem sie eine bestimmte Ermächtigung fordert und eine bloß bestimmbare Ermächtigm1g nicht 

genügen lässt. Letzteres scheint eine bewusste Entscheidung des Verfussw1ggebers in Branden
burg zu sein.45 Die Frage, ob zwischen "bestimmt" und "bestimmbar" tatsächlich ein Unterschied 
besteht, mag hier dahinstehen . 

5. Abs. 3 Satz 3 

Zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug gibt es regelmäßig Divergenzen. Haushalts 
aufstellung hat dabei mehr Verfassungsniveau als Haushaltsvo llzug. Deshalb ist es vertretbar, 
dass der Entwurf eines neuen Art. 103 Abs. 3 Satz 3 Brand. Verf. sich auf die Erwähntm.g des 
Haushal tsvollzugs beschränkt und damit für eventuelle verfassungsgerichtliche Prüfungen "einen 

Fuß in die Tür setzt" . Weiteres kann aus den schon dai:gestellten Gründe11 (oben l.3.) der Lan-

+1 Siehe Heun in Dreier, Grundgesetz, 3. Aufl., Bd. 3, 2018, Art. 109 Rn. 43, 47 gegen den insoweit vielleicht zu miss~ 
trau ischen Kube in Ma unz/Dürig, Grundgesetz, Art. 11S (Stand: Oktober 2009), Rn. 193 ff . 
45 Dazu und zu "aus der Praxis" geübt er Kr itik Ueber in ders./ lwers/E rnst, Verfassung des Landes Brandenburg , 
2012, Seite 636. 
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deshaushaltsor dnung überantwortet werden. Deren geplante Änderung zu begutachten , ist von 
meinem Stellungnabmeauftrag nicht umfasst. 

6. Abs. 4 

Wie oben unter I.3. dargestellt, erfolgt die brandenburg ische Umsetzung der Schuldenbremse 
durch Arbeitste ilung zwische n dem verfassungsändernden und dem einfachen Gesetzgeber. Von 
daher hätte es nahe gelegen, den Gesetzgebungsauftrag des Abs. 4 zu substantiieren, etwa durch 
Nennung der Begriffe Konjunkturbereinigungsverfahren oder Kontrollkonto . Dass dies nicht 
geschehen ist, ist unbedenklich, we1U1 das schon von Art. 109 Abs. 3 Abs. 5 GG geforderte 
Rechtsetz1mgsprogramm von der Landeshaushaltsordmmg , die Landesverfassung ergänzend, 
vollständ ig abgearbeitet wird, ohne zuvor in Art. 103 Abs. 4 aufgelis tet worden zu seiIL 

7. Art. 2: fokrafttr eten 

Dass die Änderu ng des Art. 103 Brand. Verf. am l. Januar 2020 in Kraft treten soll, ist vor dem 

Hintergnuid des Art. 143d Abs. 1 Satz 3 GG und des Annuitätsprinzips des Haushaltsrechts ge
bo ten bzw. sinnvoll. Auf die geplanten Ändenmgen der Art. 55, 72 und 78 Brand. Verf. trifft 
diese Erwägt mg allerdings nicht zu. Warum eine Grundsat:zaussage zum Landtag wie Arl 55 
möglicherweise erst Monate nach dem Beschluss, die Verfassung zu ändern, in Kraft treten soll, 
leuchte t nicht ein. 

In zeitl icher Hinsicht ist weite r zu bedenken, dass das Land Brandenburg für die Jahre 2019 und 
2020, einem "gewissen Trend" 46 der Bundesländer entsprechend, einen Doppelhausha lt aufge
stellt hat, der, kommt es zur Ändemn g von Art 103, für 2019 anderen verfassungsrechtlichen 
Anfo rdemn gen zu genügen hat als für 2020 . Ob diese neuen Anforderungen erfüllt werden, ist 
vom Land tag zu überprüfen. 

HI. Fazit 

Meine Einschätzung von Art. 103 Brand. Verf. (neu) is t grundsätzlich positiv. Die Vorschrift 
entspric ht in zeitl icher und im Wesen tlichen auch in inhaltlicher Hins icht den Vorgaben von Art. 
109 Abs. 3 Satz 5 und Art. 143d Abs. l Sätze 3 und 4 des Grundgesetzes . Tn inhaltlicher Hinsich t 
ist die Vorschri ft auf Ergänzung durch die Landeshaushaltsordnung angelegt, was in ihrem Ab · 

sat-z 4 ztun Ausdruck kon:unt. 

' 6 Zitat: Tappe in Gröp l (Hrsg.), BHO/LHO, 2. Aufl., 2019, § 12 Rn. 11. 
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Deutliche Krit ik habe ich an der Nichterwähnung des Symmetriegebots (Art. 109 Abs. 3 Satz 2 

OG). Absau 2 Satz I nimmt nur negative konjunl1urelle Entwicklungen in den Blick und ver• 
pflichtet das Land nicht, in konj unkturell guten Zeiten mit "sprudelnden" Steuerei1u1ahmen so 
geneiierte Haushaltsübersc hüsse symmetriscb zur SchuJdenrtickführung zu verwenden. Kritik 
habe ich an der Rege lung zum Tilgungsplan, dies in zweierlei Hinsicht, und zum Inkrafttreten 
der Verfassungsänderung. 

Berl in, den 25. März 20 19 

Professor Dr. Heintzen 
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Berlin, den 28.03.2019 

die Art. 78 der Landesverfassung betreffenden Ändemngen, welche vorsehen, die Frisren 
bei Volksbegehren auszudehnen, sind gn111dsälZlich zu begriißen. lnsbesondern die 
Möglichkeit der Ausweitung der Fl'ist auf 8 Monate bei Zusammenlegung eines 
Volksentscheids mit einem Wahlr.ermi" ist zu unterstOtzen. Beabsichtigt 1st vermutlich, dass 
eine Zusammenlegung eines Vo lkscnt'i-Chcids mit einer Vv'ahl nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch mögJich wird. 

Mic der vorliegenden Fonnuliemng wäre allerdings mu· ein Monat gewonnen, denn die 
geplante Frist von acht Monalen w(lrde nicht nach, sondern zu Beginn der Behandlung im 
Landtag ansetzen, also bereits nach Feststellung des Zustandekommens eines 
Volksbegehrens (hier Zulässigkeit). Um 1Virklich eine Verbesserung in der J>raxis zu 
erreichen, wäre eine Verfäugerung der vorgesehen Vier-Monats-Frist auf acht Monate 
geboten. So bliebe sowohl für Landtag und Verwah:ung als auch für die initiativen genilgend 
Spielraum. 

\V ir möchten [hncn allerdings raten, nicht die Pchlcr anderer Bundesländer zu wiederholen 

und noch einen Schritt weiter zu gehen. Die Zusarnmcnk:gw1g von Wahlen und 
Abstimmungen sollte in dem tCStgclegten Korridor von acht Monaten zwingend Sblttfindcn. 
Nur so ist zu gewährleisten, da,;s Volksentscheide nicht aus taktischen Gründen entkoppelt 
werden. Denn mit der Zusammenlegung steigt die Chance Jllr die Initiativen, das 
Zustimmungsquorum zu erreichen. So ist es auch in Bremen und ctw-as anders in Hamburg 
geregelt. 

In Berlin befindet sich ein entsprechender Gesetzentwurf der Koaliliou zurzeit in der 
ßeratuug. Lu der Ver&angenheit m ,rden seitens des Senats aus taktischen Gründen zwei 
Volksentscheide bewusst nicht mit der .Europa-bzw. Bundestagswahl zusanunengelegt, 
obwohl es zeitlich möglich gewesen wäre. Die Brfolgschancen wurden damit gem.indert. Da 
es in Brandenburg noch keinen durch Volksbegehren ausgelösten Volksentscheid gab, 
konnte bisher keine Erfahrung damit gesammelt werden. Zu bedenken ist aber, dass alle 
Parteien irgendwann einmal die Ro11e der Opposition einnehmen. Wer dann ein 
Volksbegehren unterstützt, erwartet eine faire Behandlung und faire Regeln. 



Mehr Demoluacie schlägt folgende Anpassung des Art. 78 vor: 

,.(J} Entspricht der Landtas njcht bi1u1en .dJ:ri Monaten dem Volksbegehren, so findet 
inne1·halb von weiteren acht Monaten ein Volksentscheid statt. Findet frühestens drei 

Monat.e nach Beginn dieser Frist eine lande.~weite \\lahl oder ein weiterer Volksentscheid 
statt so findet der Volksentscheid am gleichen Tag sLalt. Der Landtag kann einen 

koukunier enden Gesetzentwurf oder eine sonslige Vorlage nach A11ikel 76 mj( zur 

Abstimmung stellen. Der LandlagspräsidenL hat die mit Gründen versehenen 
Gesct-.Lenlwürfe oder die anderen zur Absücrunung stehenden Vorlagen in angemessener 
Form zu veröffentlichen." 

Mit einer weiteren Frist von drei Monate11 iru1erhalb des zeitlichen Korridors von acht 
l\,fonaten ist gev\rährleistet, dass der Landeswahlleitung ausreichend Zeit bleibt, um den 

Vo lksentscheid (gemeinsam mit der Wahl) vorrubereiten. 

Gern stebeo 'Vl~r für Rückfragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüße,1, 

Oliver Wiedmann 
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die Art. 78 der Landesverfassung betreffende11 Äi1derungen, welche vorsehen, die Fristen 
bei Volksbegehren auszudehnell, sind gruudsiitzlich zu begrtlßen. lnsbesondere die 
Möglichkeit der Ausweitung der Frist auf 8 Monate bei Zusammenlegung eines 
Volksentscheids mit einem Wahltermin ist zu unlerstiitzen. Beabsicl1tigt ist vennuUicb, dass 
eine Zusam.menlegung eines Volksentscheids mit einer Wahl nicht nur theoretisch, sondern 
auch pralctisc]1 möglich wird. 

Mit der vorliegenden FormuJierung wäre allerdings uur ein MonaL gewom1en, denn die 
geplante Frist von acht Monaten würde nicht nach, sondem zu Beginn der Behandlung im 
Landtag ansetzen, also bereits nach Feststellung des Zustandekommens eines 
Volksbegehrens {hier Zulässigkeit). Utn wirklich eine Verbesserung in der Praxis 2.ll 

erreichen, wäre eine Verlängerung der vorgesehen Vier-Monats-Frist anfacht Monate 
. geboten. So bliebe sowohl für Landtag und Verwaltung als auch für die Initiativen genügend 
Spielraum. 

Wir möchten lhnen allerdings raten, nicht die Fehler anderer Bundesländer zu wiederholen 
und noch einen Schritt weiter zu gehen. Die ZusalllJlleolegung von Wahlen llnd 

· Abstil)1l11ungcn sollte in dem festgelegten Korridor von ocbt Monaten zwingend stattfinden. 
Nur so ist zu gewährleisten, dass Volksentscheide nicbt aus taktischen GrUnden entkoppelt 
werden. Denn mit der Zusammenlegung steigt die Chance für die Initiativen, das 
Zustimmu11gsquorum zu en-cichcn. So ist es auch in Bremen und etwas anders in Hamburg 
geregelt.. 

In Berlin befindet sich ein entsprechender Ge.setzentwurf de!' Koalition zurzeit in der 
Beratung. In der Vergangenheit wurden seitens des Senms aus taktischen Grtlnden zwei 
Volksentscheide be,,.,,1sst nicht mit der Europa· bzw. BundestagswaW zus8lllllleugeleg~ 
obwohl es·zeitlich möglich gewesen wäre. Die Erfolgschancen wurden damit ge.cnindcrt. Da 
es in Brandenburg noch keinen durch Volksbegehren ausgelösteJl Volksentscheid gab, 
konnte bisher keine Erfahnmg damit gesammelt werden. Zu bedenken ist aber, dass alle 
Parteien irgendwann ein.mal die Rolle der Opposition einnehmen. Wer darw ein 
Volksbegehren nnterstützt, erwai1ct eine faire Behandlung und faire Regeln. 



Mehr Demokratie schliigl folgende Alipassung des Art . 78 vor: 

,,(1) Entspricht der Landta~ nichl binnen JiD:j Monar~n dem Voll<sbegehren, so findet 

inn.erhalb von weiteren acht Monaten ein Volksentscheid statt. T-lindet frühestens drei 
tv1onate nach Bettipn djeser Prist eine landesweite Wahl oder ein weiterer Volksentscheid 
statt, so findet der Vollrnentschejd am gleichen Tag sratt.Der Landtag kann einen 
konkurrierenden Gesetzentwurf oder eine sonstige Vorlage oach Artilcel 76 mit zur 
Abstinunung stellen. Der Landtagspräsident hat die mit Gründen versehenen 
GesetzencwUrfe oder die anderen zur Abstimmung stehenden Vorlagen in angemessener 
Form 211 veröffentlichen." 

l\l.(it einer weiteren Frist von drei Monaten innerhalb des zeitlichen Korridors von acht 
Monaten ist gewährleistet, dass der Landeswal11leibing ausreichend Zeit bleibt, um den 
Volksentscheid (gemeinsam mit der Wahl) vorzubereiten. 

Gern stebeo wir füi· Rückfragen zur Verfügung. 

\\;fit freundlicl,cn Grüßen, 

Oliver WiednuUJI, 



Landtag Brandenburg 
Hauptausschuss 

Für die Sitzung des Hauptausschusses am 8. Mai 2019 

Änderungsantrag (Neudruck) 

EIN r,i:-f'! "ri1 GEN Anlage AD 
0 8. MAI 2019 
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Erle o Tl.! #..,mrf.4;J:(,.-: .. 

Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der 
Frakt ion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Siebentes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg, OS 6/10391 

Der Hauptausschuss möge beschließen: 

Artike l 1 wird wie fo lgt gefasst: 

,Artikel 1 

Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg 

Die Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992 (GVBI. I S. 298), die 
zuletzt durch das Gesetz vom 18. März 2015 (GVBI. 1 Nr. 6) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1 . Artike l 55 Absatz 1 wird wie fo lgt gefasst: 

.. (1) Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes und Stätte der politischen 
Willensb ildung. Er besch ließt Gesetze und den Landeshaushalt , kontroll iert die 
vollz iehende Gewalt . behandelt öffentliche Angelege nheiten, wirkt in bundes- und 
europapolitischen Fragen an der Willensbi ldung des Landes mit und erfü llt andere, 
ihm nach dieser Verfassung zustehenden Aufgaben." 

2. Arti kel 72 wird wie folg t gefasst: 

.Artikel 72 
(Untersuchungsausschüsse) 

(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag eines Fünftels seiner Mitgl ieder die 
Pflicht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen . Der Untersuchungsauftrag 
Gegenstand der YnlersuchungeA ist in einem Beschluss festzulegen un~ 
Ynt-efSUGRUAgsauftrag darf gegen den Willen der A ntragstelle r nicht verändert 
werden . 
(2) Bei der Einsetzung jedes neuen Untersuchungsaussch usses wechsel t der Vors itz 
unter den Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke . D~ eF-VorsitzendeJl habennal 



im Ausschuss kein Stimmrecht. Jede Fraktion hat das Recht , mit mindestens einem 
Mitglied im Unters uchungsausschuss vertreten zu se in. 

(3) Die Untersuch ungsausschüsse haben das Recht. Beweise zu erheben. Sie sind 
dazu verpflichtet. wenn dies von einem Fünfte l der Ausschussmitglieder beantragt 
wird . Die Beweiserhebung erfolgt grundsätzl ich in öffentlicher Sitzung. Gai: 
URlersuGhUR§saussGhuss erheDH!BffldsätzliGh-iA-&ffer-1tliGi:ie~i ,ruA9:die-ßeweis&. 
eeren erheaun§ ein FüRf.tel seiRer Mit§lieder aeantra§t. Die Beweise rhebung ist 
unzulässig, we nn sie of.fensiGJ:itliGh nicht im Rahmen des Untersuchungsauft rages 
liegt. Das Brief-. Post- und Fernme ldegehe imnis bleibt unangetastet. Gerichte und 
Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtsh ilfe verpflichtet. Die 
Landesreg ierung, die Behörden und Verwaltungsei nrichtu ngen des Landes und die 
Körperschaften , Anstalten und Stiftungen des öffentliche n Rechts, die der A ufsicht 
des Landes unterstehe n. sind verpflichtet, die vom Untersuchungsaussc huss 
angeforderten Akten vorzulegen und Auskünfte zu geben , Zutritt zu Behörden, 
Dienststellen und Einrichtungen zu gewä hren sowie die erforderlichen 
Aussagegene hmigungen zu erteilen. 

(4) Berichte der Untersuchungsaussc hüsse unterliegen nicht der gerich tlichen 
Nachprüfung . Die Gerichte sind frei , den festgestellten Sachverhalt zu würdigen. 

(5) Das Nähere regelt ein Gesetz ." 

3. Art ikel 78 Absatz 1 wird wie fo lgt gefasst: 

. (1) Entspr icht der Landtag nicht binnen drei Monaten dem Volksbegehre n. so findet 
innerhalb von weiteren vier Monaten ein Volksentsc heid statt. Die Frist zwischen der 
Bekanntmach ung des festgeste llten Ergebnisses F~ststefü;A~e r- Ztl lässi~ it-eines 
Volksbegehrens und dem Volksentscheid ist kaAA durch das Präsid ium des 
Landtages auf bis zu zehnaGRt Monate ~ verlängerJ1J-weH:leR;-wenn dadurc h der 
Volksen tsche id gemeinsam mit einer landesweiten Wah l oder einem anderen 
Volksentsc heid durchgeführt werden kann. Der Landtag kann einen konkurrierenden 
Gesetzentwurf oder eine sonstige Vorlage nach Artikel 76 mit zur Abst immung 
stellen. Der Landtagspräs ident hat die mit Gründen versehenen Gesetze ntwürfe oder 
die anderen zur Abs timmung stehe nden Vorlagen in angemesse ner Form zu 
veröffentl ichen ." 

4 . Artike l 103 wird wie folgt gefasst: 

.Artike l 103 
(Kreditaufnahme) 

(1) Der Hausha lt des Landes ist grundsätzlich ohne Einnahme n aus Krediten 
auszugleichen . 

(2) Zur Berücksichtigung einer von der Norma llage abweichenden negat iven 
konjunkturellen Entwick lung kann von dem in Absatz 1 genannte n Grundsatz 
abgew ichen werden . Im Fall von Naturkatastrop hen oder außergewöhn lichen 
Notsituationen. die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staat liche 
Finanzlage erheblich beeinträchtigen. kann aufgrund eines Beschlusses mit-eiAfaGl'leF 
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Mel'lfl'leit-des Landtags von dem in Absatz 1 genan nten Grundsatz abgewichen 
werden. Der Beschluss nach Satz 2 ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. 

(3) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen 
Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, 
bedarf einer der Höhe nach bestimmten Ermächtigung durch Gesetz. Gleiches gilt für 
die in Ausnahme von Absatz 1 zulässige Aufnahme von Krediten. Für die 
Kreditaufnahme gemäß Absatz 2 Satz 1 kann eine Abwe ichung von der gesetz lich 
bestimmten Höhe im Ergebnis des Haushaltsvollzuges vorgese hen werden . 

(4) Das Nähere regelt ein Gesetz."' 

Potsdam , den 7. Mai 20 19 

Für die CDU-Fraktion 

Für die Fraktion DIE LINKE DNIS90/D1E GRÜNEN 

~"-'?11~ 
Thomas Domres 
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